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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und für Rechnung des unten angegebenen Auftraggebers zu vergeben.
Einzelheiten ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN
ALLGEMEIN

Auftragsnummer 061-26-EK7 

Maßnahme

Auftragsbezeichnung Zweitrechenzentrum 

Auftragsbeschreibung Betreiben eines redundanten Zweitrechenzentrums als Basis für eine gespiegelte Bereitstellung eines
effizienten und hochverfügbaren IT-Betriebs, im Clustermodus. 

VERFAHREN

Auftraggeber Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 

Weitere Auftraggeber

Auftraggebertyp

Liefer-/Ausführungsort 68165  Mannheim

Leistungsart Dienstleistung 

Vergabeart Offenes Verfahren (EU)  (Sektorenverordnung) 

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe Nein 

Art der losweisen Vergabe

Höchstzahl der Lose pro Angebot

Zuschlagskriterium Wirtschaftlichstes Angebot
Berechnungsmethode: Freie Verhältniswahl Preis/Leistung
Gewichtung: 60%: 40% 

Optionale Positionen werden in den Angebotspreis eingerechnet.

Klassifizierungen Code Bezeichnung

32561000-3 Glasfaserverbindungen

72222300-0 Informationstechnologiedi enste

ANGEBOTE

Mehrere Hauptangebote
zugelassen

Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig 

Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen 

Nachlass Ja 

Skonto zugelassen Nein 

Skonto Zahlungsziel   Tag(e)

Verwendung elektronischer Mittel Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf nur elektronisch erfolgen 

URL für elektronische Angebote http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off 

Zulässige Signaturen Textform nach §126b BGB 

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart Rahmenvertrag 

TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation Nein 

Besondere Dringlichkeit Nein 

BEKANNTMACHUNG

Vorinformation

Bekanntmachung 22.05.2026 
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ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Angebotsfrist 24.06.2026 10:00:00 

Frist Bieterfragen 15.06.2026 10:00 

Eröffnungstermin 

Bindefrist 31.07.2026 

Versand Vorabinformation 15.07.2026 

AUFTRAGSDAUER

Beginn 01.10.2026 

Ende 30.09.2030 

Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME
Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
    http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, können Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

Anschließend können Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens über die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschließend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Bieterfragen müssen bis spätestens 15.06.2026 10:00 Uhr eingegangen sein.
Für später eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.
Bieterfragen müssen unter "Nachrichten" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprüft werden.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail über das Vorliegen von Antworten
im Bieterassistenten. Sie müssen daher alle Antworten im Assistenten prüfen und dort zur Kenntnis nehmen.
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1 Übersicht 

1.1 Ziel Verfahrensbrief 

Mit diesem Verfahrensbrief möchte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH („rnv“ oder „Auftraggeber“) den 

Ablauf des Verfahrens über den Betrieb eines Zweitrechenzentrums beschreiben. 

 

1.2 Verfahrensablauf 

 Offenes Verfahren 
 Nicht offenes Verfahren 

 Verhandlungsverfahren 

 Wettbewerblicher Dialog 

 Öffentliche Ausschreibung 

 
1.3 Zeitplan 

Der vorläufige Terminplan für das weitere Vergabeverfahren sieht wie folgt aus: 

Termin Verfahrensschritt 

15.06.2026 – 10.00 Uhr Frist für die Stellung von Bieterfragen 

24.06.2026 – 10.00 Uhr Angebotsfrist 

KW 31/2026 Voraussichtliche Zuschlagserteilung 

31.07.2026 Zuschlags- und Bindefrist 

 

Die rnv behält sich Terminänderungen ausdrücklich vor. Der Zeitplan ist nur indikativ. 

 

1.4 Anwendbares Recht 

Das Vergabeverfahren wird als Offenes Verfahren nach der Sektorenverordnung (SektVO) und dem 

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) durchgeführt. 

2 Verfahrensbedingungen 

2.1 Kommunikation im Vergabeverfahren 

Die Kommunikation im Vergabeverfahren erfolgt über die Vergabeplattform Deutsche eVergabe 

(https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_Off ). Jeder Bieter ist verpflichtet, sich über 

die Vergabeplattform Deutsche eVergabe (https://www.deutscheevergabe.de/Dashboards/Dashboard_

Off ) regelmäßig und selbstständig über zur Verfügung gestellte, geänderte oder zusätzliche Dokumente 
und Beantwortungen von Bieterfragen zu informieren. 

Angebote sind ausschließlich in Textform mithilfe elektronischer Mittel nach § 126 b BGB über die 

Vergabeplattform der rnv unter Deutsche eVergabe (https://www.deutscheevergabe.de/Dashboards/Da
shboard_Off ) einzureichen. 
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Bitte beachten Sie, dass die Abgabe von Angeboten ausschließlich über die dafür vorgesehenen 

Funktionen auf der Vergabeplattform erfolgen muss. Eine Übermittlung mittels Bieternachricht führt zum 

Ausschluss. 

Änderungen an den vorformulierten Texten der Vergabeunterlagen sind unzulässig und können zum 

Ausschluss vom weiteren Vergabeverfahren führen. Etwaige Änderungen an den Eintragungen des 

Bieters müssen zweifelsfrei und dokumentenecht sein. 

2.2 Vertraulichkeit 

2.2.1 Verwendung der Vergabeunterlagen 

Die Vergabeunterlagen der rnv dürfen nur zur Erstellung des Angebots und zur Erfüllung des evtl. 

folgenden Auftrags verwendet werden und sind vertraulich zu behandeln. Jede Verwendung für andere 
Zwecke, jede Veröffentlichung (auch auszugsweise) oder Weitergabe an Dritte ist ohne die ausdrückliche 

Zustimmung der rnv untersagt. 

2.2.2 Verschwiegenheit 

Jeder Bieter hat - auch nach Beendigung des Vergabeverfahrens - über die ihm dabei bekannt 

gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Er hat hierzu auch die mit der Sache 
befassten Mitarbeiter zu verpflichten. 

2.3 Angebote 

2.3.1 Hinweispflicht der Bewerber und Fragefrist 

Enthalten die Bekanntmachung oder die vom Aufraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen 

Unklarheiten, Widersprüche oder verstoßen diese nach Auffassung des Bewerbers gegen geltendes 

Recht, so hat der Bewerber die rnv unverzüglich schriftlich darauf hinzuweisen. 

Fragen zu der Bekanntmachung und den übersandten Unterlagen sind unverzüglich, spätestens aber bis 

zum 

15.06.2026 – 10.00 Uhr 

 

über die Vergabeplattform (https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_Off ) zu stellen. 

Die Beantwortung von Fragen der Bieter und sonstige verfahrensrelevante Informationen erfolgen 

grundsätzlich über die Vergabeplattform Deutsche eVergabe (https://www.deutsche-
evergabe.de/Dashboards/Dashboard_Off ). 

Die Bieter sind aufgefordert, keine Informationen bei anderen Vertretern der rnv, deren Mitarbeitern oder 

Mitarbeitern von Drittfirmen oder Beratern einzuholen. Ein Verstoß gegen dieses Gebot kann zum 

Ausschluss des Bieters führen. 
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2.3.2 Form und Frist Einreichung Angebote 

Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen. Sie sind in Textform mithilfe elektronischer Mittel 

nach § 126 b BGB über die Vergabeplattform der rnv unter https://www.deutsche-

evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off bis zum 

24.06.2026 – 10.00 Uhr 
einzureichen. 

Verspätet eingegangene Angebote werden nicht berücksichtigt. Das Recht zur Nachforderung bei 

unvollständigen Angeboten bleibt davon unberührt. 

2.3.3 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkung 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden grundsätzlich vom Verfahren ausgeschlossen. 

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 

geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 

Der Geheimwettbewerb ist in jeder Phase des Vergabeverfahrens zu gewährleisten. Der Auftraggeber 

weist darauf hin, dass Mehrfachbeteiligungen am Vergabeverfahren zur Verletzung des 

Geheimwettbewerbs und damit zum Angebotsausschluss führen können. 

Der Auftraggeber weist ferner darauf hin, dass die Bildung von Bietergemeinschaften nach § 1 GWB zu 
verbotenen Einschränkungen oder Verfälschungen des Wettbewerbs führen kann. 

2.3.4 Bietergemeinschaften (Änderungen in der Zusammensetzung) 

Im Falle der Angebotsabgabe durch eine Bietergemeinschaft muss jedes Bietergemeinschaftsmitglied 

eine unterschriebene Bietergemeinschaftserklärung mit dem Angebot einreichen (Formblatt B.I.1.). Eine 

Veränderung der Zusammensetzung der Bietergemeinschaft ist grundsätzlich unzulässig. 

2.3.5 Unterauftragnehmer/Eignungsleihe 

Sofern der Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitäten eines anderen Unternehmens 

(Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den Namen dieses anderen 

Unternehmens benennen und angeben, wofür er die Kapazitäten des anderen Unternehmens in 

Anspruch nehmen will. Das andere Unternehmen, auf dessen Eignung sich der Bieter bezieht, muss 
seine Eignung in dem Umfang nachweisen, in dem eine Eignungsleihe stattfindet. Das bedeutet, dass im 

Fall der Eignungsleihe in Bezug auf die technische und berufliche Leistungsfähigkeit auch Referenzen 

des anderen Unternehmens anzugeben sind. 

Außerdem muss der Bieter durch Vorlage einer Verpflichtungserklärung dieses Unternehmens 

nachweisen, dass ihm die für den Auftrag erforderlichen Mittel tatsächlich zur Verfügung gestellt werden 

(Formblatt B.IX.1). 

Im Rahmen der Eignungsprüfung wird der Auftraggeber prüfen, ob das Unternehmen, dessen 

Kapazitäten der Bieter für die Erfüllung bestimmter Eignungskriterien in Anspruch nehmen will, die 
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entsprechenden Kriterien erfüllt und ob Ausschlussgründe, insbesondere zwingende Ausschlussgründe 

nach § 123 GWB oder fakultative Ausschlussgründe nach § 124 GWB, vorliegen. Hierfür muss der Bieter 

durch das Unternehmen Formblatt B.IV.1 ausfüllen lassen und mit dem Angebot einreichen. Sofern ein 

zwingender Ausschlussgrund nach § 123 GWB bei dem vom Bieter benannten Unternehmen vorliegt 

oder das Unternehmen das entsprechende Eignungskriterium, für das es benannt wurde, nicht erfüllt, 

wird der Auftraggeber dem Bieter gemäß § 47 Abs. 2 SektVO vorschreiben, das Unternehmen zu 

ersetzen. Sofern ein fakultativer Ausschlussgrund nach § 124 GWB vorliegt, wird der Auftraggeber nach 
pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, ob der Bieter das Unternehmen ersetzen muss. Für die 

Aufforderung zur Ersetzung eines benannten Unternehmens wird die rnv den Bietern eine Frist setzen. 

Im Übrigen ist der Austausch eines einmal benannten anderen Unternehmens zu einem späteren 

Zeitpunkt grundsätzlich unzulässig. 

Nachunternehmer, die der Bieter für die Auftragsausführung einsetzen will, deren Kapazitäten er zum 

Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, müssen in diesem Verfahrensstadium noch 

nicht benannt werden. 

2.3.6 Anfordern zusätzlicher Unterlagen 

Der Auftraggeber behält sich vor, von den Bietern zusätzliche Unterlagen zur Aufklärung, Verifizierung 
und Validierung der eingereichten Angaben, Erklärungen und Nachweise anzufordern. 

2.3.7 Prüfung auf Vorliegen von Ausschlussgründen  

Nach Eingang der Angebote erfolgt eine Prüfung auf Vorliegen von Ausschlussgründen. Ein zwingender 

Ausschluss des Bieters erfolgt bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 123 GWB. Davon kann 

gegebenenfalls unter den in § 123 Abs. 4 S. 2, Abs. 5, § 125, § 126 GWB geregelten Voraussetzungen 

abgesehen werden. 

Des Weiteren kann ein Ausschluss erfolgen, bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 124 GWB, 

nach § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG), nach § 98c Aufenthaltsgesetz (AufenthG), nach § 19 
Mindestlohngesetz (MiLoG) und nach § 21 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG). Davon 

kann nach pflichtgemäßem Ermessen und gegebenenfalls unter den in §§ 125 und 126 GWB geregelten 

Voraussetzungen abgesehen werden. 

2.3.8 Prüfung Erlaubnis zur Berufsausübung und Leistungsfähigkeit  

Es erfolgt die Prüfung der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung, der wirtschaftlichen und 
finanziellen Leistungsfähigkeit und der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit des Bieters 

gemessen an der zu vergebenden Leistung anhand der vom Bieter eingereichten Angaben, Erklärungen 

und Nachweise. 

2.3.9 Inhalt der Angebote 

Von den Bietern sind mit dem Angebot folgende Unterlagen einzureichen. Soweit den Bietern Formblätter 
zur Erstellung der Angebote zur Verfügung gestellt wurden, sind diese Formblätter für die Erstellung des 

Angebotes zu verwenden. 
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Aus der beigefügten Checkliste ergibt sich, welche Formblätter der Bieter für die Angebotserstellung zu 

verwenden hat und welche Unterlagen vom Bieter selbst zu fertigen sind. Die Formblätter und 

insbesondere das Angebotsschreiben sind an den dafür vorgesehenen Stellen zu unterschreiben.  

2.3.10 Eröffnungstermin der Angebote 

Zum Eröffnungstermin der Angebote sind Bieter oder deren Bevollmächtigte nicht zugelassen. 

2.3.11 Nebenangebote 

Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

2.3.12 Prüfung und Wertung der Angebote 

Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgt anhand des nachfolgend dargestellten Wertungssystems: 

 

• Formale Prüfung: Der Auftraggeber wird die eingegangenen Angebote zunächst anhand der in 

den Vergabeunterlagen genannten Anforderungen in formaler Hinsicht überprüfen. Soweit sich 

daraus ergibt, dass bei einem Angebot Unterlagen fehlen oder unvollständig sind, wird der 
Auftraggeber im Rahmen des § 51 SektVO den betroffenen Bieter auffordern, Unterlagen 

nachzureichen oder zu vervollständigen. 

• Angemessenheitsprüfung: Der Auftraggeber wird die eingegangenen Angebote rechnerisch, 

technisch und wirtschaftlich prüfen. Hierzu wird der Auftraggeber die von den Bietern 

angegebenen Preise auf deren Angemessenheit überprüfen. Soweit sich daraus ergibt, dass ein 

Angebot unangemessen hoch bzw. unangemessen niedrig erscheint, wird der Auftraggeber den 
Bieter auffordern, die angebotenen Preise gemäß § 54 SektVO aufzuklären. 

• Wertung anhand der Zuschlagskriterien: Die weitere Wertung der Angebote erfolgt anhand der 

von den Bietern zu den nachfolgend genannten Zuschlagskriterien einzureichenden Unterlagen.  

Die Wertung erfolgt auf der Grundlage der folgenden Wertungskriterien: 

Zuschlagskriterium  Gewichtung in %  Gewichtete Wertungspunkte =  
Gewichtung * Wertungspunkte des Kriteriums  

Fiktiver Wertungspreis  60% Max. 100 Punkte  

Kann-Kriterien 20% Max. 100 Punkte  

Sicherheitskonzept 20% Max. 100 Punkte  

Gesamtwertung  100%  

Wegen der weiteren Einzelheiten hinsichtlich der Angebotswertung wird auf das Bewertungsschema 

verwiesen. 
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2.3.13 Zuschlag 

Die rnv strebt an, das Verhandlungsverfahren durch Zuschlagserteilung in der KW 31/2026 zu beenden. 

Die nicht erfolgreichen Bieter werden über die Zuschlagsabsicht gemäß § 134 GWB informiert werden. 

Vor Vertragsunterzeichnung können noch letzte Detailverhandlungen für kleinere Korrekturen geführt 

werden, soweit sie die Wertungsrangfolge nicht beeinflussen. 
Vor Zuschlagserteilung wird der Auftraggeber eine Auskunft aus dem Wettbewerbsregister gemäß 

§ 5 Absatz 2 Satz 1 WRegG einholen, um zu prüfen, ob Eintragungen zu dem für den Zuschlag 

vorgesehenen Bieter vorliegen. 

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am  31.07.2026. Bis zu diesem Termin sind die Bieter an ihre 

Angebote gebunden. 

2.3.14 Kosten für die Teilnahme am Verfahren 

Für Erstellung der Angebotsunterlagen und die Teilnahme an diesem Verfahren werden Kosten nicht 

erstattet und Entschädigungen nicht gewährt. 

3 Rügepflicht und Nachprüfung 

3.1 Zulässigkeit Nachprüfungsantrag 

Die Zulässigkeit von Nachprüfungsanträgen richtet sich nach § 160 GWB. Nach § 160 Abs. 3 GWB ist 

ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit 

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des 

Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn 

Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt, 

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht 

spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 

Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen-über dem 

Auftraggeber gerügt werden, 

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen 

zu wollen, vergangen sind. 

Dies gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 

Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt. 

3.2 Vergabekammer 

Der Bieter kann sich zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße an die in der 
Auftragsbekanntmachung genannte Stelle wenden. 

3.3 Rechtsgrundlagen 
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Für die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u.a. die folgenden Regelungen des GWB:  

§ 134 Informations- und Wartepflicht  

(1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über 

den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der 

vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bieter, denen keine 

Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über 

die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist.  

(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 geschlossen 

werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf 

zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den 

Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bieter kommt es nicht an. Die 

Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 

wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist. Im Fall verteidigungs- oder sicherheitsspezifischer 

Aufträge können öffentliche Auftraggeber beschließen, bestimmte Informationen über die 

Zuschlagserteilung oder den Abschluss einer Rahmenvereinbarung nicht mitzuteilen, soweit die 

Offenlegung den Gesetzesvollzug behindert, dem öffentlichen Interesse, insbesondere Verteidigungs- 

oder Sicherheitsinteressen, zuwiderläuft, berechtigte geschäftliche Interessen von Unternehmen schädigt 

oder den lauteren Wettbewerb zwischen ihnen beeinträchtigen könnte. 

§ 135 Unwirksamkeit 

(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber 

1. gegen § 134 verstoßen hat oder 

2. den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen 

Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem 

Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist. 

(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren 

innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter durch den öffentlichen 

Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach 

Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der 

Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 

Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der 

Europäischen Union. 

(3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn 

1. der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung 

einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zu-lässig ist, 

2. der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen, und 
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3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag 

nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde. 

Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des öffentlichen 

Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begründung der Entscheidung des 

Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 

Europäischen Union zu vergeben, und den Namen und die Kontaktdaten des Unternehmens, das den 

Zuschlag erhalten soll, umfassen. 

§ 160 Einleitung, Antrag 

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. 

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der 

Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von 

Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete 

Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. 

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des 

Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn 

Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht 

spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 

Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 

spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 

Auftraggeber gerügt werden, 

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen 

zu wollen, vergangen sind. 

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 

Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

 

3.4 Weiterleitung von Vergabeunterlagen 

Der Auftraggeber ist im Falle eines Nachprüfungsantrags verpflichtet, die Vergabeakten, die auch die 

abgegebenen Teilnahmeanträge und Angebote enthalten, an die Vergabekammer weiterzuleiten. Gemäß 

§ 165 GWB haben die Verfahrensbeteiligten unter Umständen An-spruch auf Akteneinsicht und können 

sich gegebenenfalls Ausfertigungen, Auszüge oder Abschriften erteilen lassen. Die Vergabekammer hat 
die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, soweit dies aus wichtigen Gründen, insbesondere des 

Geheimschutzes oder zur Wahrung von Fabrikations-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen geboten 

ist. Es ist daher im Interesse des Bewerbers oder Bieters, bereits mit der Abgabe des Teilnahmeantrags 
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oder Angebotes eine entsprechende Kennzeichnung der Stellen vorzunehmen, die Fabrikations-, 

Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten. 
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Checkliste einzureichender Dokumente 

 

Checkliste 

Mit dem Angebot sind folgende Unterlagen durch den Bieter einzureichen: 

Dokument / Vertragsbestandteil Vom Auftraggeber 
zur Verfügung 
gestellte 
Unterlage 

Vom Bieter ausgefüllt mit dem 
Angebot einzureichen 

Angebotsschreiben   

Ausgefülltes Preisblatt (Excel-Tabelle)   (Exceltabelle) 

Vertraulichkeitserklärung   (Auf der Vergabeplattform) 

Eigenerklärung EU-Russland-Sanktionen   (Auf der Vergabeplattform) 

Eigenerklärung ArbEntG für Baden-Württemberg   (Auf der Vergabeplattform) 

Eigenerklärung MiLoG für Baden-Württemberg   (Auf der Vergabeplattform) 

Eigenerklärung ArbEntG für Rheinland-Pfalz   (Auf der Vergabeplattform) 

Eigenerklärung MiLoG für Rheinland-Pfalz   (Auf der Vergabeplattform) 

Beantwortung Kriterienkatalog 
(Eignungskriterien) 

  (Auf der Vergabeplattform) 

Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)   

Zertifizierung ISO// IEC 27001 für das 
Informationssicherheitsmanagementsystem oder 
vergleichbar 

  

Zertifizierung ISO 9001 für das 
Qualitätsmanagementsystem oder vergleichbar 

  

Zertifizierung nach DIN EN 50600 für die 
Verfügbarkeit und physische Sicherheit oder 
vergleichbar 

  

Beantwortung Leistungskriterien (Lastenheft)   (Auf der Vergabeplattform) 

Sicherheitskonzept   

Versicherungsnachweis oder Nachweis über 
Versicherungsabschluss im Auftragsfall der 
Versicherung 

  

Formblatt Allgemeine Angaben zum 
Unternehmen 

  (Auf der Vergabeplattform) 

Formblatt Nachunternehmer   (Auf der Vergabeplattform) 

Nachweise gemäß Lastenheft/Leistungskriterien   
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Checkliste einzureichender Dokumente 

Zusätzlich bei Bietergemeinschaft und durch die weiteren Mitglieder auszufüllen: 

Vertragsbestandteil Vom Auftraggeber 
zur Verfügung 
gestellte 
Unterlage 

Vom Bieter/Mitglieder 
Bietergemeinschaft ausgefüllt 
mit dem Angebot einzureichen 

B.I.1. - Bietergemeinschaftserklärung   

B.IV.1. – Eigenerklärung Ausschlussgründe    Je weiterem Mitglied 

Eigenerklärung EU-Russland-Sanktionen   Je Mitglied 

Eigenerklärung ArbEntG für Baden-Württemberg   Je Mitglied 

Eigenerklärung MiLoG für Baden-Württemberg   Je Mitglied 

Eigenerklärung ArbEntG für Rheinland-Pfalz   Je Mitglied 

Eigenerklärung MiLoG für Rheinland-Pfalz   Je Mitglied 

Kriterienkatalog (Gekennzeichnet mit 
Bewerbergemeinschaft) 

  (Auf der Vergabeplattform) 

Versicherungsnachweis oder Nachweis über 
Versicherungsabschluss im Auftragsfall der 
Versicherung 

  Je Mitglied 

Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)   Je Mitglied 

Zertifizierung ISO// IEC 27001 für das 
Informationssicherheitsmanagementsystem oder 
vergleichbar 

  Je Mitglied 

Zertifizierung ISO 9001 für das 
Qualitätsmanagementsystem oder vergleichbar 

  Je Mitglied 

Zertifizierung nach DIN EN 50600 für die 
Verfügbarkeit und physische Sicherheit oder 
vergleichbar 

  Je Mitglied 
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Checkliste einzureichender Dokumente 

Zusätzlich bei einer Eignungsleihe durch die Unternehmen auszufüllen, bei denen die Eignung 

geliehen werden soll: 

Vertragsbestandteil Vom Auftraggeber 
zur Verfügung 
gestellte 
Unterlage 

Vom Eignungsleiher/Eignungs-
geber mit dem Angebot 
einzureichen 

B.IV.1. – Eigenerklärung Ausschlussgründe    Je Eignungsgeber 

B.IX.1 – Verpflichtung von qualifizierten 
Nachunternehmer 

  Je Eignungsgeber 

Eigenerklärung EU-Russland-Sanktionen   Je Eignungsgeber 

Eigenerklärung ArbEntG für Baden-Württemberg   Je Eignungsgeber 

Eigenerklärung MiLoG für Baden-Württemberg   Je Eignungsgeber 

Eigenerklärung ArbEntG für Rheinland-Pfalz   Je Eignungsgeber 

Eigenerklärung MiLoG für Rheinland-Pfalz   Je Eignungsgeber 
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Zuschlagskriterien und Wertungskonzept 

 

1. Allgemeine Hinweise 

Das unter 4. „Weitere Zuschlagskriterien“ benannte Konzept ist vom Bieter zu erstellen. 

Angebote, bei denen das „Sicherheits- und Sicherungszonenkonzept“ komple� fehlt, sind 

zwingend von der Wertung auszuschließen. 

Fehlen einzelne Angaben innerhalb der Darstellung zum „Sicherheits- und 

Sicherungszonenkonzept“ führt dies zwar nicht zum Angebotsausschluss, kann sich aber nega�v 

auf die Bewertung auswirken. 

Im schlechtesten Fall müssen einzelne Kriterien mit 0 Punkten bewertet werden. 

Ein Nachfordern komple� fehlender Konzepte ist ebenso wenig möglich und zulässig wie das 

Nachfordern einzelner Angaben innerhalb einzelner Darstellungen zu den Konzepten (§ 51 Abs. 3 

S. 1 SektVO) 

Die vorstehenden Ausführungen gelten für das Zuschlagskriterium „Preis“ entsprechend mit der 

Maßgabe, dass ein Nachfordern gemäß § 51 Abs. 3, S. 2 SektVO insofern ausnahmsweise zulässig 

ist, wenn es sich um unwesentliche Einzelposi�onen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis 

nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den We�bewerb nicht beeinträch�gen. 

 

2. Bewertungsschema 

Die im Folgenden definierten Zuschlagskriterien beziehen sich auf die ausgeschriebenen 

Leistungen. 

Der Zuschlag erfolgt gemäß § 52 Abs. 1 SektVO auf das wirtscha/lichste Angebote. 

Zur Ermi�lung des wirtscha/lichsten Angebots wird eine Bewertungsmatrix eingesetzt. Das mit 

Angebotsabgabe eingereichte Konzept ist bei Au/ragsübernahme vertraglich einzuhalten. 

 

Zuschlagskriterium Gewichtung im 

Verhältnis 

Unterge-

wichtung in 

Kriterium 

Wertungs-

punkte des 

Kriteriums 

Gewichtete 

Wertungs-

punkte (L-Wert) 

Angebotspreis 60% 100% 0-10 Max. 100 

Punkte 

Kann-Kriterien 20% 100% 0-10 Max. 100 

Punkte 

Sicherheits- und 

Sicherungszonen-

konzept 

20% 100% 0-10 Max. 100 

Punkte 

Gesamtwertung 100%    
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Auf Grundlage der Bewertung der Unterkriterien kann das Ergebnis für jedes Zuschlagskriterium 

ermi*elt werden. Die Ermi*lung des wirtscha-lichsten Angebotes ergibt sich aus der Addi.on 

der Punkte für die einzelnen Zuschlagskriterien. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der 

höchsten Gesamtpunktzahl. Im Falle eines iden.schen Gesamtwertungsergebnisses, erhält das 

Angebot mit dem niedrigeren Preis den Zuschlag. Besteht weiterhin Gleichstand, so entscheidet 

das Los. 

 

3. Angebotspreis 

Beschreibung: 

Im Rahmen des Zuschlagskriteriums Preis werden zwischen 0 und 10 Punkte gemäß 

untenstehender Formel vergeben. Das Zuschlagskriterium „Preis“ hat einen Gesamtanteil von 

60%. Ein Angebot kann im Rahmen dieses Zuschlagskriteriums maximal 100 Punkte erreichen. 

Maßgeblich für die Angebotswertung ist der vom Bieter abgegebene und durch das 

Vergabesystem errechnete Wertungspreis (dieser ergibt sich aus den bepreisten Posi.onen aus 

dem Preisbla* inkl. op.onaler Posi.onen). 

Wertungsgrundlage/Wertungsmaßstäbe: 

Der niedrigste Wertungspreis erhält hierbei die Höchstpunktzahl (100 Punkte). Die Wertungszahl 

(P-Wert) des jeweiligen Angebotes wird mit folgender Formel ermi*elt: 

P-Wert =  Volle Punktzahl (100)* 
Niedrigster Wertungspreis 

Zu wertendes Angebot (ne*o 
 

Das Ergebnis wird auf drei Nachkommastellen aufgerundet. 

 

4. Weitere Zuschlagskriterien 

Die weiteren Zuschlagskriterien (Leistungskriterien) werden mit einem Gesamtanteil von 40% 

gewertet. 

Diese werden wiederum in zwei Kriterien unterteilt.  

Die Höchstpunktzahl der weiteren Zuschlagskriterien beträgt 200 Wertungspunkte. Aus den 

Kriterien und deren Gewichtung wird jeweils der Leistungswert (L-Wert) ermi*elt. Dies erfolgt auf 

Grundlage folgender Formel: 

L-Wert =  
die vom Bieter erreichte Punktzahl 

* Gewichtung des Kriteriums 
Max. zu erreichende Punktzahl 

 

Die Summe dieser Werte wird für die Ermi*lung des wirtscha-lichsten Angebots herangezogen. 
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4.1 Kann-Kriterien 

In den Leistungskriterien auf der VergabeplaGorm hat der Au-raggeber Leistungsanforderungen 

definiert, die der Bieter zwingend zu erbringen hat. Dies sind die sogenannten zwingende 

Leistungsanforderungen (K.O.-Kriterien). Kann der Bieter diese Kriterien nicht erfüllen, muss sein 

Angebot von der weiteren Wertung ausgeschlossen werden. 

Ebenso hat der Au-raggeber in den Leistungskriterien sogenannte Kann-Kriterien angegeben, 

welche der Bieter erfüllen kann (aber nicht muss). Der Bieter gibt auf der VergabeplaGorm an, ob 

er die Leistung erbringen kann (ja/nein) oder durch anklicken mehrerer Auswahlmöglichkeiten 

sowie durch Angabe einer Beschreibung der Leistung. Das Zuschlagskriterium „Kann-Kriterien“ 

hat einen Gesamtanteil von 20%. Ein Angebot kann im Rahmen des Zuschlagskriteriums „Kann-

Kriterium“ maximal 100 Punkte erreichen. 

Pro Kann-Kriterium können maximal 10 Punkte vergeben werden. Diese werden entsprechend 

der genannten Bewertung in den Leistungskriterien gewichtet. 

 

4.2 Schri�liches Konzept: Sicherheits- und Sicherungszonenkonzept 

Im Rahmen dieses Zuschlagskriteriums werden zwischen 0 und 10 Punkten gemäß 

untenstehender Bewertungsskala für das Konzept vergeben. Das Zuschlagskriterium „Sicherheits- 

und Sicherungszonenkonzept“ hat einen Gesamtanteil von 20%. Ein Angebot kann im Rahmen 

dieses Zuschlagskriteriums daher maximal 100 Punkte erreichen. 

Beschreibung der inhaltlichen Anforderungen: 

Vom Bieter ist mit dem Angebot das Sicherheits- und Sicherungszonenkonzept unter 

Berücksich.gung der Anforderungen gemäß Leistungsbeschreibung umfassend darzustellen und 

zu erläutern. 

Dabei müssen den Darstellungen und Erläuterungen mindestens Angaben zu folgenden 

Gesichtspunkten zu entnehmen sein: 

- Risikoanalyse und Schutzbedarf 

- Risikobehandlung 

- Standards zur Rechenzentrums-Sicherheit 

- Risikostrategie 

- Ausfallzeiten 

- Zugangsberech.gungen, Gebäudeschutz 

- Physische Barrieren und Schutzklassen 

- Integra.on von Verfügbarkeitsklassen 

 

Die vorstehenden Gesichtspunkte sind nicht abschließend. Sie geben nur wieder, welche inhaltlichen 

Angaben sich aus den Darstellungen und Erläuterungen mindestens entnehmen lassen müssen. Das 

Konzept wird in seiner Gesamtheit anhand der vom Bieter mit dem Angebot eingereichten 
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Unterlagen qualita�v im Hinblick auf Schlüssigkeit, Geeignetheit, Au/ragsbezogenheit und 

Vollständigkeit beurteilt. 

Format: Das Konzept kann entweder als Power-Point-Präsenta�on oder als PDF-Dokument 

eingereicht werden. Angabe der relevanten Unterlagen in einer Datei zusammengefasst. 

Das Konzept soll auf max. 20 Seiten begrenzt sein. Bei umfangreicheren Konzepten werden nur die 

ersten 20 Seiten bewertet. 

Au8au: Strukturierter, übersichtlicher Textau8au. Übersichtlich gegliederte, verständliche, 

transparente Darstellung des Wesentlichen. 

Wertungsgrundlage/Wertungsmaßstäbe: 

Die Bewertung erfolgt nach folgender Gewichtung 

Zuschlagskriterium Gewichtung im 

Verhältnis 

Unterge-

wichtung in 

Kriterium 

Wertungspunkte 

des Kriteriums 

Gewichtete 

Wertungs-Punkte 

(L-Wert) 

Sicherheits- und 

Sicherungszonen-

konzept 

20% 100% 0-10 Max. 100 Punkte 

 

Die Bewertung erfolgt nach Ermessensspielraum des Au/raggebers gemäß Wertungsgrundlage. 

Wertungsgrundlage: 

Bewertungsstufe  

Konzepte 

Inhalt Punkte 

Stufe 0 Keine Abgabe des Konzepts 0 

Stufe 1: 
Konzept entspricht 
nicht den 
Anforderungen 

Das Konzept 
- erfüllt die genannten Anforderungen nicht; wurde 
inhaltlich nicht schlüssig dargestellt 
- wiederholt die Anforderungen lediglich stichpunktartig 
ohne weitere Ausführungen und/oder 
- verspricht im Hinblick auf die ausgeschriebene Leistung 
keinen Erfolg 

1-2 

Stufe 2: 
Konzept entspricht mit 
Einschränkungen den 
Anforderungen 

Das Konzept erfüllt die genannten Anforderungen mit 
deutlichen Einschränkungen und weist inhaltlich einige 
Unschärfen auf, wobei es im Hinblick auf die 
ausgeschriebene Leistung aber insgesamt eine 
erfolgreiche Durchführung erwarten lässt. Dies lässt auf 
eine etwas unterdurchschnittliche Umsetzung schließen 
und verspricht eine niedrige Qualität. 

3-4 

Stufe 3: 
Konzept entspricht den 
Anforderungen 

Das Konzept erfüllt die genannten Anforderungen mit 
wenigen Einschränkungen und weist inhaltlich wenige 
Unschärfen auf, wobei es im Hinblick auf die 
ausgeschriebene Leistung insgesamt eine erfolgreiche 
Durchführung erwarten lässt. Dies lässt auf eine 
durchschnittliche Umsetzung schließen und verspricht 
eine durchschnittliche Qualität. 

5-6 

Stufe 4:  
Konzept entspricht 

Das Konzept erfüllt die genannten Anforderungen und ist 
inhaltlich schlüssig dargestellt und verspricht im Hinblick 

7-8 
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Anforderungen in 
besonderer Weise 

auf die ausgeschriebene Leistung Erfolg. Das lässt auf 
eine gute Umsetzung schließen und verspricht eine hohe 
Qualität. 

Stufe 5: 
Konzept entspricht 
Anforderungen in 
besonderer, 
herausragender Weise 

Das Konzept ist der ausgeschriebenen Leistung in 
besonderer Weise (z.B. kreative Ideen) dienlich und dies 
ist im Angebot inhaltlich schlüssig dargestellt. Dies lässt 
auf eine sehr gute Umsetzung schließen und verspricht 
eine sehr hohe Qualität. 

9-10 

 

5. Ermi�lung des wirtscha�lichsten Angebots 

Die Ermi�lung des wirtscha/lichsten Angebots erfolgt auf Grundlage folgender Formel: 

Z-Wert = Gewichtung des Kriteriums Preis * P-Wert + Gewichtung Leistungskriterien * L-Wert 

Daraus ergibt sich in diesem Verfahren folgende Formel: 

Z-Wert = 0,6 x P-Wert * 0,2 * Summe L-Wert (Kann-Kriterien) + 0,2 * Summe L-Wert (Konzept) 

Das Angebot mit dem höchsten Z-Wert gilt als das wirtscha/lichste Angebot. 
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Wichtiger Hinweis an Bieter als Arbeitgeber: 

Wir verarbeiten im Rahmen des Vergabeverfahrens die personenbezogenen Daten von 

Mitarbeitern Ihres Unternehmens, aus denjenigen Unterlagen, die Sie im Vergabeverfahren 
an uns übermitteln (insbesondere Teilnahmeanträge und Angebote). Im Hinblick auf die 
insoweit von Ihnen an uns übersandten Informationen zu Mitarbeitern Ihres Unternehmens 

delegieren wir hiermit unsere Informationspflichten gemäß den Artt. 13 und 14 DSGVO 
gegenüber den betroffenen Personen auf Sie als Bieter. Wir bitten Sie deshalb, dieses 

Hinweisblatt vor der Übermittlung solcher Unterlagen allen betroffenen Beschäftigten aus-
zuhändigen.  

1. Einleitung 

 

Die im Rahmen des Vergabeverfahrens zum Zweitrechenzentrum bei der rnv Rhein-Neckar-

Verkehr GmbH („rnv“, „wir“ und „uns“) einzureichenden Dokumente enthalten personenbezoge-
ne Daten, die für die Kommunikation und für die Entscheidungsfindung im Vergabeverfahren 

erforderlich sind. Der Schutz dieser Daten ist uns wichtig. Wir verarbeiten sie daher mit größt-
möglicher Sorgfalt und in Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Nachfolgend informieren wir Sie gemäß den Vorgaben der Artt. 13 und 14 der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden 

Ansprüche und Rechte als Betroffener. 

 

2. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich  

 wenden? 

 

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: 

 

rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH  

Möhlstraße 27 

68165 Mannheim 

Tel.: 0621-465-0 

E-Mail: kundenservice@rnv-online.de 

 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:  

 

CTM-COM GmbH 

Herr Mentges 

Marienburgstraße 27 

64297 Darmstadt 

Tel.: 06154-57605 111 

E-Mail: datenschutz@ctm-com.de oder datenschutz@rnv-online.de 

 

 

3. Welche Quellen und Daten nutzen wir? 

 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Vergabeverfahrens von Ihnen 

oder Ihrem Arbeitgeber erhalten. Das sind insbesondere die Daten aus Teilnahmeanträgen oder 
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Angeboten, die im Vergabeverfahren gefordert und einzureichen sind. Regelmäßig handelt es sich 

dabei um:  

 

� dienstliche Kontaktdaten von Ihnen als Einzelunternehmer oder Mitarbeiter Ihres Arbeitge-

bers, wie Vor- und Nachname, Position im Unternehmen, berufliche Telefonnummer und E-

Mail-Adresse, 

� Angaben zu Ihrem beruflichen Werdegang und Ihrer beruflichen Qualifikation, wie Lebens-

läufe, Berufsabschlüsse und persönliche Berufserfahrungen.  

 

Darüber hinaus verarbeiten wir – soweit für das Vergabeverfahren erforderlich – personenbezogene 

Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen wie Handels- und Vereinsregister, Gewerbezent-

ralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet zulässigerweise erheben dürfen oder die uns 

von anderen Behörden des Bundes und der Länder oder von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien) 

berechtigt übermittelt werden.  

 

Wir erheben darüber hinaus personenbezogene Daten, z.B. im Zusammenhang mit Bedarfserhe-

bungen, Beschaffungsvorhaben, Teilnahmeanträgen, Angeboten, Fragen, welche z.B. über Web-

formulare in eVergabeplattformen oder per E-Mail an uns übermittelt werden, Daten aus der Erfül-

lung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr) sowie Dokumentationsdaten (z.B. 

über Fragen und Antworten zu unseren Vergabeverfahren). 

 

4. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher  

 Rechtsgrundlage? 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Daten-
schutzgrundverordnung („DSGVO“) und – soweit anwendbar – des Bundesdatenschutzgesetzes 

(„BDSG“) sowie gegebenenfalls weiteren anwendbaren Datenschutzbestimmungen.  
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zum Zweck der rechtmäßigen Durchfüh-

rung und Verwaltung des Vergabeverfahrens, im Einzelnen zur: 
  

� Einhaltung der geltenden vergaberechtlichen Vorschriften, insbesondere der Vergabe-
grundsätze des Wettbewerbs, der Transparenz, der Wirtschaftlichkeit, der Verhältnis-
mäßigkeit, der Gleichbehandlung 

� Prüfung und Beantwortung von Fragen und Hinweisen von Bietern im Vergabeverfah-
ren 

� Prüfung und Wertung von Interessensbekundungen, Interessensbestätigungen, Teil-

nahmeanträgen und Angeboten im Vergabeverfahren, insbesondere auf vergaberecht-
liche Ausschlussgründe 

� Dokumentation des Vergabeverfahrens 
� Führung einer sachdienlichen Kommunikation während des Vergabeverfahrens. 

 

 
Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Durchführung der für uns ver-

pflichtenden Eignungsprüfung (insbesondere Angaben zur Befähigung und gegebenenfalls 
Erlaubnis zur Berufsausübung sowie zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit) und 
für die Prüfung zwingender Ausschlussgründe wegen eines Verstoßes gegen bestimmte Straf-

vorschriften erfolgt, ist diese gemäß Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c), Absatz 3 DSGVO in Verbin-
dung mit den §§ 122 und 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen („GWB“) zur 
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Erfüllung dieser rechtlichen Verpflichtungen zulässig. 

 
Im Übrigen ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rah-

men des Vergabeverfahrens Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f) DSGVO. Diese Vorschrift gestattet uns 
die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten 

Interessen oder der Interessen eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezoge-
ner Daten erforderlich machen, überwiegen. Unser berechtigtes Interesse besteht in der ord-

nungsgemäßen Durchführung des Vergabeverfahrens unter Beachtung der insoweit geltenden 
gesetzlichen Vorgaben.  

 

 

5. Wer bekommt Ihre Daten? 

 

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur, soweit eine Rechtsgrundlage dies gestattet. Ihre per-
sonenbezogenen Daten werden – soweit erforderlich und zulässig – weitergegeben an:  

 
� Bundesamt für Justiz zur Einholung von Gewerbezentralregister-Auskünften gem. § 

150a GewO 

� zuständige Stellen für vergaberechtliche relevante Register (z.B. Wettbewerbsregister, 
Transparenzregister) 

� zuständige Stellen zur Einholung von Auskünften betreffend das Vorliegen von verga-
berechtlichen Ausschlussgründen  

� Referenzgeber zur Überprüfung von Referenzen  

� Sicherheits- und Ordnungsbehörden zur Überprüfung etwaiger bewachungsrechtlicher 
Voraussetzungen 

� mit der Beratung oder Unterstützung im Vergabeverfahren beauftragte Dritte (z.B. Inge-
nieurbüros, Beratungsunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien)  

� Teilnehmer am Vergabeverfahren zur Information über die Vergabeentscheidung 

� Instanzen für die Nachprüfung von Vergabeverfahren und die dort beteiligten Parteien 
� Rechnungsprüfungs-, Revisions- und Kontrollinstanzen. 

 

Soweit wir mit Auftragsverarbeitern zusammenarbeiten, werden Ihre Daten an diese weitergege-

ben. Auftragsverarbeiter sind Unternehmen, die wir im gesetzlich vorgesehenen Rahmen (Art. 28 

DSGVO) mit der Verarbeitung von Daten beauftragen (Dienstleister, Erfüllungsgehilfen) und ent-

sprechend anweisen. Wir bleiben auch in diesem Fall weiterhin für den Schutz Ihrer personenbezo-

genen Daten verantwortlich. Beauftragt werden diese Unternehmen von uns insbesondere in fol-

genden Bereichen: 
 

� Bereitstellung und Betrieb der im Vergabeverfahren eingesetzten eVergabeplattformen 
� ggf. Digitalisierung von in Papierform im Vergabeverfahren eingereichten Unterlagen. 

 

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

 

Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies zur Durchführung des 

Vergabeverfahrens und unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. 
Als Bestandteil der Dokumentation des Vergabeverfahrens fallen Ihre Daten unter die Aufbe-

wahrungsfristen gemäß § 8 Abs. 4 VgV (bis zum Ende der Laufzeit des Vertrages oder Rah-

menvertrages, mindestens jedoch für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlages) oder im Fall einer 
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Unterschwellenvergabe gemäß § 6 Abs. 2 UVgO (mindestens drei Jahre ab dem Tag des Zu-

schlags).  
 

Darüber hinaus können für uns abweichende Aufbewahrungsfristen gelten, die in Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften wie denjenigen zur Bundeshaushaltsordnung festgelegt sind. Gemäß 

diesen Vorschriften kann eine Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten für einen Zeitraum 

von bis zu zehn Jahren erforderlich sein.  
 

Soweit nach Beendigung des Vergabeverfahrens durch Ihr Unternehmen oder durch uns noch An-

sprüche bestehen oder geltend gemacht werden, werden Ihre personenbezogenen Daten jedoch erst 

dann gelöscht, wenn diese Ansprüche abschließend geklärt sind, spätestens jedoch mit Ablauf der 

gesetzlichen Verjährungsfrist. Gemäß den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches („BGB“) können 

diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre 

beträgt. 

 

Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die vorgenannten Zwecke nicht mehr 

erforderlich ist, löschen wir diese. 

 

7. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt? 

 

Eine Datenübermittlung in Drittländer (Staaten außerhalb der europäischen Union und des Eu-

ropäischen Wirtschaftsraums - EWR) oder an eine internationale Organisation findet nicht 
statt.  

 

8. Welche Rechte haben Sie? 

 

Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen uns gegenüber folgende Rech-
te: 
 

a. Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 

 

Gemäß Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, 
ob wir personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie betreffen. Ist dies der Fall, so haben Sie 
ein Recht auf detaillierte Auskunft über die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten. Die 

Auskunftserteilung kann in begründeten Einzelfällen auf Grundlage des Art. 12 Abs. 5 Satz 2 lit. 
b) DSGVO oder der in § 34 BDSG geregelten Fälle abgelehnt werden.  

 
b. Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 

 

Sie können von uns die unverzügliche Berichtigung unrichtiger Daten verlangen, die Sie betref-

fen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie zudem das Recht, die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden 

Erklärung – zu verlangen. 
 

c. Recht auf Löschung oder „Recht auf Vergessenwerden“ (Art. 17 DSGVO) 

 

Sie haben unter den in Art. 17 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Löschung 
Ihrer personenbezogenen Daten. Dieses Recht ist in den in Artikel 17 Abs. 3 DSGVO genann-

ten Fällen eingeschränkt. 
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d. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

 

Sie haben unter den in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Einschrän-
kung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, u.a. wenn und solange Uneinigkeit 

über die Richtigkeit Ihrer Daten besteht, Sie eine Löschung der Daten ablehnen oder Sie Wi-

derspruch gegen die Verarbeitung einlegen und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten 
Interessen überwiegen. 

  
e.  Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

 

Soweit eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns ausnahmsweise auf Ihrer 
freiwillig erteilten und jederzeit widerrufbaren Einwilligung oder einem Vertrag gemäß Art. 6 

Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO beruht, können Sie bei Vorliegen der in Art. 20 DSGVO genannten 
Voraussetzungen auch die Herausgabe der im Rahmen des Vergabeverfahrens bereitgestell-
ten personenbezogenen Daten oder deren Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen 

verlangen (Recht auf Datenübertragbarkeit). 
 
f. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO) 

 
Ferner haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde insbesondere in dem 

EU-Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen 
Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen 

die DSGVO oder andere Datenschutzvorschriften verstößt.  

 
Die Anschrift der für die rnv zuständigen Aufsichtsbehörde lautet: 
 

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Königstraße 10a 

70173 Stuttgart 

Tel: 0711 61 55 41–0 

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 

 
Weitere verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe, die Ihnen möglicherweise zu-

stehen, bleiben hiervon unberührt.  

 
9. Besteht für Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

 

Im Rahmen des Vergabeverfahrens müssen diejenigen Ihrer personenbezogenen Daten bereit-
gestellt werden, die für die Durchführung und Verwaltung eines rechtmäßigen Vergabeverfah-
rens und der damit verbundenen vergaberechtlichen Rechte und Pflichten von uns als öffentli-
chem Auftraggeber erforderlich sind.  
 
Ohne diese Daten wird die rechtmäßige Durchführung und Verwaltung des Vergabeverfahrens 
gefährdet.  
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10. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall? 

 
Zur Durchführung und Verwaltung des Vergabeverfahrens findet grundsätzlich keine vollauto-

matisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO statt. Sollten wir diese Verfahren in 
Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren. 

 

Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO 

 

Sie haben zudem das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO 

(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch gemäß Art. 21 

Abs. 1 DSGVO einzulegen. Dies gilt auch für ein etwa auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sin-

ne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO. 

 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten; es sei 

denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 

Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Der Widerspruch ist formfrei möglich und an die unter Ziffer 2 angegebenen Kontaktdaten zu richten. 

 

*** 
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1 Grundlagen  

1.1 Auftraggeber 

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) wurde 2005 als beispielgebendes regionales 
Kooperationsmodell von fünf kommunalen Verkehrsunternehmen aus den Städten 
Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen gegründet. Sie betreibt die Stadt- und Stra-
ßenbahnlinien, sowie Omnibuslinien zwischen Pfälzer Wald und Odenwald und ist da-
mit einer der wichtigsten Mobilitätsdienstleister in der Europäischen Metropolregion 
Rhein-Neckar. Mehr als 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen bei der rnv da-
für, dass die Metropolregion in Bewegung bleibt. Unternehmenssitz ist Mannheim, wei-
tere Standorte befinden sich in Heidelberg und Ludwigshafen. 
Auftraggeber ist die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (im Folgenden „AG“ oder „rnv“ ge-
nannt).  

2 Projektbeschreibung 

Die rnv koordiniert den öffentlichen Nahverkehr der Metropolregion Rhein-Neckar von 
ihrem Hauptsitz in Mannheim. Neben Verwaltung und Leitstelle befinden sich dort 
zentrale Abteilungen für Infrastruktur und Digitalisierung.  
 
Um allen Anforderungen eines KRITIS Unternehmens gerecht zu werden, betreibt die 
rnv aktuell zwei redundante Rechenzentren.  
Das aktuelle Hauptrechenzentrum befindet sich auf dem Betriebshof in Mannheim. 
Das Rechenzentrum wird in einem separaten Gebäude betrieben. Das Rechenzent-
rum ist nach der Objektschutzklasse 3b gesichert. Die Anbieter verpflichten sich für 
diese Ausschreibung einen NDA (Non-Disclosure Agreement) abzugeben.  
Das aktuelle Zweitrechenzentrum befindet sich circa 25 Fahrminuten vom rnv Be-
triebshof entfernt. Dieses Rechenzentrum wird als Basis für eine gespiegelte Bereit-
stellung eines effizienten und hochverfügbaren rnv IT-Betriebs, im Clustermodus, zwi-
schen den beiden Rechenzentren Standorten benötigt.  
 
Die hier ausgeschriebene Leistung ist das Betreiben eines zweiten Rechenzentrums 
für die rnv. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die schlüsselfertige Bereitstellung 
eines dedizierten, abgeschlossenen Rechenzentrumsbereichs (Cage) zur Nutzung als 
Backup- und Desaster-Recovery Standort mit aktiver Infrastrukturnutzung. Die Infra-
struktur muss den Betrieb von mindestens 4 IT-Racks (42 HE) unter Einhaltung höchs-
ter Sicherheits- und Effizienzstandards gewährleisten. 
Die Leistung wird für 4 Jahre mit einer Option, einer Verlängerung von maximal weite-
ren 4 Jahren (2x2 Jahre) ausgeschrieben. 
Ziel ist es, diese Leistungen ab dem 1.10.2026 neu zu vergeben. 
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2.1 Projektgefüge (Aufgaben des AG’s) 

Es wurde ein interner IT-Projektleiter (nachfolgend „PL“ genannt) von der rnv beauf-
tragt, der alle Gewerke – wie bspw. Objektplanung, Projektziele, Projektumfang, Pha-
sen, Meilensteine, Abhängigkeiten Risiken & Chancen – zu verantworten hat. Es liegt 
auch im Verantwortungsbereich des PL, interne und externe Leistungen, die für die 
Ausschreibung der Rechenzentrumsleistungen wichtig sind, zu koordinieren und die 
Leistungen über eine Schnittstellenliste eindeutig abzugrenzen. 
 

2.1.1 Vorhandene Grundlagen des Zweitrechenzentrums (Leis-
tungsanforderung) 

2.1.1.1 Technische Anforderungen an das Rechenzentrum  
Information: 
Der angebotene Rechenzentrumsstandort des Auftragnehmers dient dem Auftragge-
ber sowohl als Ausfall- und Backuprechenzentrum als auch als aktiv genutzter Re-
chenzentrumsstandort für Teile der redundanten IT-Infrastruktur. 
Es werden 4 Server Racks, mit einer Option die Anzahl, um max. 2 Racks zu erhöhen, 
ausgeschrieben. Die zusätzlichen Racks können für temporäre Peaks benötigt wer-
den. 
Diese Anforderung gilt auch für das ausgeschriebene Zweitrechenzentrum. 
 
Die aktuelle Belegung der Racks ist wie folgt: 
 

• 4 Racks sind mit der rnv Hardware belegt 

• 1 weiteres Rack beinhaltet die rnv Backup Hardware 
Bei den Racks handelt es sich um Standardeinheitsgrößen mit 42 Höheneinheiten. 
 
Anforderungen an die 19" Racks:  

• Der Auftragnehmer muss dem Auftraggeber die benötigten 19" Racks entspre-
chend den nachfolgend aufgeführten Anforderungen des Auftraggebers zu 
Verfügung stellen 

• Alle 19" Racks müssen gleichschließend sein  

• Das Schließsystem darf ausschließlich die 19" Racks des Auftraggebers öff-
nen und schließen  

• Das Schließsystem muss mandantenfähig sein.  

• Alle 19" Racks müssen durch den Auftraggeber frei bestückbar sein. Die 
nachfolgend aufgeführten Anforderungen des Auftraggebers sind hierbei zu 
beachten 

• Alle 19" Racks müssen eine Breite von mindestens 800mm, eine Tiefe von 
mindestens 1200mm, eine Höhe von mindestens 42 HE und eine maximale 
Traglast von mindestens 1000kg aufweisen und mit entsprechenden Kabelfüh-
rungen ausgestattet sein (auch zwischen den Racks). 

• Alternativ zu der Anforderung soll jedes Rack mit einem separaten Stromzäh-
ler ausgestattet werden können. Um den tatsächlichen Gesamtverbrauch je-
des einzelnen Racks zu messen.   

31



Leistungs- und Tätigkeitsbeschreibung  

 

 Seite 5/10 

 

 
Die rnv zählt zu den KRITIS Unternehmen, aufgrund dieser Festlegung sind folgende 
Voraussetzungen für das benötigte Zweitrechenzentrum zu beachten und zu erfüllen: 
 
Normative Anforderungen (DIN EN 50600): 
Das Rechenzentrum muss nach den Vorgaben der Normenreihe DIN EN 50600 zerti-
fiziert sein oder diese nachweislich erfüllen:  
 
Mindestens Verfügbarkeitsklasse 3 (Verfügbarkeitsklasse VK 3): 
Hochverfügbarkeit durch redundante Versorgungswege. 
Instandhaltung und Fehlersuche müssen im laufenden Betrieb ohne Unterbrechung 
der IT-Last möglich sein.  
Mindestens Schutzklasse 3 (Schutzklasse SK 3): 
Der Bereich für die Racks muss innerhalb eines gesicherten Brandabschnitts liegen. 
Zutrittsschutz muss über ein mehrstufiges System (biometrisch oder RFID mit Proto-
kollierung) erfolgen und gegen unbefugtes Eindringen sowie Brand- und Umweltein-
flüsse geschützt sein. 
 
Lage des Rechenzentrums:  
Der Rechenzentrumsstandort muss sich im Großraum Mannheim, Metropolregion 
Rhein Neckar befinden. 
Der Rechenzentrumsstandort muss innerhalb von 25 Minuten vom Hauptrechenzent-
rum erreichbar sein. (Standort Hauptrechenzentrum, Möhlstr.27, 68165 Mannheim) 
Das redundante Rechenzentrum muss sich mindestens 5 Kilometer vom Hauptrechen-
zentrum entfernt, befinden. 
Der Rechenzentrumsstandort muss über ausreichend Parkmöglichkeiten verfügen. 
 
Zugänglichkeit des Rechenzentrums:  
Der Rechenzentrumsstandort muss für den Auftraggeber und seine Begleiter 24/7 zu-
gänglich sein, um Wartungen an der Hardware durchführen zu können. 
Der Rechenzentrumsstandort muss 24/7 die Möglichkeit bieten, dass Ersatzteile für 
die Hardware des Auftraggebers angeliefert werden können. 
Die Reaktionszeit des Anbieters darf 1 Stunde für die Themen Colocation & Connecti-
vity nicht überschreiten. Die SLA darf 8 Stunden nicht überschreiten. Die Entstörfrist 
ist innerhalb von max. 8h zu gewährleisten. 
Die Reaktionszeiten für den Bereich Managed Services haben sich auf max, 4h zu 
belaufen. Als Entstörfrist wird Best Effort festgelegt. Die aufgezählten Punkte sind für 
den Zeitraum 24/7 zu erfüllen.   
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Internetzugang:  
 
Der Rechenzentrumsstandort muss über einen Internetzugang verfügen (per WLAN 
oder LAN), welcher es dem Auftraggeber ermöglicht, bei Arbeiten an seinen Racks mit 
seinen Notebooks eine Internet- oder VPN-Verbindung aufzubauen. 
 
Hochverfügbarkeit der Rechenzentrum - und WAN-Leistungen: 

Das Zweitrechenzentrum wird die Basis, der zur „gespiegelten“ Bereitstellung 
eines effizienten und hochverfügbaren rnv- IT Betriebs. Dieser IT- Betrieb er-
folgt im Cluster Modus zwischen dem Rechenzentrum im rnv Betriebshof 
(Hauptrechenzentrum) und dem redundanten zweiten Rechenzentrum. Die 
Rechenzentrumsleitungen beziehen sich auf die hochkomplexe Verkabelungs-
infrastruktur der rnv. Es handelt sich hier um die physische Verbindung der 
Server, Switches und das damit verbundene Speichern. Die aktuelle redun-
dante Bandbreite von 10G und die damit verbundene Ausfallsicherheit reicht 
nicht mehr aus. Höhere Bandbreiten werden für das redundante Rechenzent-
rum benötigt. Es werden von dem Anbieter redundante WAN-Leitungen mit 
mindestens 25G gefordert. Die rnv plant in der Zukunft, die redundanten 
WAN-Leitungen weiter zu erhöhen. 
 

Redundanzen (knoten- und kantendisjunkt) der WAN-Verbindungen: 

Die RZ-Lokation zum RZ- Standort der rnv in Mannheim ist auf eigenen LWL-
Verbindungen des Anbieters, welche eine geringe Latenz, weniger als 1 ms 
RTT, liefern, zu garantieren und ausfallsicher zu gewährleisten. Die Sys-
temanwendungen zwischen den beiden Rechenzentren sind ebenfalls zu ge-
währleisten. Das Rechenzentrum muss eine redundante Anbindung über rnv-
eigenes LWL bekommen. Die Kabel müssen auf der gesamten Strecke bis 
zum Anschluss an das Bestands-LWL-Netz redundant und möglichst in ge-
trennten Kabelwegen ausgeführt werden. Anbindung zwischen dem rnv-Cam-
pus und der Colocation über performante Glasfaserleitungen mit einer Latenz 
von weniger als 1 ms RTT (Round Trip Time) und einer Bandbreite von insge-
samt N x 10,100 Gbit/s Ethernet, N* 16 Gbit/s FC. Kanten- und Knotendisjunkt 
im Endausbau werden vorausgesetzt. 

 

 

DWDM-System: 

Die rnv erwartet die Bereitstellung eines DWDM-Systems, um den Standort 
des neuen Housing Rechenzentrums mit den bestehenden rnv Standorten 
Mannheim aktiv zu verbinden. Das DWDM-System ist in Absprache mit der 
rnv zu planen und zu installieren, nach terminlicher Absprache in Betrieb zu 
nehmen und danach durch den Anbieter 24/7/ zu betreiben und zu entstören. 
Der benötigte redundante Stromanschluss und der Einbauplatz in den WAN-
Schränken der rnv werden durch die rnv bereitgestellt. Ein Dokument, welches 
einen Einblick in die Netzwerke gibt, wird nach Vertragsabschluss dem Auf-
tragnehmer zur Verfügung gestellt. 
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WAN-Verbindung: 

Für die WAN-Verbindungen wird ein Mindest- SLA von 99,9 % Gesamtverfüg-
barkeit pro Jahr gefordert. Diese Verfügbarkeit basiert auf der Bereitstellung 
von zwei, knoten- und kantendisjunkten Faserverbindungen pro anzubinden-
den Standort durch die rnv. Der Failover Mechanismus liegt bei der rnv. 

Darüber hinaus soll der Anbieter redundante und hoch performante An-
schlüsse an mehreren Internet- Austauschknoten besitzen.  

 

2.1.2 Ergänzende Punkte: 

DE-CIX Enabled Site:  

Die rnv muss auf Dienste wie GlobePeer, Cloud-Anbindungen (Direct CLOUD) 
und Peering zugreifen. Das ist durch den Anbieter zu garantieren. 

Die rnv benötigt eine sehr gute Anbindung (hohe Geschwindigkeit und Band-
breite, reduzierte Latenz, Skalierbarkeit, Stabilität) an verschiedene Clouds. 
Clouds wie Microsoft Azure, AWS sind bei der rnv im Einsatz, bzw. sind für 
den Einsatz angedacht.  

Betriebsmannschaft: 

Die rnv benötigt immer wieder mal zusätzliche Dienstleistungen, die vom An-
bieter zu erbringen sind. Diese "Remote Hands" Services werden gegen geson-
dertes Entgelt von der rnv abgerufen. Die Services können auch bei kurzfristi-
gem Bedarf, wie bei einem auftretenden Major Incidents mit anfallenden Aufga-
ben der rnv abgerufen werden. Die Dienste sind im Rahmen 24/7, auch kurz-
fristig anzubieten. Bei den Mitarbeitern, die diese beauftragten Arbeiten durch-
führen, handelt es sich um zertifizierte RZ-Techniker und Netzwerktechniker. 
Die Zertifizierung der Mitarbeiter erfolgte durch den Anbieter. Eine Service Level 
Agreement Vereinbarung zwischen der rnv und dem Anbieter ist abzuschließen. 
Die oben festgelegten SLA und Reaktionszeiten sind vom Anbieter zu gewähr-
leisten. 

 

 

 

 

KRITIS-Listung 

Der Rechenzentrumstandort soll über eine KRITIS-Listung verfügen. 
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Datenschutz & KRITIS Erfahrung: 

Der Auftragnehmer (AN) muss aus datenschutzrechtlichen Gründen in der EU 
seinen Sitz haben. Dieses ist gegenüber der rnv nachzuweisen. Weiterhin ist 
der Nachweis zu erbringen, dass die Anbieter langfristig Ihre Tätigkeiten im RZ 
und WAN-Betrieb erfolgreich anbieten. Es ist eine Auflistung der betreuten Kun-
den nachzuweisen. (Jahr/ durchschnittliche Kunden) Der Nachweis ist für die 
letzten 10 Jahre zu erbringen. Um die geforderte Kundenerfahrungen im KRITIS 
Umfeld nachweisen zu können sind mindestens 2 Referenzen von betreuten 
KRITIS Unternehmen anzugeben. 

 

Transition: 

Der RZ-Anbieter muss nach Auftragserteilung ein schlüssiges Transition Kon-
zept der rnv zur Verfügung stellen. Der Scope dieses Konzeptes muss auf der 
effizienten und einfachen Transition (Migration) aus dem Bestands RZ der rnv, 
am Standort in Mannheim zum ausgewählten RZ-Anbieter liegen. Weiterhin 
muss der Anbieter, die komplette, vorhandene Hardware (circa 40 Server und 
Storage), die sich aktuell im Zweitrechenzentrum im Betrieb befindet, in einem 
definierten Zeitfenster umziehen. Diese Transition hat an einem Wochenende, 
im Zeitraum Samstag 8.00 Uhr bis Sonntag 18.00 Uhr (Lastschwache Zeit bei 
der rnv) stattzufinden. Die Kosten für die Transition sind pauschal im Gesamt-
angebot einzupreisen. Der Transition Termin ist mit der rnv abzustimmen. Es 
fallen interne Abstimmungsprozesse auf Seiten der rnv an. Diese Prozesse be-
nötigen einen zeitlichen Vorlauf. 

 

2.2 Terminschiene 

─ Zuschlagserteilung    geplant bis 31.07.2026 
─ Leistungsbeginn: ￼         geplant nach Auftragserteilung  
─ Technische Inbetriebnahme          geplant bis 30.09.2026 
─ Betriebsaufnahme:     geplant ab dem 1.10.2026 

 
Die einzelnen Projekttermine sind vorläufig. Konkrete Termine sind mit dem AG und 
der Projektsteuerung (PL) abzustimmen. 

  

35



Leistungs- und Tätigkeitsbeschreibung  

 

 Seite 9/10 

 

2.3 Energieeffizienz, Ökologie und Nachhaltigkeit (aktuell) 

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH betrachtet Energiemanagement nicht nur als eine 
gesetzliche Anforderung, welche es seit November 2023, gemäß des Energieeffizienz-
gesetzes ist, sondern als eine strategische Verpflichtung, die tief in die Unternehmens-
philosophie integriert ist. Durch die konsequente Umsetzung eines zertifizierten Ener-
giemanagementsystems nach ISO 50001 trägt die rnv aktiv zur Reduzierung des Ener-
gieverbrauchs und der Emissionen bei. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, nicht 
nur gesetzliche Vorschriften zu erfüllen, sondern auch als Vorbild für nachhaltige Mo-
bilität in der Region zu agieren. Die kontinuierliche Optimierung der Energieeffizienz 
stärkt zudem die Wettbewerbsfähigkeit der rnv und unterstützt die langfristige Siche-
rung der Umweltziele des Unternehmens.  

Folgende KPI (Key-Performance-Index) sind für das Zweitrechenzentrum vom Bieter 
nachzuweisen: 

Der PUE-Faktor darf maximal <= 1,30 sein.  

Die folgenden Zertifikate im Rechenzentrum sind zu erfüllen: 

Nachweis, dass der Bezug von Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien er-
folgt (für das Energiemanagementsystem) 

Zertifizierung ISO// IEC 27001 für das Informationssicherheitsmanagementsys-
tem oder ein vergleichbarer Nachweis 

Zertifizierung ISO 9001 für das Qualitätsmanagementsystem oder ein vergleich-
barer Nachweis 

Zertifizierung DIN EN 50600 für die Verfügbarkeit und physische Sicherheit oder 
ein vergleichbarer Nachweis 

2.4 WAN-Anbindungen: 

Die Bereitstellung der WAN-Dienste hat über zwei unabhängige Carrierräume A/B zu 
erfolgen. In diesen Räumen hat mindestens 1 nutzbarer Glasfaseranschluss zu liegen. 
Die Zuführung zum Cage der rnv hat über redundante, getrennte Kabeltrassen zu er-
folgen. 

Für die redundante Anbindung vom Rechenzentrum in Mannheim zum Zweitre-
chenzentrum haben Leitungen, mit einer RTT (Round Trip Time) < 1 ms zur 
Verfügung zu stehen. 
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Alle zurzeit im Einsatz aktiven Leitungen:  

• 2 x 2 x 16G Fiber Chanel, (rnv Leitstelle in Mannheim, Hauptrechen-
zentrum), Anbindung beider Rechenzentren. 

• 3 x 10G LAN-Leitungen (redundant zu rnv Leitstelle in Mannheim, 
Hauptrechenzentrum).  

Für die Zukunft benötigt die rnv, die folgenden Leitungen: 

• 2 x 2 x 16G Fiber Chanel, (rnv Leitstelle in Mannheim, Hauptrechen-
zentrum), Anbindung beider Rechenzentren. 

• 3 x 25G LAN-Leitungen (redundant zu rnv Leitstelle in Mannheim, 
Hauptrechenzentrum). 

 

2.5 Backup: 

Backup wird über die 25G Leitungen geplant, daher gibt es keine aktuellen 
Bedarfe. Es sollte aber möglich sein, bei Bedarf den Vertrag aufzustocken.  

2.6 Azure-Express Anbindung: 

Es besteht eine Anbindung an Microsoft Azure. Aktuell mit 300 Mbit/s. Diese 
reicht der rnv für den laufenden Betrieb aktuell aus. Für die Zukunft plant die 
rnv mit einer Anbindung mit 500 Mbit/s, bzw. 1000Mbit/s. 

2.7 Weitere Anforderungen: 

Einweisung der rnv Mitarbeiter und des externen IT-Dienstleisters in die Re-
chenzentrumsörtlichkeiten des Anbieters. 

Die BSI-Anforderungen an KRITIS-Unternehmen in Punkto Hardware und Soft-
ware sind verbindlich zu garantieren. 
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Vertrag über IT-Dienstleistungen 

zwischen  

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 

Möhlstraße 27 

68165 Mannheim 

 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: 061-26-EK7 

„Auftraggeber" 

und  

_____ 

 

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: _____ 

„Auftragnehmer“ 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

1 Gegenstand und Bestandteile des Vertrages 

1.1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand des Vertrages ist der Betrieb eines redundanten Zweitrechenzentrum gemäß Leistungsbeschreibung. 
Der Auftragnehmer übernimmt als Betreiber im Sinne dieses Vertrages die Verantwortung für den laufenden 
technischen Betrieb einschließlich Überwachung und Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft des redundanten 
Zweitrechenzentrums. 

 

1.2 Vertragsbestandteile 

Es gelten als Vertragsbestandteile: 

1.2.1 dieser Vertragstext mit den folgenden Anlagen: 

Anlage 
Nr. 

Bezeichnung Datum/Version Anzahl Seiten 

1 Leistungsbeschreibung  10 

2 Lastenheft Anforderungen  1 

3 Preisblatt  1 

4 Vertraulichkeitserklärung  1 

☐ Es gelten die Anlagen in folgender Rangfolge _____. 

1.2.2 die Ergänzenden Vertragsbedingungen für IT-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistungs-AGB) in der 
bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung einschließlich der Muster 1 und 2 

1.2.3 sowie nachrangig die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) 
in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 

Die EVB-IT Dienstleistungs-AGB stehen unter evb-it.gov.de zur Einsichtnahme bereit. Die VOL/B wurde im 
Bundesanzeiger AT Nr. 178a vom 23. September 2003 veröffentlicht. 

Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten Dokumenten des 
Auftragnehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer beigefügten Anlagen zu diesem Vertrag Regelungen in 
den EVB-IT Dienstleistungs-AGB widersprechen, sind sie ausgeschlossen, soweit nicht eine anderweitige 
Vereinbarung in den EVB-IT Dienstleistungs-AGB zugelassen ist. 
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Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist. 

Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. Die vereinbarten Vergütungen 
verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht. 

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 

2 Überblick über die vereinbarten Leistungen 

Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber folgende Dienstleistungen: 

☐ Beratung 

☐ Projektleitungsunterstützung 

☐ Schulung 

☐ Einführungsunterstützung 

☒ Betreiberleistungen 

☐ Benutzerunterstützungsleistungen 

☐ Providerleistungen ohne Inhaltsverantwortlichkeit 

☐ Unterstützung bei Planungsleistungen 

☐ Unterstützung bei Softwareentwicklung 

☐ Hotline 

☒ sonstige Dienstleistungen 

3 Beschreibung der Leistungen/Laufzeit und Kündigung 

3.1 Art, Umfang und Termine 

Art, Umfang und Termine der zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus der folgenden Tabelle (Termin- und 
Leistungsplan): 
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Lfd. 
Nr. 

Leistung 

(ggf. Verweis auf Anlage) 

Ort der 
Leistung 

MVD1 Beginn² 

 

Ende/Termin3 

1 Transitionleistungen N.N.   01.10.2026 

2 Erstbereitstellung der gemieteten Racks gemäß 
Leistungsbeschreibung 

N.N.   01.10.2026 

3 Schließsystem und Türüberwachung für die 
eingesetzten Racks, inklusive Installation und 
Inbetriebnahme 

N.N.   01.10.2026 

4 Zutrittsberechtigung (Karten, Schlüssel, Einweisung 
Mitarbeiter) 

N.N.   01.10.2026 

5 Betrieb eines redundanten Zweitrechenzentrums  
gem. Leistungsbeschreibung 

N.N. 48 01.10.2026 30.09.2030 

6 Stromversorgung inkl. USV & Klima  N.N. 48 01.10.2026 30.09.2030 

7 Remote Hands gem. Leistungsbeschreibung N.N. 48 01.10.2026 30.09.2030 

8 1. Verlängerungsoption: Betrieb eines redundanten 
Zweitrechenzentrums gem. Leistungsbeschreibung 

N.N. 24 01.10.2030 30.09.2032 

9 1. Verlängerungsoption Stromversorgung  
inkl. USV & Klima  

N.N. 24 01.10.2030 30.09.2032 

10 1. Verlängerungsoption: Remote Hands gem. 
Leistungsbeschreibung 

N.N. 24 01.10.2030 30.09.2032 

11 2. Verlängerungsoption: Betrieb eines redundanten 
Zweitrechenzentrums gem. Leistungsbeschreibung 

N.N. 24 01.10.2032 30.09.2034 

12 2. Verlängerungsoption: Stromversorgung  
inkl. USV & Klima  

N.N. 24 01.10.2032 30.09.2034 

13 2. Verlängerungsoption: Remote Hands gem. 
Leistungsbeschreibung 

N.N. 24 01.10.2032 30.09.2034 

 
 

Fußnote Erläuterung 

1 MVD = Mindestvertragsdauer 

2 wenn keine Vorgabe für Beginn, dann Feld leer lassen 

3 z. B. festes Datum ggf. mit Uhrzeit oder „nach 48 Monaten“ (wenn Vertrag unbefristet, dann 
Feld leer lassen) 

 

☐Feiertage im Sinne dieses Vertrages sind die Feiertage in _____ (siehe Ziffer 5.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB). 
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☒Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vereinbarten Leistungen ab dem 01.10.2026 bis zum 30.09.2030 zu 
erbringen. Darüber hinaus besteht für den AG zweimal die Möglichkeit den Vertrag zu verlängern: 1.) bis zum 
30.09.2032, 2.) bis zum 30.09.2034. Das Ausüben der Option zur Verlängerung wird vom Auftraggeber 
spätestens 6 Monate vor Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit schriftlich an den Auftragnehmer kommuniziert.    

 

3.2 Einmalig zu erbringende Leistungen 

☒Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 1 - 4 werden einmalig erbracht. 

3.3 Regelmäßig zu erbringende Leistungen 

☒Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 5 - 13 werden 

☐ in folgendem Zyklus erbracht: 

☐ wöchentlich 

☐ monatlich 

jeweils 

☐ an folgenden Tagen: _____ (Wochentag(e) bzw. bei monatlichen Zyklen auch „1. Montag im 
Monat“) 

☐ in der Zeit von _____ bis _____ (Uhrzeit) 

nicht jedoch an Feiertagen. 

☒ in folgenden Zyklen zu folgenden Zeiten erbracht: Die Leistungserbringung erfolgt kontinuierlich im 
24/7-Betrieb an 365 Tagen im Jahr. 

3.4 Leistungen, die nur auf Abruf erbracht werden sollen 

☒Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 7, 10, 13 werden nur auf Abruf erbracht. 

☐ Der Mindestvorlauf für den Abruf beträgt _____ (Stunden/Tage). 

☒ Die geschätzte Abnahme beträgt 2 Stunden pro Vertragsmonat. 

☐ Die vereinbarte Mindestabnahme beträgt _____ (Stunden/Tage) pro _____ (z. B. Vertragsmonat, 
Vertragsquartal, Vertragsjahr, Vertragslaufzeit). 

☐ Die Mindestabnahme für Leistungen, die Reisen erforderlich machen, beträgt pro Abruf _____ 
(Stunden/Tage). 

Soweit Leistungen nur auf Abruf zu erbringen sind, hält sich der Auftragnehmer in dem vorgenannten Zeitraum zur 
Leistungserbringung bereit. 

3.5 Abweichende Kündigungsregelung 

☐ Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB beträgt die Kündigungsfrist _____ Monat(e) zum 
Ablauf eines _____ (z.B. Kalendermonats/Kalendervierteljahres/Kalenderjahres). 

☐ Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird bei vereinbarter fester Laufzeit ein 
Sonderkündigungsrecht gem. Anlage Nr. _____ vereinbart. 

4 Vergütung 

4.1 Vergütung nach Aufwand 

☒ Die Leistungen gemäß 

☒Nummer 3.1 lfd. Nr. 6, 7, 9, 10, 12,13 werden nach Aufwand gemäß Anlage 3 „Preisblatt“ 

☐ Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ werden nach Aufwand gemäß Kategorie(n) _____ aus Nummer 4.1.1 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro 

☐ Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ werden nach Aufwand gemäß Kategorie(n) _____ aus Nummer 4.1.1 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro 

vergütet. 
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4.1.1 Kategorien (entfällt, Abrechnung gemäß Preisblatt) 

Lfd
. 

Nr. 

Bezeichnun
g der 

Kategorie 

Stundensatz 
für Tätigkeiten 
innerhalb der 
zuschlagsfreie

n Zeiten 

Tagessatz für 
Tätigkeiten 

innerhalb der 
zuschlagsfreie

n Zeiten 

Zuschläge in 
Prozent auf 
die Stunden- 

und 
Tagessätze 
Montag bis 

Freitag 
(Arbeitstage) 
außerhalb der 
zuschlagsfreie

n Zeiten 

Zuschläge 
in Prozent 

auf die 
Stunden- 

und 
Tagessätz

e 
Samstag 

von N.N 

bis N.N 

Zuschläge 
in Prozent 

auf die 
Stunden- 

und 
Tagessätz

e 
Samstag 

von N.N 

bis N.N 

Zuschläge 
in Prozent 

auf die 
Stunden- 

und 
Tagessätz
e Sonn- 

und 
Feiertage 

von N.N 

bis N.N 

Zuschläge 
in Prozent 

auf die 
Stunden- 

und 
Tagessätz
e Sonn- 

und 
Feiertage 

von N.N 

bis N.N 

1 N.N N.N N.N N.N % N.N % undefined 
% 

undefined 
% 

undefined 
% 

 

Festlegung der zuschlagsfreien Zeiten: 

Arbeitstag zuschlagsfreie Zeiten 

Montag bis Donnerstag von N.N bis N.N Uhr 

Freitag von N.N bis N.N Uhr 

 

☒ Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. 3 „Preisblatt“. 

4.1.2 Abweichende Regelungen für die Bestimmung und Vergütung von Personentagessätzen 

☐ Abweichend von Ziffer 9.2.4 Satz 2 EVB-IT Dienstleistungs-AGB können bei entsprechendem Nachweis pro 
Kalendertag bis zu 10 Stunden abgerechnet werden. 

☐ Abweichend von Ziffer 9.2.4 Sätze 2 und 3 Dienstleistungs-AGB kann ein voller Tagessatz nur in Rechnung 
gestellt werden, wenn mindestens 10 Stunden geleistet wurden. Werden weniger als 10 Zeitstunden pro Tag 
geleistet, sind diese anteilig in Rechnung zu stellen. 

☐ weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____. 

4.1.3 Reisekosten/Nebenkosten*/Materialkosten/Reisezeiten 

☒ Reisekosten werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Reisekosten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

  

☒ Nebenkosten* werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Nebenkosten* werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

 

☒ Materialkosten werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Materialkosten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

  

☒ Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Reisezeiten werden zu 50 % als Arbeitszeiten vergütet. 

☐ Reisezeiten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 
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4.1.4 Preisanpassung 

☒ Es wird eine Preisanpassung 

☐ gemäß Ziffer 9.5 EVB-IT Dienstleistungs-AGB 

☒gemäß der nachfolgenden Regelungen vereinbart: 

Abweichend von Ziffer 9.5 EVB-IT Dienstleistungs-AGB werden für die verbrauchsabhängigen 
Stromkosten gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 5 (Stromversorgung inkl. USV & Klima nach Verbrauch) eine 
Preisanpassung vereinbart. 

Die Abrechnung der Stromkosten erfolgt auf Basis des vertraglich vereinbarten Arbeitspreise je kWh. 
Dieser Arbeitspreis unterliegt während der Vertragslaufzeit einer Preisgleitklausel. 

Als Referenzindex wird der vom Statistischen Bundesamt (Destatis) veröffentlichte „Index der 
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte – Elektrischer Strom bei Abgabe an Letztverbraucher, 
Sonderkunden“ (Genesis-Online, Güterklassifikation GP09-35.11, Basisjahr 2020 = 100) herangezogen 
(„Strompreisindex“). 

Ausgangsbasis ist der Strompreisindex, der zum Zeitpunkt des vertraglich vereinbarten Leistungsbeginns 
gilt. Änderungen des Strompreisindex wirken sich jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 
preiswirksam aus. 

Die Anpassung des Arbeitspreises erfolgt proportional zur prozentualen Veränderung des Strompreisindex 
nach folgender Formel: 

 

Neuer Arbeitspreis = Bisheriger Arbeitspreis × (aktueller Strompreisindex / Ausgangs-Strompreisindex) 

 

Erhöhungen und Senkungen des Index sind gleichermaßen zu berücksichtigen (symmetrische 
Preisgleitung). 

Eine Preisanpassung wird frühestens nach Ablauf des ersten Vertragsjahres wirksam. Der Auftragnehmer 
ist verpflichtet, dem Auftraggeber die Berechnungsgrundlage und den herangezogenen Indexwert 
nachvollziehbar nachzuweisen. Weitere Preisbestandteile bleiben von dieser Regelung unberührt. 

 

Sonderregelung für Energiekrisensituationen: 

Unabhängig von der vorstehenden Indexregelung können außergewöhnliche, nicht vorhersehbare und 
vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Energiekrisensituationen, insbesondere infolge kurzfristiger 
geopolitischer Ereignisse oder staatlicher Eingriffe in den Energiemarkt, eine gesonderte Preisanpassung 
erforderlich machen. 

Eine solche Energiekrisensituation liegt insbesondere vor, wenn: 

– es zu extremen, kurzfristigen Verwerfungen der Strompreise kommt, die außerhalb des durch den 
Strompreisindex abgebildeten normalen Marktgeschehens liegen, und 

– diese Verwerfungen zu nachgewiesenen, erheblichen Mehrkosten beim Stromeinkauf des 
Auftragnehmers führen. 

In diesem Fall ist eine Weitergabe der zusätzlichen Stromkosten ausschließlich nach vorheriger 
schriftlicher Abstimmung mit dem Auftraggeber und nur bei dessen ausdrücklicher Zustimmung zulässig. 
Ein Anspruch auf automatische oder einseitige Preisanpassung besteht nicht. 

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Ursachen der Energiekrisensituation, deren Auswirkungen 
auf die eigenen Beschaffungskosten sowie die Höhe der geltend gemachten Mehrkosten nachvollziehbar 
und prüffähig nachzuweisen. 

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer werden in diesem Fall einvernehmlich eine zeitlich befristete, 
angemessene Anpassung der Strompreise vereinbaren. Nach Wegfall der Energiekrisensituation sind die 
Preise unverzüglich auf das gemäß Preisgleitklausel ermittelte Niveau zurückzuführen. 

4.1.5 Fälligkeit und Zahlung 

Die Vergütung ist abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB nicht monatlich nachträglich fällig, 
sondern 

☐ zum 15. des auf die Leistungserbringung folgenden Monats. 

☐ wie folgt _____. 
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☐ gemäß Anlage Nr. _____. 

4.1.6 Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand 

☐ Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand sind in Anlage Nr. _____ vereinbart. 

4.2 Vergütung zum Pauschalfestpreis 

☒Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 1 - 5, 8, 11 werden zum Pauschalfestpreis in Höhe von insgesamt 
gem. Preisblatt Euro vergütet. 

☐ Es werden folgende Abschlagszahlungen vereinbart: 

Betrag: _____ Anlass: _____, 

Betrag: _____ Anlass: _____, 

Betrag: _____ Anlass: _____. 

4.3 Rechnungsadresse 

Rechnungen sind an folgende Anschrift zu richten: 

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 

Möhlstraße 27 

68165 Mannheim 

 

5 Service- und Reaktionszeiten* 

☒Für die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 5, 8, 11 werden folgende Service- und Reaktionszeiten* 
vereinbart: 

5.1 Servicezeiten* 

Tag Uhrzeit 

Montag bis 
Samstag 

von 0 bis 24 Uhr 

An 
Sonntagen 

von 0 bis 24 Uhr 

An 
Feiertagen 

von 0 bis 24 Uhr 

 

☐ Weitere Vereinbarungen zu Servicezeiten* gemäß Anlage Nr. _____. 

 

5.2 Reaktionszeiten & Wiederherstellungszeiten* 

Leistung  Service Bereitschaft Reaktionszeit Entstörungsfrist / SLA 

Managed Service 24/7 4 h Best effort 

Colocation & Connectivity 24/7 1 h 8 h 

 

☐ Die Reaktionszeiten* werden in Anlage Nr. _____ festgelegt. 
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Reaktionszeiten* beginnen ausschließlich mit Zugang der entsprechenden Meldung oder dem Eintritt des 
vereinbarten Ereignisses während der vereinbarten Servicezeiten* und laufen ausschließlich während der 
vereinbarten Servicezeiten*. 

Ergänzend können in Nummer 12 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart werden. 

6 Ansprechpartner 

Ansprechpartner des Auftraggebers (Name, Adresse, Abteilung, Telefon, Fax, E-Mail): 

Frank Thorwartl 

Dynamostraße 19 

68165 Mannheim 

Telefon: 0621/465-1625 

Mobil: 0172/7507079 

E-Mail: F.Thorwartl@rnv-online.de 

 

Ansprechpartner des Auftragnehmers (Name, Adresse, Abteilung, Telefon, Fax, E-Mail): 

N.N. 

 

7 Besondere Anforderungen an Mitarbeiter des Auftragnehmers 

☐ Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers: 

Lfd. 
Nr. 

Position Schlüsselposition 
gemäß Ziffer 8.3 

EVB-IT 
Dienstleistungs-

AGB 

(ja/nein) 

Fachliche 
Qualifikation 

Sicherheitsüberprüfung  
Ü 1, 2 oder 3 1 

Sonstige Anforderungen, 
z. B. weitere 
Sicherheitsanforderungen 

      

1 Stufen der Sicherheitsüberprüfung gemäß Sicherheitsüberprüfungsgesetz 

 

☐ Abweichend von Ziffer 8.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ist der Auftragnehmer verpflichtet, für die Leistungen 
gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ nur Personal einzusetzen, welches bereit ist, sich aufgrund des 
Verpflichtungsgesetzes verpflichten zu lassen. 

☐ Abweichend von Ziffer 8.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ist der Auftragnehmer berechtigt, für die Leistungen 
gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ auch Personal einzusetzen, welches lediglich in folgender Sprache zu 
kommunizieren in der Lage ist: _____. 

☐ Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr. 
_____. 

8 Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers 

☐ Folgende Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers werden abweichend und zusätzlich zu Ziffer 14 EVB-IT 
Dienstleistungs-AGB vereinbart: _____. 

☐ Die Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers ergeben sich abweichend und zusätzlich zu Ziffer 14 EVB-IT 
Dienstleistungs-AGB aus Anlage Nr. _____. 

9 Abweichende Nutzungsrechte an den Leistungsergebnissen, Erfindungen 

Für folgende Leistungsergebnisse werden von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB abweichende Nutzungsrechte 
vereinbart: 

☐ Für alle Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-
AGB mit der Maßgabe, dass statt des dort aufgeführten nicht ausschließlichen Nutzungsrechts ein 
ausschließliches Nutzungsrecht gewährt wird, vorbestehende Werke jedoch ausgenommen. 
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☐ Für folgende Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ gilt Ziffer 3.1 EVB-IT 
Dienstleistungs-AGB mit der Maßgabe, dass statt des dort aufgeführten nicht ausschließlichen 
Nutzungsrechts ein ausschließliches Nutzungsrecht gewährt wird, vorbestehende Werke jedoch 
ausgenommen: _____. 

☐ Für alle Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-
AGB mit der Maßgabe, dass eine gewerbliche Verbreitung uneingeschränkt möglich ist. 

☐ Für folgende Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ gilt Ziffer 3.1 EVB-IT 
Dienstleistungs-AGB mit der Maßgabe, dass eine gewerbliche Verbreitung uneingeschränkt möglich ist, 
_____. 

☐ Für alle Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-
AGB mit der Maßgabe, dass jegliche gewerbliche Verbreitung ausgeschlossen ist. 

☐ Für folgende Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ gilt Ziffer 3.1 EVB-IT 
Dienstleistungs-AGB mit der Maßgabe, dass jegliche gewerbliche Verbreitung ausgeschlossen ist: _____. 

☐ Für alle Ergebnisse der Leistungen (z.B. Dokumentationen) gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ gilt 
abweichend von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB folgende von openCode* freigegebene Lizenz: _____. 

☐ Bereitstellung als Open Source Software*: Die Bereitstellung der Ergebnisse der Leistungen gemäß 
Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ erfolgt als Open Source Software* (ergänzend zur Rechteeinräumung gemäß Ziffer 
3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB und zu ggf. vorstehend vereinbarten Änderungen daran). 

Zusätzlich bzw. abweichend davon gilt folgendes. Die Bereitstellung der Software 

☐ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von openCode* freigegebenen Lizenzen erfolgen. 

☐ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von openCode* freigegebenen Lizenzen, die keinen 
Copyleft*-Effekt haben, erfolgen (sog. permissive Lizenzen, z.B. MIT- oder Apachelizenz > Version 1.0). 

☐ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von openCode* freigegebenen Lizenzen mit Copyleft*-
Effekt zur Verfügung gestellt werden (sog. reziproke Lizenzen, z.B. GNU GPL oder LGPL). 

☐ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter der/den folgenden Lizenz(en) zur Verfügung gestellt 
werden, die den Anforderungen an Open Source Software* entsprechen: _____. 

☐ Soweit die Ergebnisse der Leistungen als Open Source Software* bereitgestellt werden müssen, wird 
vereinbart, dass diese ggf. gemeinsam mit folgender Software genutzt und verbreitet wird (siehe Ziffer 
3.2 EVB-IT Dienstleistungs-AGB): _____. 

☐ Von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB abweichende Nutzungsrechte sind in Anlage Nr. _____ geregelt. 

☐ Für Erfindungen, die anlässlich der Vertragserfüllung gemacht werden, gelten abweichend von Ziffer 4 EVB-IT 
Dienstleistungs-AGB die Regelungen in Anlage Nr. _____. 

☐ Abweichend von Ziffer 3.4 EVB-IT Dienstleistungs-AGB darf der Auftragnehmer vorbestehende Software 
bzw. Softwareteile auch ohne Zustimmung des Auftraggebers in die Leistungsergebnisse integrieren, sofern 
daran Nutzungsrechte wie an den Leistungsergebnissen im Übrigen verschafft werden. 

10 Quellcode* und Software Bill of Materials (SBOM) 

Im Falle der Erstellung oder Bearbeitung von Software: 

☐ ist gemäß Ziffer 3.7 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, einschließlich der 
Quellcodes* auf folgendem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Quellcoderepository zu speichern: 
_____. 

☐ wird abweichend von Ziffer 3.7 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, 
einschließlich der Quellcodes* wie folgt gespeichert und dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt: _____. 

☐ wird abweichend von Ziffer 3.7 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, 
einschließlich der Quellcodes* nicht täglich sondern _____ (z.B. am Ende jeder Arbeitswoche) abgespeichert. 

☐ erfolgt die Übergabe des Quellcodes* auch am Ende jedes Leistungsmonats in elektronischer Form auf einem 
Datenträger. 

Die Pflichten in Bezug auf die Übergabe des Quellcodes* von Open Source Software* bleiben von den vereinbarten 
Abweichungen nach dieser Nummer 10 unberührt. 
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☐ Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine Software Bill of Materials (SBOM) gemäß BSI TR-03183-2 für 
den jeweils aktuellen Stand der Software 

☐ im Format SPDX 

☐ im Format CycloneDX 

zur Verfügung. 

11 Abweichende Haftungsregelungen 

☒ Abweichend von Ziffer 13.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB beträgt die Haftungsobergrenze bei leicht 
fahrlässigen Pflichtverletzungen 

☒pro Schadensfall 5 Mio. Euro. 

☐ insgesamt für diesen Vertrag _____ Euro. 

☐ Abweichend von Ziffer 13.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB gelten für die Haftung bei leicht fahrlässigen 
Pflichtverletzungen die Regelungen ____. 

☐ Abweichend von Ziffer 13.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB haftet der Auftragnehmer auch für entgangenen 
Gewinn. 

12 Vertragsstrafen 

☐ Als vertragsstrafenrelevant im Sinne von Ziffer 10.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB gelten die in Nummer 3.1 lfd. 
Nr. _____ vereinbarten Leistungstermine. 

☐ Abweichend von Ziffer 10.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird für Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 
_____ die Vertragsstrafenregelung gemäß Anlage Nr. _____ vereinbart. 

☒ Für die Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gilt die Vertragsstrafenregelung aus Ziffer 10.4 EVB-IT 
Dienstleistungs-AGB. 

☐ Für die Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gelten die Regelungen in Anlage Nr. _____. 

☐ Für jeden Verstoß gegen Ziffer 1.5 oder Ziffer 1.6 der EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird eine Vertragsstrafe in 
Höhe von _____ Euro vereinbart. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer den Verstoß nicht zu vertreten hat. 

☐ Für jeden Verstoß des Auftragnehmers gegen die Regelung im ersten Aufzählungspunkt der Ziffer 8.3 EVB-IT 
Dienstleistungs-AGB wird eine Vertragsstrafe in Höhe von _____ Euro vereinbart. Dies gilt nicht, wenn der 
Auftragnehmer den Verstoß nicht zu vertreten hat. 

13 Weitere Regelungen 

13.1 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich für die Laufzeit des Vertrages 

☐ bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die Regelungen zur IT-Sicherheit gemäß Anlage Nr. _____ zu 
beachten. 

☐ der Geheimschutzbetreuung gemäß Anlage Nr. _____ zu unterstellen. 

☐ die Regelungen des Auftraggebers zur Sicherheit am Einsatzort gemäß Anlage Nr. _____ zu beachten. 

☐ folgende weitere Regelungen einzuhalten: _____. 

☒ Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 19 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ergeben sich Regelungen zur 
Geheimhaltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr. 4 „Vertraulichkeitserklärung“. 

☐ Da durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet werden 
sollen (Auftragsverarbeitung), treffen die Parteien in Anlage Nr. _____ eine schriftliche Vereinbarung, die 
zumindest die gesetzlichen Mindestanforderungen beinhaltet. 

☐ Die Parteien treffen sonstige Vereinbarungen zum Datenschutz gemäß Anlage Nr. _____. 

13.2 Haftpflichtversicherung 

☒ Der Nachweis einer Haftpflichtversicherung gemäß Ziffer 18 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird vereinbart. 

48



 

Dienstvertrag (Langfassung) 

Version 3.0.0 vom 01.03.2026 
Seite 12 von 12 

(Modifizeirt durch den AG, Änderungen und Streichungen sind in blau deutlich gemach) 

13.3 Teleservice* 

☐ Soweit der Auftragnehmer zur Leistung durch Teleservice* berechtigt ist, wird er diesen ausschließlich 
aufgrund der Teleservicevereinbarung gemäß Anlage Nr. _____ erbringen und darf dabei ausschließlich 
folgendes automatisiertes Verfahren einsetzen: _____ (Produktbezeichnung). Dieses Verfahren muss neben 
den Anforderungen aus Ziffer 1.5 EVB-IT Dienstleistungs-AGB auch den Anforderungen aus der Anlage Nr. 
_____ genügen. 

13.4 Dokumentations- und Berichtspflichten 

☐ Abweichend von Ziffer 6 EVB-IT Dienstleistungs-AGB dokumentiert der Auftragnehmer die Leistungen gemäß 
Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ nicht in deutscher, sondern in _____ Sprache. 

☐ Weitere Dokumentations- und Berichtspflichten des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

13.5 Interessenkonflikt 

☐ Regelungen zur Vermeidung eines Interessenskonfliktes ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

14 Pflichten nach Vertragsende 

☐ Ergänzend zu Ziffer 16 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ergeben sich weitere Vereinbarungen zu den Pflichten 
des Auftragnehmers nach Vertragsende aus Anlage Nr. _____. 

15 Sonstige Vereinbarungen 

☐ Sonstige Vereinbarungen: _____ 

☐ Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

 

Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer 

 

 

Datum, Name 

 

 

Datum, Name 
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Ergänzende Vertragsbedingungen für IT-Dienstleistungen 

– EVB-IT Dienstleistungs-AGB – 

 

1 Gegenstand des Vertrages 

1.1 Gegenstand des Vertrages sind die dort vereinbarten Dienstleistungen des Auftragnehmers. 
Werkvertragliche Leistungen sind nicht Gegenstand des Vertrages. 

1.2 Der Auftragnehmer schuldet eine sorgfältige Leistungserbringung, die dem zum Zeitpunkt der 
Leistungserbringung jeweils aktuellen Stand der Technik auf dem Gebiet der Beauftragung entspricht, 
soweit nichts anderes vereinbart ist. Die Leistung ist in deutscher Sprache zu erbringen, soweit nichts 
anderes vereinbart ist. Der Auftragnehmer ist zur Neutralität bei der Leistungserbringung verpflichtet. 

1.3 Werden die Leistungen auf Abruf des Auftraggebers geschuldet und ist keine Mindestabnahme 
vereinbart, besteht kein Anspruch auf Abruf. Soweit kein Mindestvorlauf vereinbart ist, hat der 
Auftragnehmer unverzüglich nach Abruf mit der Leistung zu beginnen. 

1.4 Der Auftragnehmer ist nicht zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des Auftraggebers berechtigt, soweit 
nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 

1.5 Der Auftragnehmer ist zur Erbringung der vereinbarten Leistungen mit Hilfe von automatisierten 
Verfahren nur dann berechtigt, wenn er im Angebot das zu verwendende Produkt benennt und gleichzeitig 
den Tatsachen entsprechend gewährleistet, dass dieses Produkt keine Kommunikationsfunktionen zu 
Dritten und keine andere, den Interessen des Auftraggebers zuwiderlaufende, Funktionalität aufweist. 
Insbesondere darf das Produkt keine Funktionalitäten zum Ausspähen von Daten enthalten, keine 
Informationen über die IT-Systeme des Auftraggebers, deren Daten, deren Lizenzierung oder das 
Benutzerverhalten an Dritte übermitteln, zu anderen Zwecken als für die Erbringung der Leistungen oder 
derart speichern, dass Dritte darauf Zugriff nehmen könnten. Die Auswechslung bzw. der Einsatz eines 
neuen Releases des Produktes bedarf der ausdrücklichen Einwilligung des Auftraggebers im Einzelfall. 
Der Auftraggeber wird einwilligen, wenn der Auftragnehmer in Bezug auf das neu einzusetzende Produkt 
die oben genannte Gewährleistung übernommen hat. Liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür vor, dass das Produkt den vorgenannten Anforderungen nicht entspricht und kann der 
Auftragnehmer diese nicht ausräumen, kann der Auftraggeber den Einsatz des Produktes untersagen. 

1.6 Soweit der Auftragnehmer Leistungen an Hard- und/oder Software (einschließlich Firmware) erbringt, 
dürfen diese Leistungen weder die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der ITK-Infrastruktur oder 
Teile davon gefährden, noch den Vertraulichkeits- oder Sicherheitsinteressen des Auftraggebers 
zuwiderlaufen durch 

● unerwünschtes Absetzen/Ausleiten von Daten, 

● unerwünschte Veränderung/Manipulation von Daten oder der Ablauflogik oder 

● unerwünschtes Einleiten von Daten oder unerwünschte Funktionserweiterungen. 

Unerwünscht ist eine mögliche Aktivität, wenn sie so weder vom Auftraggeber in seiner 
Leistungsbeschreibung oder im Rahmen der Leistungserbringung gefordert, noch vom Auftragnehmer 
unter konkreter Beschreibung der Aktivität und ihrer Funktionsweise angeboten, noch im Einzelfall vom 
Auftraggeber ausdrücklich autorisiert („opt-in“) wurde. 

2 Zusammenarbeit der Vertragspartner / Ausschluss von Arbeitnehmerüberlassung und 
Scheinselbstständigkeit 

2.1 Die Vertragspartner werden durch organisatorische Maßnahmen gewährleisten, dass die im Rahmen 
der Leistungserbringung eingesetzten Mitarbeiter des Auftragnehmers ausschließlich dessen 
Direktionsrecht und Disziplinargewalt unterstehen. Es erfolgt keine Eingliederung des zur 
Leistungserbringung eingesetzten Mitarbeiters des Auftragnehmers in die Organisation des 
Auftraggebers. 
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2.2 Beide Parteien benennen je einen verantwortlichen Ansprechpartner in Bezug auf sämtliche Belange 
im Zusammenhang mit dem Dienstvertrag. Der Auftraggeber wird Anforderungen an die zu erbringende 
Leistung ausschließlich dem vom Auftragnehmer benannten verantwortlichen Ansprechpartner 
übermitteln und den übrigen vom Auftragnehmer eingesetzten Personen keine Weisungen erteilen. Die 
vom Auftragnehmer eingesetzten Personen treten in kein Arbeitsverhältnis zum Auftraggeber, auch 
soweit sie Leistungen in dessen Räumen erbringen. 

2.3 Der Auftragnehmer bestimmt grundsätzlich Ort und Zeit der Leistung selbst. Jedoch sind zeitliche, 
räumliche und fachliche Anforderungen zu beachten, soweit sie sich aus der Leistungsbeschreibung 
ergeben oder in zwischen den Parteien abgestimmten Termin- oder Leistungsplänen enthalten oder zur 
Erreichung des Zwecks der Beauftragung erforderlich sind. Für die zur Erbringung der Leistungen 
notwendigen Arbeitsmittel ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich, soweit nicht anders vereinbart. 

2.4 Ist der Auftragnehmer eine natürliche Person und erbringt er die Leistungen in eigener Person, gilt 
Folgendes: 

● Der Auftragnehmer wird im eigenen Namen und auf eigene Rechnung gegenüber dem Auftraggeber 
tätig. Er erklärt, rechtlich und wirtschaftlich selbstständig zu sein und insbesondere als Unternehmer 
in erheblichem Umfang für andere Vertragspartner tätig zu sein. Er verpflichtet sich diesbezügliche 
Änderungen während der Dauer des Dienstvertrages dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 

● Der Auftragnehmer ist selbst für seine Alters- und Krankheitsvorsorge verantwortlich. 

● Der Auftragnehmer ist verpflichtet, geschuldete Umsatzsteuer ordnungsgemäß an das Finanzamt 
abzuführen sowie Vergütungen eigenständig und ordnungsgemäß zu versteuern. 

3 Rechte an den Leistungsergebnissen 

3.1 Soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber jeweils 
zum Zeitpunkt der Erbringung der Leistung 

● das nicht ausschließliche, 

● örtlich unbeschränkte, 

● in jeder beliebigen Umgebung (auch Systemumgebung) ausübare, 

● übertragbare, 

● dauerhafte, unwiderrufliche und unkündbare, 

● für nicht gewerbliche Zwecke unterlizenzierbare, 

● für gewerbliche Zwecke an wie in §§ 99 bis 101 GWB definierte Auftraggeber unterlizenzierbare 

Recht ein, die Leistungsergebnisse im Original oder in abgeänderter, übersetzter, bearbeiteter oder 
umgestalteter Form 

● zu nutzen, das heißt insbesondere dauerhaft oder temporär zu speichern und zu laden, sie 
anzuzeigen und ablaufen zu lassen, auch soweit hierfür Vervielfältigungen notwendig werden, 

● abzuändern, zu übersetzen, zu bearbeiten oder auf anderem Wege umzugestalten, 

● auf einem beliebigen Medium oder in anderer Weise zu speichern, zu vervielfältigen, auszustellen, 
insbesondere nichtöffentlich oder öffentlich wiederzugeben, auch durch Senden, Bild-, Ton- und 
sonstige Informationsträger und Funksendungen, sowie öffentlich mit Ausnahme eines Quellcodes* 
zugänglich zu machen, 

● in Datenbanken, Datennetzen und Online-Diensten einzusetzen, einschließlich des Rechts, die 
Leistungsergebnisse, den Nutzern der vorgenannten Datenbanken, Netze und Online-Dienste zur 
Recherche und zum Abruf mittels vom Auftraggeber gewählter Tools bzw. zum Herunterladen zur 
Verfügung zu stellen, 

● durch Dritte nutzen und bearbeiten oder für den Auftraggeber betreiben zu lassen, nicht nur für 
eigene Zwecke zu nutzen, sondern auch zur Erbringung von Leistungen an Dritte einzusetzen, 

● in körperlicher oder unkörperlicher Form zu verbreiten, jedoch gewerblich an nur an wie in §§ 99 bis 
101 GWB definierte Auftraggeber. 
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Im Hinblick auf Software erstreckt sich das Nutzungsrecht auch auf deren Objekt- und Quellcode* und die 
zugehörigen Dokumentationen. 

3.2 Soweit vereinbart ist, dass der Auftragnehmer die Leistungsergebnisse als Open Source Software* 
zur Verfügung zu stellen hat, hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass die Lizenz, unter der die Open 
Source Software* überlassen wird, keine Bedingungen enthält, die die nach dem Vertrag vorausgesetzte 
Nutzung und/oder die Verbreitung der Open Source Software* zusammen mit anderer nach diesem 
Vertrag überlassener Software oder zusammen mit anderer lizenzierter Software des Auftraggebers 
verbietet. Letzteres gilt nur, soweit die gemeinsame Nutzung und/oder Verbreitung der jeweiligen 
Software vertraglich vereinbart ist. Eine Haftung des Auftragnehmers aus diesem Vertrag gegenüber 
Dritten im Zusammenhang mit einer Verbreitung der Software ist ausgeschlossen. 

3.3 Soweit die Leistungsergebnisse nicht als Open Source Software* bereitgestellt werden, gilt folgendes: 

● Macht der Auftraggeber von seinem Recht zur Übertragung des Nutzungsrechts an 
Leistungsergebnissen ganz oder teilweise Gebrauch oder überlässt er Dritten im Rahmen seines 
Unterlizenzierungs- oder Verbreitungsrechts die Nutzung, hat er seine vertraglichen Verpflichtungen 
bezüglich Inhalt und Umfang der Nutzungsrechte dem Dritten aufzuerlegen. Eine Haftung des 
Auftragnehmers aus diesem Vertrag gegenüber Dritten im Zusammenhang mit einer 
Unterlizenzierung oder Verbreitung ist ausgeschlossen. 

● Soweit der Auftraggeber seine Nutzungsrechte an den Dritten übertragen hat, ist er nicht mehr zur 
Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, eine Kopie ausschließlich für Prüf- und 
Archivierungszwecke zu behalten und zu nutzen. 

3.4 Das Nutzungsrecht bezieht sich auf die Leistungsergebnisse in allen Entwicklungs-, Zwischen- und 
Endstufen sowie auf sonstige für die Ausübung der Nutzungsrechte notwendige Materialien wie 
beispielsweise Analysen, Lasten- bzw. Pflichtenhefte, Konzepte und Beschreibungen. 

3.5 Der Auftragnehmer wird dem Urheberrecht unterliegende, vorbestehende Werke (z.B. Softwareteile, 
Vorlagen, Konzepte oder Dokumentationen) nur dann in die Leistungsergebnisse integrieren, wenn er 
hierfür zuvor eine Zustimmung des Auftraggebers erhalten hat. Soweit in diesem Zuge keine andere 
Vereinbarung getroffen wird, erhält der Auftraggeber mit der Integration der vorbestehenden Werke die 
Rechte gemäß Ziffer 3.1. Wenn der Auftragnehmer dabei vorbestehende Softwarekomponenten von 
Open Source Software* verwendet oder bearbeitet, die ihm unter mehreren Open Source Lizenzen zur 
Verfügung stehen, so muss der Auftragnehmer die Bearbeitungen dieser Softwarekomponenten unter all 
diesen Open Source Lizenzen lizenzieren und an den Auftraggeber weitergeben. Unabhängig davon kann 
der Auftragnehmer sich entscheiden, unter welcher dieser Lizenzen er die Softwarekomponenten im 
Leistungsergebnis verwendet. 

Soweit vorbestehende Werke integriert werden, die keine Open Source Software* sind, gilt folgendes: 

● Die Verbreitung und Unterlizenzierung von vorbestehenden Werken ist zu vergüten, wenn der 
Auftragnehmer bei Einholung der Zustimmung des Auftraggebers die Vergütung für die Einräumung 
dieser Rechte beziffert hat. Solange der Auftraggeber diese Rechte an den vorbestehenden Werken 
nicht ausübt, wird die Vergütung für deren Verbreitung oder Unterlizenzierung nicht fällig. 

● Soweit es sich bei dem vorbestehenden Werk um Software handelt, ist das Recht zur Bearbeitung 
hierfür ausgeschlossen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

o Der Auftragnehmer hat bei Einholung der Zustimmung des Auftraggebers mitgeteilt, dass er 
statt des Quellcodes* der vorbestehenden Werke nur deren Objektcode* überlassen werde und 
ihn darauf hingewiesen, dass er daran kein Bearbeitungsrecht erhält und der Auftragnehmer 
überlässt auch tatsächlich nur den Objektcode*. 

o Der Auftragnehmer versetzt den Auftraggeber in die Lage, mit entsprechend qualifiziertem 
Personal aus den im Quellcode* überlassenen Teilen der Leistungsergebnisse und den nur im 
Objektcode* überlassenen vorbestehenden Werken die ausführbare Individualsoftware zu 
erzeugen. 

o Es besteht kein gesetzliches Bearbeitungsrecht. 

● Für den Einsatz von Werkzeugen* gilt Ziffer 3.5. 
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● Soweit es sich um Software handelt, ist die Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden 
Werke nur zusammen mit den Leistungsergebnissen in der überlassenen oder in abgeänderter, 
übersetzter, bearbeiteter oder umgestalteter Form zulässig. 

3.6 Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht am Markt erhältliche Werkzeuge* für die Erstellung der 
Leistungsergebnisse verwendet bzw. entwickelt hat und ohne diese Werkzeuge* die Bearbeitung und 
Umgestaltung der Leistungsergebnisse nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand möglich ist, übergibt 
er dem Auftraggeber ein Vervielfältigungsstück dieses Werkzeuges* spätestens zum Ende der Erbringung 
der entsprechenden Leistung und räumt ihm an diesem 

● das nicht ausschließliche, 

● örtlich unbeschränkte, 

● in jeder beliebigen Umgebung (auch Systemumgebung) ausübare, 

● nur gemeinsam mit den Leistungsergebnissen, zu deren Bearbeitung bzw. Umgestaltung es dient, 
übertragbare, 

● dauerhafte, unwiderrufliche und unkündbare 

Recht ein, das Werkzeug* im Original ausschließlich zum Zwecke der Fehlerbeseitigung und 
Weiterentwicklung zur Bearbeitung und Umgestaltung der Leistungsergebnisse einzusetzen und hierfür 
das Werkzeug* 

● zu nutzen, das heißt insbesondere, es dauerhaft oder temporär zu speichern und zu laden, es 
anzuzeigen und ablaufen zu lassen, auch soweit hierfür Vervielfältigungen notwendig werden, 

● durch Dritte nutzen oder für den Auftraggeber betreiben zu lassen, 

● nicht nur für eigene Zwecke zu nutzen, sondern auch zur Erbringung von Leistungen an Dritte 
einzusetzen. 

Der Auftraggeber ist darüber hinaus berechtigt, ein weiteres Vervielfältigungsstück herzustellen und 
dieses gemeinsam mit den jeweiligen Leistungsergebnissen zu verbreiten und dem Dritten die Rechte 
aus dieser Ziffer 3.6 mit Ausnahme des Unterlizenzierungs-, Verbreitungs- und Vervielfältigungsrechts 
einzuräumen. 

Statt des vom Auftragnehmer verwendeten Werkzeuges*, kann dieser dem Auftraggeber eine reduzierte 
Version dieses Werkzeuges* übergeben und ihm die in dieser Ziffer 3.6 aufgeführten Rechte daran 
einräumen, wenn damit die Leistungsergebnisse ebenso gut bearbeitet und umgestaltet werden können. 

Der Auftragnehmer ist nicht zur Überlassung des Werkzeuges* verpflichtet, wenn er nachweisen kann, 
dass die Leistungsergebnisse mit einem am Markt erhältlichen anderen Werkzeug* ebenso gut bearbeitet 
und umgestaltet werden können, wie mit dem von ihm verwendeten Werkzeug* und er dem Auftraggeber 
die Bezugsquelle nennt. 

Die Regelungen in dieser Ziffer 3.6 gelten grundsätzlich auch in Bezug auf Werkzeuge, bei denen es sich 
um Open Source Software* handelt. Allerdings gelten in Bezug auf diese Werkzeuge die von den 
jeweiligen Rechteinhabern vorgegebenen Lizenzbedingungen und der Auftragnehmer hat dem 
Auftraggeber das Werkzeug unter Erfüllung der Pflichten, die für Open Source Software* gelten, zu 
übergeben. Der Auftragnehmer ist in diesem Fall insbesondere verpflichtet, dem Auftraggeber die 
Bezugsquelle zu nennen. 

3.7 Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Auftragnehmer im Falle der Erstellung oder Bearbeitung 
von Software den jeweils aktuellen Stand dieser Software, einschließlich der Quellcodes* am Ende eines 
jeden Tages, an dem die Software verändert wurde, in einem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten 
Quellcoderepository abspeichern oder, soweit kein Quellcoderepository vereinbart ist, dem Auftraggeber 
auf einem anderen geeigneten Medium übergeben. Zum Quellcode* gehören die fachgerechte 
Kommentierung des Quellcodes* und Beschreibung der notwendigen Systemparameter sowie sonstige 
notwendige Informationen, die den Auftraggeber in die Lage versetzen, mit Fachpersonal den Quellcode* 
zu bearbeiten, um eine selbstständige Weiterentwicklung der vom Auftragnehmer erstellten Software 
vorzunehmen. 
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3.8 Soweit es sich bei den Leistungsergebnissen um Sachen handelt oder sich Leistungsergebnisse in 
Sachen verkörpern, überträgt der Auftragnehmer dem Auftraggeber das Eigentum an den 
Leistungsergebnissen. 

4 Erfindungen 

Soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, gilt für Erfindungen des Auftragnehmers, die anlässlich 
der Vertragserfüllung gemacht werden, folgende Regelung: 

● Der Auftragnehmer kann über die Erfindung und die daraus fließenden und damit in Zusammenhang 
stehenden Rechte frei verfügen und die Erfindung als Patent oder Gebrauchsmuster anmelden. Der 
Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber bereits hiermit unentgeltlich ein einfaches, nicht 
ausschließliches, übertragbares, unterlizenzierbares und dinglich wirkendes Nutzungsrecht an jetzt 
und in Zukunft angemeldeten oder erteilten Patenten und Gebrauchsmustern in Verbindung mit der 
Nutzung der von der Erfindung betroffenen Leistungsergebnisse ein. Soweit dies im Einzelfall nicht 
ausreichend ist, räumt der Auftragnehmer Nutzungsrechte in dem Umfang ein, der erforderlich ist, 
damit der Auftraggeber oder ein berechtigter Dritter die Rechte an den Leistungsergebnissen 
vertragsgemäß ausüben kann. 

● Der Auftragnehmer hat auf seine Kosten sicherzustellen, dass die Ausübung der dem Auftraggeber 
zustehenden Nutzungsrechte an den Leistungsergebnissen weder durch ihn noch durch den Erfinder 
oder einen etwaigen Rechtsnachfolger beeinträchtigt werden kann. Insbesondere wird er zu diesem 
Zwecke etwaige Diensterfindungen in Anspruch nehmen. 

5 Service- und Reaktionszeiten* 

5.1 Sind keine Servicezeiten* vereinbart, gelten die Zeiträume von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 
17:00 Uhr (mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage am vereinbarten Ort oder, soweit kein Ort vereinbart 
ist, beim Auftraggeber) als Servicezeiten*. 

5.2 Sind keine Reaktionszeiten* vereinbart, ist mit den Leistungen unverzüglich nach Zugang der 
entsprechenden Meldung oder Eintritt des vereinbarten Ereignisses innerhalb der vereinbarten 
Servicezeiten* zu beginnen. 

5.3 Hält der Auftragnehmer vereinbarte Reaktionszeiten* nicht ein, gerät er nach deren Überschreitung 
auch ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, er hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 

6 Dokumentations- und Berichtspflichten 

6.1 Der Auftragnehmer dokumentiert die durchgeführten Leistungen zeitnah in angemessener Art und 
Weise, soweit nicht anders vereinbart, in deutscher Sprache in einem üblichen elektronischen Format und 
macht sie dem Auftraggeber mit Abschluss der Leistung zugänglich. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 
zu jeder Zeit Einblick in den aktuellen Stand der Dokumentation zu gewähren. 

6.2 Auf Verlangen erstattet der Auftragnehmer dem Auftraggeber während der Vertragsdauer Bericht über 
den Stand der Leistungen. 

7 Mitteilungspflichten des Auftragnehmers 

7.1 Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber unverzüglich mitteilen, wenn eine Vorgabe oder Forderung 
des Auftraggebers oder eine sich aus den vertraglichen Pflichten des Auftragnehmers ergebende 
Handlung in wesentlichem Umfang fehlerhaft, unvollständig, widersprüchlich oder nicht wie vereinbart 
ausführbar ist bzw. eine für den Auftraggeber wirtschaftlichere Lösung besteht. Sofern mit zumutbarem 
Aufwand möglich, hat er dem Auftraggeber gleichzeitig die ihm erkennbaren Folgen mitzuteilen. Er haftet 
für die Nichterfüllung dieser Pflichten aber dann nicht, wenn er diese Umstände anlässlich der Erbringung 
seiner Leistungen nicht hätte erkennen müssen. 

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Untersuchungen und Prüfungen vorzunehmen, die nicht für die 
Erbringung der Leistungen erforderlich sind. Im Übrigen bleiben die Pflichten des Auftragnehmers aus § 
241 Abs. 2 BGB unberührt. 

7.2 Sobald dem Auftragnehmer erkennbar ist, dass er die vereinbarten Termine oder Ausführungsfristen 
nicht einhalten kann, wird er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitteilen. 
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7.3 Die vereinbarten Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers müssen vom Auftragnehmer rechtzeitig 
angefordert werden. 

8 Personal des Auftragnehmers, Unterauftragnehmer 

8.1 Die zur Erbringung der Leistungen eingesetzten Personen müssen vereinbarungsgemäß, unabhängig 
davon jedoch mindestens dem Vertragszweck und der Aufgabenstellung entsprechend, qualifiziert sein. 
Unabhängig davon wird der Auftragnehmer gewährleisten, dass die für die Leistungserbringung 
vorgesehenen Mitarbeiter über die Qualifikation verfügen, die mindestens seinen diesbezüglichen 
Angaben sowie den Anforderungen des Auftraggebers im Vergabeverfahren entspricht. Soweit 
vereinbart, ist der Auftragnehmer verpflichtet, für die Erbringung von ggf. geschuldeten Leistungen vor 
Ort nur Personen einzusetzen, welche bereit sind, sich aufgrund des Verpflichtungsgesetzes verpflichten 
zu lassen. Die Kommunikation mit dem Auftraggeber erfolgt in deutscher Sprache, soweit nichts anderes 
vereinbart ist. 

8.2 Der Auftragnehmer darf zur Leistungserbringung Unterauftragnehmer nur einsetzen oder eingesetzte 
Unterauftragnehmer nur auswechseln, wenn der Auftraggeber dem ausdrücklich zustimmt. Die 
Zustimmung kann nicht aus sachwidrigen Gründen verweigert werden. Die Einarbeitung des neuen 
Unterauftragnehmers erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers. Für die im Angebot des Auftragnehmers 
benannten Unterauftragnehmer gilt die Zustimmung des Auftraggebers als erteilt. 

8.3 Der Auftragnehmer darf zur Vertragserfüllung eingesetzte Personen 

● in vereinbarten Schlüsselpositionen nur mit Einwilligung des Auftraggebers auswechseln; der 
Auftraggeber wird seine Einwilligung unverzüglich erklären, wenn die Ablösung zwingend erforderlich 
ist und der Auftragnehmer eine qualifizierte Ersatzperson anbietet. Zwingend erforderlich ist die 
Ablösung, wenn der weitere Einsatz unmöglich ist. 

● die nicht auf Schlüsselpositionen eingesetzt sind, auch ohne Einwilligung des Auftraggebers, jedoch 
nur unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Auftraggebers, durch eine qualifizierte 
Ersatzperson auswechseln. 

Die Ersatzperson gilt nur dann als qualifiziert, wenn sie mindestens über die vertraglich vorausgesetzte 
Eignung verfügt. Eine höhere Qualifikation der Ersatzperson begründet keinen Anspruch auf Erhöhung 
der Vergütung. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die Ersatzperson einer teureren Kategorie 
zuzuordnen wäre. Die durch den Austausch und die Einarbeitung der Ersatzperson entstehenden Kosten 
gehen zu Lasten des Auftragnehmers. 

8.4 Der Auftraggeber kann mit Begründung den Austausch einer vom Auftragnehmer zur 
Vertragserfüllung eingesetzten Person verlangen, wenn diese mehr als unerheblich gegen vertragliche 
Pflichten verstoßen hat. In diesen Fällen gilt Ziffer 8.3 entsprechend. 

9 Vergütung 

9.1 Der Pauschalfestpreis ist die einseitig nicht änderbare Gesamtvergütung, die für die Leistung 
geschuldet ist. Materialkosten, Reisezeiten, Reisekosten und Nebenkosten* sind im Pauschalfestpreis 
enthalten. Soweit die Vereinbarung einer Vergütung bei Open Source Software* gegen die dafür 
geltenden Lizenzbedingungen verstößt, umfasst die vereinbarte Vergütung die Rechteverschaffung an 
solcher Software nicht; die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Rechteverschaffung auch an solcher 
Software bleibt unberührt. Nachforderungen durch den Auftragnehmer sind ausgeschlossen, soweit die 
Parteien keine Änderung der Leistungen vereinbaren. 

9.2 Ist eine Vergütung nach Aufwand vereinbart, gilt Folgendes: 

9.2.1 Es wird lediglich der Zeitaufwand vergütet. Reisezeiten, Reisekosten, Materialkosten und/oder 
Nebenkosten* werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarung vergütet. Vom Auftraggeber zu 
vertretende Wartezeiten des Auftragnehmers werden wie Arbeitszeiten vergütet. Der Auftragnehmer 
muss sich jedoch das anrechnen lassen, was er durch die Nichterbringung seiner Leistung erspart oder 
durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. Die Zahlung 
einer Vergütung nach Aufwand setzt vom Auftragnehmer unterschriebene Nachweise über die Leistungen 
und die weiteren geltend gemachten Kosten, z.B. entsprechend Muster 1 – Leistungsnachweis 
Dienstleistung ‑ voraus. 
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9.2.2 Es werden nur die für die jeweilige Leistung vereinbarten bzw. abgerufenen Kategorien vergütet. Ist 
für eine Leistung keine bestimmte Kategorie vereinbart, werden nur die Kategorien vergütet, die zur 
Erfüllung erforderlich sind. Satz 1 und 2 gelten auch dann, wenn die Leistung durch eine Person erbracht 
wird, die einer teureren als der erforderlichen Kategorie zuzuordnen ist. 

9.2.3 Ist bei Vergütung nach Aufwand eine Obergrenze vereinbart, teilt der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber jeweils unaufgefordert den Bearbeitungsstand und den voraussichtlichen Restaufwand mit, 
wenn die Obergrenze zu ca. 75% und zu 100% erreicht ist oder wenn sich abzeichnet, dass 
Hinderungsgründe der vollständigen Erbringung der Leistung innerhalb der Obergrenze entgegenstehen. 
Unabhängig hiervon ist der Auftragnehmer auch bei Überschreitung der Obergrenze zur vollständigen 
Erbringung der vereinbarten Leistung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die 
Überschreitung nicht zu vertreten hat. Der Auftragnehmer ist jedoch in diesem Fall verpflichtet, die 
vereinbarte Leistung gegen zusätzliche Vergütung nach Aufwand zu den vereinbarten Sätzen vollständig 
zu erbringen, sofern der Auftraggeber dies verlangt. 

9.2.4 Je Kalendertag wird nicht mehr als ein Tagessatz vergütet, soweit nichts anderes vereinbart ist. Ein 
vereinbarter Tagessatz kann nur dann in Rechnung gestellt werden, wenn mindestens acht Zeitstunden 
geleistet wurden. Werden weniger als acht Zeitstunden pro Tag geleistet, sind diese anteilig in Rechnung 
zu stellen. Ist ein Stundensatz vereinbart, werden angefangene Stunden anteilig vergütet.  
Pausen sind auszuweisen und werden nicht vergütet. Werden mehr als sechs Zeitstunden geleistet, wird 
vermutet, dass der Auftragnehmer eine halbstündige Pause eingelegt hat. Dies gilt nicht, wenn der 
Auftragnehmer mit dem Leistungsnachweis nachweist, keine Pause gemacht zu haben. Soweit der 
Auftraggeber nicht ausdrücklich zugestimmt hat oder etwas anderes vereinbart wurde, sind Leistungen 
nur in den Zeiten zu erbringen, für die weder ein Zuschlag noch ein anderer erhöhter Vergütungssatz 
vereinbart ist. Wird der Auftragnehmer ohne eine solche Zustimmung oder Vereinbarung tätig, kann er 
weder einen Zuschlag noch einen erhöhten Vergütungssatz verlangen. 

9.3 Die Vergütung zum Pauschalfestpreis ist nach Erbringung der Leistung fällig. Im Vertrag können 
Abschlagszahlungen vereinbart werden. Die Vergütung für Leistungen nach Aufwand ist monatlich 
nachträglich fällig, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

9.4 Eine fällige Vergütung ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang einer prüffähigen Rechnung zu zahlen, 
soweit nichts anderes vereinbart ist. 

9.5 Ist eine Preisanpassung für die Leistungen vereinbart, gilt, falls keine anderweitige Regelung 
vorgesehen ist, Folgendes: Eine Erhöhung der Vergütung kann erstmalig 12 Monate nach 
Vertragsbeginn, weitere Erhöhungen frühestens jeweils 12 Monate nach Wirksamwerden der vorherigen 
Erhöhung angekündigt werden. Eine Erhöhung wird drei Monate nach der Ankündigung wirksam. Die 
Erhöhung hat angemessen und nicht entgegen der für die Leistung relevanten Markttendenz zu sein und 
darf maximal 3% der zum Zeitpunkt der Ankündigung der Erhöhung geltenden Vergütung betragen. 

9.6 Alle Preise verstehen sich, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht, zuzüglich der geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer. 

10 Verzug/ Reaktionszeiten*/ Vertragsstrafen 

10.1 Der Termin- und Leistungsplan ist im Vertrag festgelegt oder wird nach Vertragsschluss zwischen 
den Parteien abgestimmt. Soweit nicht anders vereinbart, sind solche Termine verbindlich einzuhalten. 
Bei Verzögerungen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, verschieben sich die von der 
Verzögerung betroffenen Ausführungsfristen angemessen; die gesetzlichen Ansprüche der Parteien 
bleiben hiervon unberührt. 

10.2 Der Auftraggeber kann im Fall des Verzuges den Verzögerungsschaden verlangen. Ferner kann der 
Auftraggeber den Vertrag ganz oder teilweise entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, d.h. bei einer 
Teilkündigung nur bezogen auf die in Verzug befindliche Leistung, kündigen, wenn er dem Auftragnehmer 
erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat. Der Auftragnehmer ist in diesem Fall dem 
Auftraggeber zum Ersatz des durch die Kündigung des Vertrages entstehenden Schadens verpflichtet. 
Anstelle des durch die Kündigung entstehenden Schadens, kann der Auftraggeber Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen im Sinne von § 284 BGB verlangen. Die Fristsetzung ist in den gesetzlich genannten 
Fällen gem. §§ 281 Abs. 2, 323 Abs. 2 BGB entbehrlich. Es gelten die Sätze 4 und 5 der Ziffer 15.2 
entsprechend. 
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10.3 Des Weiteren ist der Auftraggeber für den Fall der Überschreitung eines im Vertrag als 
vertragsstrafenrelevant vereinbarten Termins berechtigt, für jeden Werktag, an dem sich der 
Auftragnehmer mit der Einhaltung des Termins in Verzug befindet, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2% 
des Auftragswertes* für die in Verzug befindliche Leistung zu verlangen. Insgesamt darf die Summe der 
aufgrund dieser Regelung zu zahlenden Vertragsstrafen jedoch nicht mehr als 5% des Auftragswertes* 
für die in Verzug befindliche Leistung betragen. 

10.4 Soweit vereinbart, ist der Auftraggeber für den Fall der Überschreitung vereinbarter Reaktionszeiten* 
berechtigt, für jeweils angefangene 25% Überschreitung der Reaktionszeit* innerhalb der Servicezeiten* 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1% der jährlichen Vergütung maximal jedoch 1% der jährlichen 
Gesamtvergütung pro Verzugsfall zu verlangen. Dies gilt nicht, soweit der Auftragnehmer die 
Überschreitung nicht zu vertreten hat. Insgesamt darf die Summe der aufgrund dieser Regelung pro 
Vertragsjahr zu zahlenden Vertragsstrafe nicht mehr als 5% der jährlichen Gesamtvergütung pro 
Vertragsjahr betragen. 

10.5 § 341 Abs. 3 BGB findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die Strafe bis zum Ablauf von zwölf 
Monaten seit ihrer Verwirkung geltend gemacht werden kann. Die Summe aller zu zahlenden 
Vertragsstrafen beträgt maximal 5% des Auftragswertes*. Die Vertragsstrafen werden auf 
Schadensersatzansprüche angerechnet. 

11 Schlechtleistung 

Wird eine Leistung nicht vertragsgemäß erbracht, ist der Auftraggeber berechtigt, vom Auftragnehmer zu 
verlangen, die Leistung ohne Mehrkosten für den Auftraggeber innerhalb angemessener Frist 
vertragsgemäß zu erbringen. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat. 

Die sonstigen Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere auf Schadens- oder Aufwendungsersatz und 
sein Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund gemäß Ziffer 15.2, bleiben hiervon unberührt. 

12 Schutzrechte Dritter 

12.1 Macht ein Dritter gegenüber dem Auftraggeber Ansprüche wegen der Verletzung von Schutzrechten 
durch die Leistungen des Auftragnehmers geltend und wird deren Nutzung hierdurch beeinträchtigt oder 
untersagt, haftet der Auftragnehmer unbeschadet der Rechte des Auftraggebers gemäß Ziffer 11 wie folgt: 

● Der Auftragnehmer kann nach seiner Wahl und auf seine Kosten entweder die Leistungen so ändern 
oder ersetzen, dass sie das Schutzrecht nicht verletzen, aber im Wesentlichen doch den vereinbarten 
Funktions- und Leistungsmerkmalen in für den Auftraggeber zumutbarer Weise entsprechen, oder 
den Auftraggeber von Ansprüchen gegenüber dem Schutzrechtsinhaber freistellen. 

● Ist die Änderung und der Ersatz dem Auftragnehmer unmöglich oder nur zu unverhältnismäßigen 
Bedingungen möglich, hat er das Recht, die betroffenen Leistungen gegen Erstattung der 
entrichteten Vergütung zurückzunehmen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dabei eine 
angemessene Auslauffrist zu gewähren, es sein denn, dies ist nur zu unzumutbaren rechtlichen oder 
sonstigen Bedingungen möglich. 

Vorgenannte Aufzählungspunkte gelten entsprechend, soweit sich für die vertragsgemäße Ausübung der 
in Bezug auf die für die Software vereinbarten Rechte weitere Vergütungspflichten gegenüber Dritten 
ergeben, z.B. für Patentlizenzen oder die Ausübung bestimmter Nutzungsrechte. 

12.2 Die Parteien werden sich wechselseitig unverzüglich über geltend gemachte Ansprüche Dritter 
verständigen. Der Auftraggeber wird die behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennen und 
jegliche Auseinandersetzung einschließlich etwaiger außergerichtlicher Regelungen entweder dem 
Auftragnehmer überlassen oder nur im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer führen. Der Auftragnehmer 
erstattet dem Auftraggeber notwendige Verteidigungskosten und sonstige Schäden, soweit dem 
Auftraggeber aus Rechtsgründen die geeigneten Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen 
vorbehalten bleiben bzw. bleiben müssen. Der Auftraggeber hat in diesem Fall Anspruch auf einen 
Vorschuss in Höhe der geschätzten Verteidigungskosten. 

12.3 Soweit der Auftraggeber die Schutzrechtsverletzung selbst zu vertreten hat, sind Ansprüche gegen 
den Auftragnehmer ausgeschlossen. 
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13 Haftungsbeschränkung 

Sofern keine andere vertragliche Haftungsvereinbarung vorliegt, gelten für alle gesetzlichen und 
vertraglichen Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers folgende Regelungen: 

13.1 Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen wird die Haftung für den Vertrag insgesamt grundsätzlich 
auf den Auftragswert* beschränkt. Beträgt der Auftragswert* weniger als 50.000,- €, wird die Haftung auf 
50.000,- € beschränkt. Im Falle von Sachschäden ist die Haftung auf eine Million Euro beschränkt, wenn 
der Auftragswert* geringer als eine Million Euro ist. 

13.2 Bei Verlust von Daten haftet der Auftragnehmer nur für denjenigen Aufwand, der bei 
ordnungsgemäßer und regelmäßiger Datensicherung* durch den Auftraggeber für die Wiederherstellung 
der Daten erforderlich gewesen wäre. Die Beschränkung gilt nicht, wenn und soweit die Datensicherung* 
Bestandteil der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ist. 

13.3 Ansprüche aus entgangenem Gewinn sind ausgeschlossen, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

13.4 Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, 
bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Arglist, soweit das 
Produkthaftungsgesetz zur Anwendung kommt, sowie bei Garantieversprechen, soweit bzgl. letzteren 
nichts anderes geregelt ist. 

13.5 Haftungs- und Gewährleistungsbeschränkungen aus den Lizenzen einer Open Source Software* 
gelten nur zugunsten der Rechteinhaber und nicht zugunsten des Auftragnehmers. Wenn der 
Auftragnehmer die Rechte an einer solchen Open Source Software* innehat, gelten die im Lizenztext 
enthaltenen Haftungs- und Gewährleistungsbeschränkungen ebenfalls nicht gegenüber dem 
Auftraggeber. 

14 Mitwirkung des Auftraggebers 

14.1 Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer die erforderlichen Informationen und Unterlagen aus 
seiner Sphäre rechtzeitig zur Verfügung stellen. Der Auftraggeber wird den Mitarbeitern des 
Auftragnehmers Zugang zu seinen Räumlichkeiten und der dort vorhandenen informationstechnischen 
Infrastruktur rechtzeitig gewähren und die bei ihm vorhandenen Dokumentationen rechtzeitig übergeben, 
jeweils soweit dies zur Erbringung der Leistung erforderlich ist und die gesetzlichen und vereinbarten 
persönlichen Voraussetzungen (z.B. Sicherheitsüberprüfungen nach Sicherheitsüberprüfungsgesetz ‑ 
SÜG ‑) erfüllt sind. Kommt der Auftraggeber seinen Mitwirkungsleistungen trotz Aufforderung des 
Auftragnehmers nicht, nicht rechtzeitig oder unvollständig nach, kann der Auftragnehmer ein Angebot 
unterbreiten, diese Leistungen selbst anstelle des Auftraggebers zu erbringen. Sonstige Ansprüche des 
Auftragnehmers bleiben unberührt. 

14.2 Bei vereinbartem Teleservice* wird der Auftraggeber entsprechend den Festlegungen in einer 
Teleservicevereinbarung die notwendigen technischen Einrichtungen auf seiner Seite bereitstellen und 
den Zugriff auf das System ermöglichen. 

14.3 Die ordnungsgemäße Datensicherung* obliegt dem Auftraggeber. 

15 Laufzeit und Kündigung 

15.1 Ist die Dauer des Dienstvertrages weder vereinbart, noch aus der Beschaffenheit oder dem Zweck 
der Leistungen zu entnehmen, kann dieser von jeder Partei mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf 
eines Kalendermonats ganz oder teilweise gekündigt werden, frühestens jedoch zum Ende einer im 
Vertrag vereinbarten Mindestvertragsdauer. Im Vertrag kann eine andere Kündigungsfrist vereinbart 
werden. 

15.2 Zudem kann der Vertrag von jedem Vertragspartner bei Vorliegen eines wichtigen Grundes - ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist - innerhalb einer angemessenen Zeit ab Kenntnis des 
Kündigungsgrundes ganz oder teilweise gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn Tatsachen 
gegeben sind, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles 
und unter Abwägung der Interessen der Vertragspartner die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr 
zugemutet werden kann. Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die 
Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe gesetzten Frist oder nach erfolgloser 
Abmahnung zulässig, soweit nicht gemäß § 314 i.V.m. § 323 Absatz 2 BGB eine Fristsetzung entbehrlich 
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ist. Im Falle der Kündigung aus wichtigem Grund hat der Auftragnehmer Anspruch auf Vergütung für die 
bis zum Wirksamwerden der Kündigung aufgrund des Vertrages erbrachten Leistungen. Die Vergütung 
entfällt aber für solche Leistungen, für die der Auftraggeber darlegt, dass sie für ihn aufgrund der 
Kündigung ohne Interesse sind. 

16 Pflichten nach Vertragsende 

16.1 Mit Vertragsende hat der Auftragnehmer unverzüglich und unaufgefordert sämtliche vom 
Auftraggeber erhaltenen Unterlagen, Hilfsmittel, Materialien oder Gegenstände herauszugeben, die ihm 
zum Zwecke der Vertragsausführung bestimmungsgemäß nicht dauerhaft überlassen wurden. Dies gilt 
auch für alle Kopien. Des Weiteren sind alle Leistungsergebnisse in jeder Form an den Auftraggeber zu 
übergeben; soweit die Einräumung ausschließlicher Rechte vereinbart ist, gilt dies inklusive der erstellten 
Kopien. 

16.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, an Stelle der Herausgabe ganz oder teilweise die sichere Löschung 
oder Vernichtung zu verlangen. Diese ist dem Auftraggeber auf Verlangen und nach seiner Wahl durch 
entsprechende Erklärung oder anderweitig nachzuweisen. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben 
unberührt. 

17 Änderung der Leistung nach Vertragsschluss 

Der Auftraggeber kann nach Vertragsschluss jederzeit Änderungen des Umfangs der Leistungen 
verlangen, es sei denn, dies ist für den Auftragnehmer unzumutbar. Das Änderungsverfahren ist auf 
einem Formular gemäß Muster 2 - Änderungsverfahren Dienstleistung - zu dokumentieren, soweit nichts 
anderes vereinbart ist. Ändert sich der Umfang der vereinbarten Leistungen des Auftragnehmers, kann 
der Auftragnehmer verlangen, dass der Vertrag entsprechend angepasst wird. Unbeschadet dessen gilt 
§ 2 der VOL/B (Fassung 2003). 

18 Haftpflichtversicherung 

18.1 Soweit vereinbart, weist der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers nach, dass er über 
eine im Rahmen und Umfang marktübliche Industriehaftpflichtversicherung oder eine vergleichbare 
Versicherung aus einem Mitgliedsstaat der EU verfügt. 

18.2 Der Auftragnehmer wird diesen Versicherungsschutz bis zum Ende des EVB-IT Dienstvertrages 
aufrechterhalten. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber nach 
erfolgloser angemessener Fristsetzung zur Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn ihm ein Festhalten 
am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere 
Schadensersatzansprüche, bleiben hiervon unberührt. 

19 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

19.1 Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch den Auftragnehmer erhoben, verarbeitet oder 
genutzt, wird der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers eine den gesetzlichen Vorschriften 
genügende Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung abschließen. 

19.2 Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass alle Personen, die von ihm mit der Bearbeitung oder Erfüllung 
des Vertrages betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz beachten. Die nach 
Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung auf das Datengeheimnis ist spätestens vor der erstmaligen 
Aufnahme der Tätigkeit vorzunehmen und dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen. 

19.3 Der Auftraggeber kann den Vertrag ganz oder teilweise außerordentlich kündigen, wenn der 
Auftragnehmer seinen Pflichten gemäß Ziffern 19.1 und 19.2 schuldhaft innerhalb einer gesetzten 
angemessenen Frist nicht nachkommt oder dem Auftraggeber ein weiteres Festhalten am Vertrag nicht 
zumutbar ist, weil der Auftragnehmer Datenschutzvorschriften vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
hat. 

19.4 Die Parteien sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten vertraulichen 
Informationen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an 
Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen Zwecken zu verwerten. Der Erfahrungsaustausch 
des Auftraggebers mit und innerhalb der öffentlichen Hand bleibt unbenommen, ebenso wie die Erfüllung 
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gesetzlicher Pflichten des Auftraggebers. Unberührt bleibt die Pflicht zum vertraulichen Umgang mit auf 
der Grundlage des Vertrages erlangten Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. 

19.5 Der Auftragnehmer ist berechtigt, vertrauliche Informationen nur an solche Unterauftragnehmer 
weiterzugeben, deren Einsatz der Auftraggeber ausdrücklich zugestimmt hat, wenn und soweit diese 
vertraulichen Informationen für die Erbringung der jeweiligen Leistungen durch den Unterauftragnehmer 
erforderlich sind („need-to-know“-Prinzip). Dies gilt nur, wenn sich der Unterauftragnehmer zuvor dem 
Auftragnehmer gegenüber mindestens in gleichem Umfang zur Vertraulichkeit verpflichtet hat, wie der 
Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber. Dabei muss die Weitergabe der vertraulichen 
Informationen durch den Unterauftragnehmer ausgeschlossen sein; soweit nicht der Auftraggeber jeweils 
zuvor einer Weitergabe ausdrücklich zugestimmt hat. 

19.6 Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verständiger Dritter als schützenswert 
ansehen würde oder die als vertraulich gekennzeichnet sind; dies können auch solche Informationen sein, 
die während einer mündlichen Präsentation oder Diskussion bekannt werden. Vertrauliche Informationen 
dürfen ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt werden. 
Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die den Parteien bereits rechtmäßig 
bekannt sind oder außerhalb des Vertrages ohne Verstoß gegen eine Vertraulichkeitsverpflichtung 
bekannt werden. 

20 Zurückbehaltungsrechte 

Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, es sei 
denn, der Auftraggeber bestreitet die zugrunde liegenden Gegenansprüche nicht oder diese sind 
rechtskräftig festgestellt. 

21 Textform 

Soweit nichts anderes geregelt ist, bedürfen vertragliche Mitteilungen und Erklärungen mindestens der 
Textform. 

22 Anwendbares Recht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Normen, die in eine andere 
Rechtsordnung verweisen und unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG*). 

 

 
Begriffsbestimmungen 

 Begriff  Definition 

Auftragswert Der Auftragswert ist die Summe aller Vergütungen 
aus dem Vertrag. 

  

CISG United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf). 

  

Copyleft Eine Lizenzbedingung, die für die Nutzung, 
Änderung oder Verbreitung der lizenzierten 
Software* oder Softwarekomponente verlangt, 
dass die Software*, Softwarekomponente oder 
davon abgeleitete Werke unter inhaltsgleichen 
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 Begriff  Definition 

(Copyleft)Lizenzbedingungen kostenlos und in 
Quellcode*form zur Verfügung gestellt werden. 

  

Datensicherung Datensicherung umfasst alle technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung 
der Verfügbarkeit, Integrität und Konsistenz der auf 
dem IT-System gespeicherten und für 
Verarbeitungszwecke genutzten Daten und 
Software. 

  

Nebenkosten Aufwendungen des Auftragnehmers, die zur 
Leistungserbringung notwendig und keine 
Reisekosten sind. 

  

Objektcode Zwischenergebnis eines Compiler- bzw. 
Übersetzungsvorgangs des Quellcodes* eines 
Programms. 

  

openCode openCode ist die gemeinsame Plattform der 
Öffentlichen Verwaltung für den Austausch von 
Open Source Software. 

  

Open Source Software Die Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente 
liegt vollständig im Quellcode* vor und an der 
Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente 
werden Nutzungsrechte eingeräumt, die es 
jedermann, jederzeit, an jedem Ort und zu jedem 
Zweck, unentgeltlich und inhaltlich unbeschränkt 
gestatten, die Standardsoftware* bzw. 
Softwarekomponente ohne Auflagen, Bedingungen 
oder weitere Voraussetzungen im Objekt- und 
Quellcode* zu benutzen und zu verwenden, 
insbesondere zu analysieren, dauerhaft und 
vorübergehend in unveränderter oder veränderter 
Form ganz oder in Teilen zu vervielfältigen, zu 
übersetzen, zu bearbeiten, zu arrangieren, zu 
verändern oder anderweitig umzuarbeiten und im 
Original, als Vervielfältigungsstück in Quellcode*- 
oder Objektcodeform zu verbreiten und zu 
vermieten, öffentlich wiederzugeben und öffentlich 
zugänglich zu machen, ohne dass es notwendig ist, 
eine zusätzliche Lizenz zu erwerben. Solche 
Standardsoftware* oder Softwarekomponenten 
werden gewöhnlich auch Open Source Software 
(OSS), Freie Software / Free Software oder Free, 
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 Begriff  Definition 

Libre and Open Source Software (FLOSS) 
genannt. 

  

Die Verbreitung, Vermietung, öffentliche 
Wiedergabe und öffentliche Zugänglichmachung 
einer solchen Standardsoftware* bzw. 
Softwarekomponente darf entgegen der 
vorstehenden Regelung weder eingeschränkt noch 
an andere Auflagen, Bedingungen oder 
Voraussetzungen geknüpft werden, als an die 
folgenden: 

● Weitergabe des Lizenztextes 

● Ausschluss der Erweiterung der jeweiligen 
Lizenz um zusätzliche Bedingungen 

● Copyleft*-Pflicht 

● Verbreitung, Vermietung, öffentliche 
Wiedergabe und öffentliche 
Zugänglichmachung der Standardsoftware* 
bzw. Softwarekomponente frei von Entgelten 
für die Einräumung von Nutzungsrechten 
(„Lizenzgebühren“, „License Fees“) 

● Weitergabe unter anderen 
Lizenzbedingungen kann von weiteren 
Voraussetzungen abhängig gemacht werden 

● Pflicht zur Weitergabe oder sonstigen 
Bereitstellung des Quellcodes* und ggf. Pflicht 
zur Weitergabe oder sonstigen Bereitstellung 
weiterer Materialien 

● Pflicht zur Angabe von Urheber- oder 
Markenhinweisen und ähnlichen Hinweisen 
oder Material (z. B. NOTICE-Dateien) und 
Pflicht zu ähnlichen Angaben 

● Pflicht zu Hinweisen auf die Verwendung der 
Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente 
in einer anderen Software, z. B. in der 
Dokumentation oder der Standardsoftware* 
selbst 

● Angaben zu Änderungen an der 
Standardsoftware* bzw. 
Softwarekomponente. Die Lizenz kann 
vorschreiben, dass abgeleitete Werke einen 
anderen Namen oder eine andere 
Versionsnummer als die Originalsoftware 
tragen müssen 

● Weitergabe oder Anzeige eines 
Haftungsausschlusses 

● Mitliefern von Installationsinformationen* in 
bestimmten Fällen 
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 Begriff  Definition 

● bei der Weitergabe zusammen mit 
Drittsoftware: Eine Verpflichtung zur 
Klarstellung in den Lizenzbedingungen der 
Drittsoftware, dass die Lizenzbedingungen der 
Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente 
unberührt bleiben. 

Die unter evb-it.gov.de verfügbare „Open Source 
Lizenzliste“ enthält Lizenzen, die dieser Definition 
entsprechen. 

  

Quellcode Code eines Programms in der Fassung der 
Programmiersprache. 

  

Reaktionszeit Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer mit 
der Leistung zu beginnen hat. Der Zeitraum beginnt 
mit dem Zugang der entsprechenden Meldung oder 
Eintritt des vereinbarten Ereignisses während der 
vereinbarten Servicezeiten* und läuft 
ausschließlich während der vereinbarten 
Servicezeiten*. Geht eine Meldung außerhalb der 
vereinbarten Servicezeiten* ein oder tritt das 
vereinbarte Ereignis außerhalb der Servicezeiten 
ein*, beginnt die Reaktionszeit* mit Beginn der 
nächsten Servicezeit*. 

  

Servicezeit Zeiten, innerhalb derer der Auftraggeber Anspruch 
auf vertraglich geschuldete Leistungen durch den 
Auftragnehmer hat. 

  

Teleservice Leistungen unter Inanspruchnahme von 
technischen Einrichtungen zur Fernkommunikation 
von einem Standort außerhalb des Einsatzortes der 
Leistungen. 

  

Werkzeug Hilfsmittel für die Entwicklung und Bearbeitung der 
Leistungen. 
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PDF-Versand und Qualitätsanforderungen für Eingangsrechnung 

Sehr geehrter Lieferant und Geschäftspartner, 

im Rahmen der Optimierung unserer Buchhaltungsprozesse möchten wir Ihnen, wie auch uns, 
zukünftig den Papierversand Ihrer Rechnungsdokumente ersparen. Sie unterstützen uns bei diesen 
Bemühungen, in dem Sie Ihre Rechnungen und Rechnungskorrekturen ab sofort im PDF-Format 
per Email übermitteln und uns hierdurch auch helfen die Bearbeitungszeit Ihrer Rechnungen zu 
reduzieren.  

Damit auch Sie diese Vorteile nutzen können, bitten wir Sie die Hinweise und Anforderungen, sowie 
die Qualitätsstandards in beigefügter Übersicht zwingend zu beachten und Ihre Dokumente 
ausschließlich an das, für die jeweilige Gesellschaft freigegebene Postfach zu versenden.  
Bitte Berücksichtigen Sie, dass eine Abweichung von unseren Anforderungen und Qualitätsstandards 
zu einer erheblichen Verzögerung bei der Bearbeitung und Begleichung führen kann.  

Dieses Schreiben stellt bis auf Widerruf, die schriftliche Zustimmung der RNV, sowie der in 
beiliegender Übersicht genannten Gesellschaften zum Empfang von PDF-Rechnungen dar. 

Im Falle weiterer Fragen zum PDF-Versand, beantworten wir Ihnen diese unter der Email-Adresse: 
Kreditorenbuchhaltung@rnv-online.de 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 
Kreditorenbuchhaltung 
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Anforderungen an den Rechnungsversand per PDF

|   Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 

Sehr geehrter Lieferant und 

Geschäftspartner,

mit dem Versand Ihrer Rechnung per PDF 
entscheiden sie sich für eine schnelle und 
effiziente Art der Übermittlung. 

Hierdurch wird der Prozess der 
Rechnungsverarbeitung verkürzt und 
eine termingerechte Zahlung ermöglicht.

Bei Nutzung des Rechnungsversands per 

PDF beachten Sie bitte die im folgenden 

aufgeführten Anforderungen und 

Qualitätsstandards.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Anforderungen an den 

PDF-Rechnungsversand

Wenn Sie den elektronischen Rechnungsversand im PDF 
Format nutzen wollen, bestehen folgende 
Anforderungen:

Dateiformat: 

• Es werden nur Dokumente mit der Dateiendung .pdf

akzeptiert und verarbeitet.
• Bitte verwenden Sie keinen Passwortschutz
• Keine Sonderzeichen (:*?/“><) im Dateinamen

Dateiinhalt:

• Nur eine Rechnung je PDF-Datei
• Mehrseitige Dokumente und Anlagen bitte immer in

einem PDF-Dokument zusammenfassen
• Keine separaten Anlagen möglich

Emailversand:

• Jede Gesellschaft besitzt Ihre eigene Email-Adresse.
Abweichende Belegeingänge werden nicht

bearbeitet.

• Bitte senden sie ausschließlich Rechnungen und
Gutschriften/Rechnungskorrekturen an die jeweilige
Email-Adresse.

• Abweichende Dokumente oder Anfragen können
nicht berücksichtigt werden.

Mahnungen und sonstige Rückfragen richten Sie bitte 
an:  Kreditorenbuchhaltung@rnv-online.de

Rechnungs- und Email-

Adressen

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 
Möhlstraße 27

68165 Mannheim

Email-Adresse für PDF-Rechnungsversand: 
RG_RNV@rnv-online.de

MV Mannheimer Verkehr GmbH 
Möhlstraße 27

68165 Mannheim

Email-Adresse für PDF-Rechnungsversand: 
RG_MV@rnv-online.de
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|   Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 

Anforderungen an die Rechnungsqualität

Erstellungsprozess für 

PDF-Rechnungen
Optimaler Weise erstellen Sie das 
PDF-Dokument direkt aus einem 
Programm (ERP, Word, Excel,…) 
und nicht aus einem gescannten 
Papierdokument.

Qualitätsanforderungen an eine Rechnung

Als Voraussetzung für eine schnelle Bearbeitung und 
Begleichung einer Rechnung, stellt die 
Rechnungsqualität einen entscheidenden Faktor dar.  
Unterstützen Sie daher die Verbesserung der 
Rechnungsverarbeitungszeiten in dem Sie die folgenden 
Mindestanforderungen beachten:

• Korrekte und vollständige Rechnungsanschrift der
beauftragenden Gesellschaft

• Angabe der korrekten RNV-Bestellnummer

• Rechnungsdetails (Menge, Preis, Bezeichnung,
Zahlungsbedingung,…) und Abrechnungsweise
entsprechen der zugehörigen Bestellung

• Es wird nur eine Bestellung je Rechnung abgerechnet

• Ausweis von Netto-, Steuer- und Bruttobetrag

• Angabe der Währung

• Ausweis des Liefer- / Leistungsdatums

• Ihre Umsatzsteuer-ID ist enthalten

• Ihre Bankverbindung (IBAN + BIC) ist angegeben

• Keine handschriftlichen Angaben

• Um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten, sollte
möglichst ein weißer Rechnungshintergrund gewählt
werden

Für den Ausnahmefall einer Rechnung ohne Bestellung 

geben Sie bitte den vollständigen Namen, sowie die 

Email-Adresse des Anforderers an.

Rechnung

Rechnungsdatum:  01.10.2020

Rechnungsnummer: RG123456

Rechnungsanschrift:

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Möhlstraße 27

68165 Mannheim

RNV-Bestellnummer: 4xxxxxxxxx

Liefer- / Leistungsdatum: 30.09.2020

Zahlungsbedingung: Netto:   1.000,00 EUR

30 Tage netto MwSt 16 %:    160,00 EUR

Gesamt:   1.160,00 EUR

IBAN: DExx xxxx xxxx xxxx xxxx xx

BIC:    xxxxxxxxxxxx Ust.ID: DE123456789

Bezeichnung, Menge, Preis, Lieferschein, Positionsbetrag, …

Beispielrechnung
Entsprechend dem RNV-Qualitätsstandard 

ERP, 

Word, 

Excel…

ERP, 

Word, 

Excel…

PDF

Postbox

RG_XXX

@rnv-

online.de

Drucker

Scanner

PDF

Postbox 

RG_XXX

@rnv-

online.de

Optimal Ungeeignet
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[Zweitrechenzentrum] 
[061-26-EK7]   
  
   

1 
 

Angebotsschreiben 

Angebotsschreiben 

 

Name und Anschrift des Bieters/der Bietergemeinschaft 

 

 

 

 

Betreff:  [Zweitrechenzentrum 

                         [061-26-EK7] 

  

Hiermit unterbreiten wir Ihnen das nachfolgende Angebot  

an das wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist am [31.07.2026] gebunden halten. 

 

Wir haben unser Angebot ausschließlich auf Grundlage der Angaben der Vergabeunterlagen erstellt. 

 

1. Angebotsinhalt 

Bestandteile unseres Angebotes (Vertragsbestandteile), an die wir uns bis zum Ablauf der 

Bindefrist gebunden halten, sind neben diesem Angebotsschreiben folgende Unterlagen: 

 

Vertragsbestandteil Vom Auftraggeber zur 
Verfügung gestellte Unterlage 

Vom Bieter ausgefüllt mit dem 
Angebot einzureichen 

Vertraulichkeitserklärung   

EVB-IT-Dienstvertrag   wird nach 
Zuschlagserteilung von 
beiden Vertragspartnern 
unterzeichnet 

EVB-IT Dienstleistungs-AGB   

Ausgefülltes Preisblatt   als Excel- und PDF-Datei 

Ausgefülltes Lastenheft & 
Leistungsbeschreibung 

  

Bietergemeinschaftserklärung   nur bei Angebotsabgabe 
durch eine BIGE 
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2 
 

Angebotsschreiben 

 

2. Ansprechpartner 

Als vertretungsberechtigten Ansprechpartner benennen wir: 

Name  

Anschrift  

Telefon  

Telefax  

E-Mail-Adresse  

 

3. Umsatzsteuernummer und Bankverbindung 

Umsatzsteuer-Nr.  

Bankverbindung 

Kontoinhaber  

IBAN  

BIC  

Wird das Angebot von einer Bietergemeinschaft erstellt, bitte die Daten des für die Rechnungsstellung und den 

Zahlungsempfang festgelegten Unternehmens eintragen. 

 

4. Preisangebot 

 

Wir bieten die in den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistungen zu den von uns im  

Preisblatt/Leistungsverzeichnis 

eingesetzten Preisen an. 

 

Mit Annahme dieses Angebots durch den Auftraggeber kommt der Vertrag zustande. 

 

Hier gemäß § 126b BGB eintragen: 

_____________________________________________ 

(Name des Ausstellers dieser Erklärung) für (Firmenname und Rechtsform) 

69



 
 

 
Vertraulichkeitserklärung 

 
 

des / der 
 

                                                    
                                                  
                                                  

 
– nachfolgend „Informationsempfänger“ genannt – 

 
 

 gegenüber der 
 

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 
Möhlstraße 27 

68165 Mannheim 
 

sowie zugleich gegenüber  
der mit ihr verbundenen Unternehmen 

 
– nachfolgend rnv oder auch „Informationsinhaber“ genannt – 

 
 

– zusammen nachfolgend auch Parteien genannt – 
 

 
im Rahmen der Zusammenarbeit bezüglich des Auftrags/Projekts: 

 
„061-26-EK7 – Zweitrechenzentrum“ 

 
 
 
 

Präambel 
 

Zu einer Zusammenarbeit zwischen den oben genannten Parteien ist der Austausch von 
vertraulichen Informationen erforderlich. Anschließend an die erfolgte Beauftragung des 
Informationsempfängers dient diese Erklärung dem Schutz und der Erhaltung vertraulicher 
Informationen, die durch den Informationsinhaber offengelegt und der anderen Partei 
zugänglich gemacht werden und wurden. 
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§ 1 Gegenstand der Vertraulichkeitserklärung 
 

(1) Die rnv macht dem Informationsempfänger vertrauliche Auskünfte über sich oder mit 
ihr verbundene Unternehmen, seine künftigen Geschäfte, Projekte, finanzielle und 
andere Angelegenheiten sowie damit verbundene strategische, technologische, 
vertriebliche und kaufmännische Informationen im Hinblick auf die Zusammenarbeit 
direkt oder indirekt zugänglich (nachfolgend zusammengefasst als „vertrauliche 
Informationen“). 

 
(2) Diese vertraulichen Informationen können insbesondere Unterlagen, Materialien oder 

Daten sein, unabhängig von der Art der Übermittlung, gleich ob in elektronischer, 
gedruckter, schriftlicher, mündlicher, körperlicher oder anderer Form. 

 
(3) Vertrauliche Informationen sind im Falle einer Beauftragung auch die beauftragten 

Leistungen und sonstige Arbeitsergebnisse. 
 
 

§ 2 Vertraulichkeitsverpflichtung 
 

(1) Der Informationsempfänger verpflichtet sich, sämtliche ihm im Rahmen der 
Vertragsverhandlungen und der Zusammenarbeit oder im Zusammenhang mit dem 
Gegenstand der Vertraulichkeitserklärung direkt oder indirekt zur Kenntnis gelangten 
vertraulichen Informationen 

 
a) strikt vertraulich zu behandeln, 
b) darüber Stillschweigen zu bewahren, 
c) ausschließlich gegenüber solchen Organen, Mitarbeitern, verbundenen 

Unternehmen, fachlichen Beratern und Rechtsanwälten zu offenbaren, die der 
Einhaltung der Bestimmungen dieser Erklärung in Bezug auf vertrauliche 
Informationen zustimmen oder aufgrund ihrer beruflichen Stellung zur 
Berufsverschwiegenheit verpflichtet sind, 

d) nicht an Subunternehmen weiterzugeben, 
e) ausschließlich im Rahmen der Vertragsverhandlungen sowie im Sinne der 

Präambel und des Gegenstands der Vertraulichkeitserklärung zu verwenden, 
f) Dritten nicht zugänglich zu machen und jeden unbefugten Zugriff durch Dritte zu 

verhindern, 
g) nicht selbst zu verwerten oder zu verwenden und weder eigene Aktivitäten zur 

Nutzung ohne Zustimmung des Informationsinhabers zu entfalten, noch solche 
Aktivitäten bei Dritten anzuregen oder zu unterstützen oder sich daran zu 
beteiligen. 

 
 Diese Verpflichtung besteht auch, wenn die vertraulichen Informationen nicht 

ausdrücklich als vertraulich kenntlich gemacht wurden.  
 
 Der Informationsempfänger verpflichtet sich unabhängig davon, die einschlägigen 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Die Geltung der entsprechenden 
Bestimmungen des GeschGehG bleibt ebenso unberührt. 
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(2) Die Vertraulichkeitsverpflichtung erfasst nicht solche Informationen, die 
 

a) im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Erklärung bereits veröffentlicht waren, 
b) nachdem sie dem Informationsempfänger gegenüber offenbart worden sind, 

Dritten (anders als durch Verletzung einer Vertraulichkeitsverpflichtung) 
allgemein zugänglich gemacht geworden sind, 

c) zur Zeit der Offenbarung dem Informationsempfänger nachweislich bereits 
bekannt waren, 

d) der Informationsempfänger von Dritten, die sie rechtmäßig erworben haben 
und die der rnv oder einem verbundenen Unternehmen gegenüber nicht durch 
eine Verpflichtung zur Vertraulichkeit gebunden sind, nachweislich rechtmäßig 
empfangen oder erhalten hat oder 

e) deren Mitteilung Folge einer zwingenden Rechtspflicht ist, wobei in diesem Fall 
die rnv vor der Offenbarung darüber in Kenntnis zu setzen ist. 

 
(3) Der Informationsempfänger hat sämtliche vertrauliche Informationen an einem 

gesicherten Ort aufzubewahren und alle geeigneten Vorkehrungen zu treffen, um die 
Vertraulichkeit sicherzustellen. Der Zugriff auf die vertraulichen Informationen ist auf 
solche Mitarbeiter und Vertreter des Informationsempfängers zu beschränken, die in 
notwendiger und angemessener Weise Informationen zum Zweck der 
Zusammenarbeit benötigen. 

 
(4) Vertrauliche Informationen dürfen vom Informationsempfänger nicht kopiert oder in 

anderer Weise vervielfältigt werden, ausgenommen dies ist zum Zweck der 
Zusammenarbeit der Parteien erforderlich. Nicht mehr benötigte Kopien und sonstige 
Vervielfältigungsstücke sind umgehend datenschutzgerecht zu vernichten bzw. zu 
löschen. 

 
(5) Der Informationsempfänger gewährleistet die Überwachung des Zugriffs seiner 

Mitarbeiter und Vertreter auf vertrauliche Informationen und die Sicherstellung der 
Einhaltung der Bestimmungen dieser Vertraulichkeitserklärung. Der 
Informationsempfänger wird seine Tochtergesellschaften, sonstige verbundene 
Unternehmen, Mitarbeiter und Vertreter, die Zugriff auf die vertraulichen 
Informationen haben, anweisen, die Vertraulichkeitsverpflichtung entsprechend 
einzuhalten. Er verpflichtet seine Angestellten durch schriftliche Vereinbarung zur 
vertraulichen Behandlung und auf das Datengeheimnis gemäß § 53 BDSG. Diese 
Pflichten bestehen auch über das jeweilige Arbeits- und Dienstverhältnis hinaus. 

 
(6) Der Informationsempfänger verpflichtet sich, den Informationsinhaber unverzüglich zu 

informieren, wenn der Informationsempfänger, dessen Organe, Mitarbeiter oder 
Berater Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter Verstoß gegen 
Bestimmungen dieser Erklärung weitergegeben wurden. 

 
(7) Die vorstehenden Verpflichtungen gelten uneingeschränkt auch nach Beendigung der 

Zusammenarbeit. 
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§ 3 Rechte Dritter 
 

Die Überlassung von Informationen begründet keinerlei Gewähr oder Haftung der rnv 
für deren inhaltliche Richtigkeit, Verlässlichkeit oder Vollständigkeit oder dafür, dass 
die Informationen frei von gewerblichen Schutz- oder Urheberrechten Dritter sind. 
Ebenso wenig ist mit der Überlassung von Unterlagen die Einräumung von 
Nutzungsrechten verbunden. 
 
 

§ 4 Herausgabe/Vernichtung von Informationen 
 

Nach Abwicklung des Auftrags bzw. Projekts oder im Falle seiner vorzeitigen 
Beendigung sowie nach Aufforderung durch die rnv haben der 
Informationsempfänger und seine verbundenen Unternehmen alle Unterlagen, 
Dateien und Informationsträger, die Kenntnisse und Informationen vertraulicher Art 
beinhalten, nach Wahl des Informationsinhabers zurückzugeben oder 
datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu löschen. Die 
Rückgabe/Vernichtung/Löschung erfolgt auf Kosten des Informationsempfängers und 
ist dem Informationsinhaber auf Verlangen schriftlich zu bestätigen. Das Protokoll der 
Löschung ist der rnv auf Anforderung vorzulegen. 

 
 

§ 5 Schadensersatz und Vertragsstrafe 
 
(1) Der Informationsempfänger haftet vollumfänglich für alle Schäden, die der rnv bzw. 

mit ihr verbundenen Unternehmen sowie ihren Mitarbeitern oder Dritten durch eine 
schuldhafte Verletzung der Bestimmungen dieser Erklärung entstehen. Wenigstens 
fahrlässige Verletzung wird vermutet, wenn der Informationsinhaber den Nachweis 
erbringen kann, dass vertrauliche Informationen aus der Sphäre des 
Informationsempfängers an Dritte gelangt sind. Der Informationsempfänger ist 
berechtigt, den Gegenbeweis zu führen. 
 

(2) Der Informationsempfänger haftet gleichermaßen für Schäden, die durch seine 
Erfüllungsgehilfen, Mitarbeiter oder sonstige Personen, die auf seine Veranlassung in 
Kontakt mit von der rnv zugänglich gemachten vertraulichen Informationen treten, 
verursacht werden.  

 
(3) Sollte die rnv gleichwohl durch einen Dritten wegen eines Verstoßes gegen 

Bestimmungen dieser Erklärung durch den Informationsempfänger in Anspruch 
genommen werden, wird der Informationsempfänger die rnv im Innenverhältnis 
vollumfänglich von der Haftung freistellen und ihr alle hieraus entstehenden Kosten 
zur Abwehr dieser Ansprüche (einschließlich der Kosten der notwendigen 
Rechtsverteidigung) erstatten. 

 
(4) Der Informationsempfänger verpflichtet sich unabhängig von einem eventuellen 

Schadensersatzanspruch für jeden Fall der schuldhaften Verletzung dieser 
Vertraulichkeitserklärung eine Vertragsstrafe in Höhe von fünf Prozent der (Netto-) 
Auftragssumme, zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird auf etwaige weitergehende 
Schadensersatzansprüche angerechnet. Die Zahlung der Vertragsstrafe entbindet 
nicht von der weiteren Einhaltung der Bestimmungen dieser Erklärung. 
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§ 6 Sonstiges 

 
(1) Sollten Bestimmungen dieser Erklärung unwirksam sein oder werden, soll dadurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Erklärung nicht berührt werden. Das 
Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass diese Erklärung eine Regelungslücke 
enthält. Anstelle der unwirksamen oder der undurchführbaren Bestimmungen 
verpflichten sich die Parteien, eine angemessene Ersatzregelung zu vereinbaren, die 
dem Inhalt der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt. Im 
Falle einer Lücke verpflichten sich die Parteien, eine solche Bestimmung zu 
vereinbaren, von der – bei Würdigung der Vertraulichkeitserklärung im Übrigen – 
anzunehmen ist, dass die Parteien sie getroffen hätten, wären sie sich der Lücke 
bewusst gewesen. 
 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Erklärung bedürfen der Schriftform. Dies gilt 
auch für einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Mündliche Nebenabreden 
bestehen nicht. 

 
(3) Die Vertraulichkeitserklärung behält auch nach Beendigung der Zusammenarbeit und 

unabhängig von deren Ergebnis für fünf Jahre Gültigkeit. 
 
(4) Diese Erklärung unterliegt deutschem Recht. 
  
(5) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Parteien aus oder im 

Zusammenhang mit dieser Erklärung sowie über deren Wirksamkeit ist der Sitz des 
Informationsinhabers. 

 
 
 
 
 
 
............................, den ............................     

 

 

 

_________________________________  

Unterschrift Informationsempfänger                         
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Seite 1 von 7 

Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft 

Allgemeine Angaben zu den Unternehmen einer Bietergemeinschaft 

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft

Name des 
geschäftsführenden 
Unternehmens
Rechtsform 

Anschrift 
Zur ggf. erforderlichen Abfrage 
beim Korruptionsregister und 
beim Gewerbezentralregister: 
Angaben zum gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zum 
geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem 
gesetzlichen Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem 
gesetzlichen Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Telefon 
Telefax 
E-Mail-Adresse
Ansprechpartner 

Zweitrechenzentrum

061-26-EK7
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft 

Name des 
Bietergemeinschaftsmitglieds 
[1]
Rechtsform 

Anschrift 
Zur ggf. erforderlichen Abfrage 
beim Korruptionsregister und 
beim Gewerbezentralregister: 
Angaben zum gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zum 
geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem 
gesetzlichen Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem 
gesetzlichen Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Telefon 
Telefax 
E-Mail-Adresse
Ansprechpartner 

Zweitrechenzentrum

061-26-EK7
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft 

Name des 
Bietergemeinschaftsmitglieds [2]
Rechtsform 

Anschrift 
Zur ggf. erforderlichen Abfrage 
beim Korruptionsregister und beim 
Gewerbezentralregister: 
Angaben zum gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zum 
geschäftsführenden Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Telefon 
Telefax 
E-Mail-Adresse
Ansprechpartner 

Zweitrechenzentrum

061-26-EK7
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft 

Name des 
Bietergemeinschaftsmitglieds [3]
Rechtsform 

Anschrift 
Zur ggf. erforderlichen Abfrage 
beim Korruptionsregister und beim 
Gewerbezentralregister: 
Angaben zum gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zum 
geschäftsführenden Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Telefon 
Telefax 
E-Mail-Adresse
Ansprechpartner 

Zweitrechenzentrum

061-26-EK7
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft 

erklären, uns im Falle der Angebotsaufforderung zu einer Bietergemeinschaft und im Falle der 
Auftragserteilung zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenzuschließen. 

Wir erklären weiterhin, dass 

• das oben bezeichnete geschäftsführende Unternehmen die Bietergemeinschaft gegenüber dem
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, dies schließt die Abgabe von Erklärungen im
Vergabeverfahren ein – dazu gehören auch Angaben zu unserer technischen, wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsfähigkeit;

• alle Mitglieder im Auftragsfalle für die Erfüllung des Vertrages als Gesamtschuldner haften;
• das oben bezeichnete geschäftsführende Unternehmen berechtigt ist, mit uneingeschränkter

Wirkung Zahlungen anzunehmen.

Zweitrechenzentrum

061-26-EK7
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft 

Erklärung zur Nichtvorlage einer wettbewerbsbeschränkenden Abrede i. S. d. § 1 GWB 

[Aufforderung  Abgabe einer Erklärung über die Gründe für die Bildung einer 

Bietergemeinschaft] 

[Zu unterschreiben von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft]

[Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in der Plattform hochladen.]

Unterschrift:  

_____________________________________________ 

(Name des erklärenden, Firmenname und Rechtsform) 

Zweitrechenzentrum

061-26-EK7
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft 

Unterschrift: 

_____________________________________________ 

(Name des erklärenden, Firmenname und Rechtsform)  

Unterschrift: 

_____________________________________________ 

(Name des erklärenden, Firmenname und Rechtsform) 

Unterschrift: 

_____________________________________________ 

(Name des erklärenden, Firmenname und Rechtsform) 

Zweitrechenzentrum

061-26-EK7
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Formular Allgemeine Angaben zum Unternehmen (Einzelbieter)

Allgemeine Angaben zum Unternehmen eines Einzelbieters 

Name des Bieters
Rechtsform 

Anschrift 
Telefon 
Telefax 
E-Mail-Adresse
Ansprechpartner 
Zur ggf. erforderlichen Abfrage 
beim Korruptionsregister und 
beim Gewerbezentralregister: 
Angaben zum gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zum 
geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem 
gesetzlichen Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem 
gesetzlichen Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Hier gemäß § 126b BGB eintragen: 

_____________________________________________ 
(Firmenname und Rechtsform) 

061-26-EK7

Zweitrechenzentrum
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Formular B.IV.1 Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 

Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
- nur im Falle einer Bietergemeinschaft oder

Eignungsleihe auszufüllen -

Hinweis: Dieses Formblatt muss nur in den nachfolgenden Anwendungsfällen ausgefüllt werden: 
Im Falle einer Bietergemeinschaft muss dieses Formblatt durch jedes Mitglied der 
Bietergemeinschaft ausgefüllt werden. 
 Im Falle der Inanspruchnahme der Kapazitäten eines anderen Unternehmens zum Nachweis der 
Eignung des Bieters (Eignungsleihe) muss dieses Formblatt auch durch diesen 
qualifizierten Nachunternehmer ausgefüllt werden. Hierzu ist dieses Formblatt entsprechend zu 
vervielfältigen. 

Name der Bietergemeinschaft / des qualifizierten Nachunternehmers 

1. Erklärung gemäß § 123 Abs. 1 GWB

Entweder: 
 Erklärung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bieters/des Mitglieds 
der Bietergemeinschaft zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt wurde oder gegen das 
Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig 
festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 

- § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und
terroristische Vereinigungen im Ausland),

- § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
begehen,

- § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter
Vermögenswerte),

- § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden,

- § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt
der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder
in ihrem Auftrag verwaltet werden,

- § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),

- § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),

061-26-EK7

Zweitrechenzentrum
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Seite 2 von 5 

Formular B.IV.1 Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 

- den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch
in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale
Bedienstete),

- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder

- den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des
Strafgesetzbuchs (Förderung des Menschenhandels).

Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften 
anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen 
zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt 
hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von 
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. 

Oder falls diese Erklärung nicht abgegeben werden kann: 

 Erklärung, dass zwar eine solche Situation besteht, jedoch mehr als fünf Jahre ab dem Tag  der 
rechtskräftigen Verurteilung vergangen sind 

oder 

 Erklärung, dass aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund 
abgesehen werden sollte. Von einem Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, 
wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist oder das 
Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 125 GWB eingeleitet hat. 

Die Gründe aus Sicht des Unternehmens sind zu erläutern und die etwaigen 
Selbstreinigungsmaßnahmen nachzuweisen 

Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 

2. Erklärung gemäß § 123 Abs. 4 GWB

Enweder 
Erklärung, dass sich das Unternehmen nicht in der folgenden Situation befindet: 

Das Unternehmen ist seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur 
Sozialversicherung nicht nachgekommen und dies wurde durch eine rechtskräftige Gerichts- oder 
bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt oder kann durch den öffentlichen Auftraggeber 
auf sonstige geeignete Weise nachgewiesen werden.  

Oder falls diese Erklärung nicht abgegeben werden kann: 

 Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als fünf 
Jahre ab dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung vergangen sind 

oder 

84



Seite 3 von 5 

Formular B.IV.1 Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 

 Erklärung, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es 
die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur 
Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat. 

oder falls diese Erklärungen nicht abgeben werden können: 

 Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des 
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem 
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des 
öffentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre oder 
das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 125 GWB eingeleitet hat. 

Die Gründe aus Sicht des Unternehmens sind zu erläutern und die etwaigen 
Selbstreinigungsmaßnahmen nachzuweisen 

Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 

3. Erklärung gemäß § 124 Abs. 1 GWB

Enweder 
Erklärung, dass sich das Unternehmen nicht in einer der folgenden Situationen befindet: 

- Das Unternehmen hat bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen,

- das Unternehmen ist zahlungsunfähig, über das Vermögen des Unternehmens ist ein
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden, die
Eröffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, das Unternehmen
befindet sich im Verfahren der Liquidation oder hat seine Tätigkeit eingestellt,

- das Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere
Verfehlung begangen, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; das
Verhalten einer Person ist dem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für die
Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung
der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender
Stellung,

- es bestehen hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit
anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung
des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

- es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens, der die
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei
der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere,
weniger einschneidende Maßnahmen als einen Ausschluss nicht wirksam beseitigt werden
kann,

- eine Wettbewerbsverzerrung resultiert daraus, dass das Unternehmen bereits in die
Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung kann
nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen als einen Ausschluss beseitigt
werden,
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Formular B.IV.1 Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 

- das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren
öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt
und dies hat zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren
Rechtsfolge geführt,

- das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine
schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten oder ist nicht in der
Lage, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln,

- das Unternehmen hat versucht, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in
unzulässiger Weise zu beeinflussen oder hat versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten,
durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder das
Unternehmen hat fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt, die die
Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder hat
versucht, solche Informationen zu übermitteln.

Oder falls diese Erklärung nicht abgegeben werden kann: 

 Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als drei 
Jahre ab dem betreffenden Ereignis vergangen sind 

oder 

 Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des 
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem 
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies bei pflichtgemäßer 
Ermessensausübung, insbesondere unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit, geboten ist oder das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaßnahmen 
gemäß § 125 GWB eingeleitet hat. 

Die Gründe aus Sicht des Unternehmens sind zu erläutern und die etwaigen 
Selbstreinigungsmaßnahmen nachzuweisen 

Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 

4. Erklärung gemäß § 124 Abs. 2 GWB
Zu § 21 AEntG (Arbeitnehmer-Entsendegesetz)

Entweder 

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 AEntG vorliegt. 

Oder falls die Erklärung nicht abgebeben werden kann:  

Erklärung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erläuterung, warum aus Sicht des 
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. 

Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 
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Zu § 98c AufenthG (Aufenthaltsgesetz) 

Entweder 

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund nach § 98c AufenthG vorliegt. 

Oder falls die Erklärung nicht abgebeben werden kann:  

Erklärung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erläuterung, warum aus Sicht des 
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. 
Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 

Zu § 19 MiLoG (Mindestlohngesetz) 

Entweder 

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund nach § 19 MiLoG vorliegt. 

Oder falls die Erklärung nicht abgebeben werden kann:  

Erklärung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erläuterung, warum aus Sicht des 
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. 
Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 

Zu § 21 SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz) 

Entweder 

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 SchwarzArbG vorliegt. 

Oder falls die Erklärung nicht abgebeben werden kann:  

Erklärung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erläuterung, warum aus Sicht des 
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. 
Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 

5. Angaben zum wettbewerbskonformen Verhalten

Erklärung, dass unser Unternehmen sowie die jeweiligen geschäftsführenden Personen in 
Bezug auf das vorliegende Verfahren keine unzulässige, wettbewerbsbeschränkende Abrede 
getroffen oder in sonstiger Weise wettbewerbswidrig oder unlauter gehandelt haben. 

Zu unterschreiben von qualifiziertem Nachunternehmer oder Mitgliedern einer Bietergemeinschaft:

(Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in Plattform hochladen)

Unterschrift:

_____________________________________________ 

(Name des Erklärenden, Firmenname und Rechtsform) 
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Formular B.IX.1 Erklärung für qualifizierte Nachunternehmer 

Erklärung für qualifizierte Nachunternehmer 

Hinweis: Sofern der Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitäten eines anderen 
Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den 
Namen dieses anderen Unternehmens (qualifizierter Nachunternehmer) benennen und angeben, 
wofür er die Kapazitäten des qualifizierten Nachunternehmers in Anspruch nehmen will. 

Außerdem muss der Bieter durch 
Vorlage einer Verpflichtungserklärung dieses qualifizierten Nachunternehmers nachweisen, dass 
ihm die für den Auftrag erforderlichen Mittel tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. 
Nachunternehmer, die der Bieter für die Auftragsausführung einsetzen will, deren Kapazitäten 
er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, müssen in diesem 
Verfahrensstadium noch nicht benannt werden. 

Ergänzend zu diesem Formblatt sind vom qualifizierten Nachunternehmer auch die Formblätter 
B.IV.1. und Referenzen auszufüllen.

Sofern der Bieter mehrere andere Unternehmen benennen will, ist dieses Formblatt 
entsprechend zu vervielfältigen. 

Name des qualifizierten Nachunternehmers 

Rechtsform 

Anschrift 

Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister 
des Landes, in welchem der Nachunternehmer 
ansässig ist 

 Ja, ein entsprechender Nachweis ist dem 
Teilnahmeantrag beigefügt. 

 Keine Eintragung. 
Zur ggf. erforderlichen Abfrage im 
Korruptionsregister und im 
Gewerbezentralregister: 

Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort des 
gesetzlichen Vertreters, bei 
Personengesellschaften der 
geschäftsführenden Gesellschafter 

Telefon 

Telefax 

E-Mail

Ansprechpartner 

Angabe, wofür die Kapazitäten dieses anderen 
Unternehmens in Anspruch genommen 
werden 

[ggf. erforderliche Zulässigkeitsnachweise] 

061-26-EK7

Zweitrechenzentrum
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Formular B.IX.1 Erklärung für qualifizierte Nachunternehmer 

Verpflichtungserklärung des anderen Unternehmens 

Wir verpflichten uns, dem Bieter / der Bietergemeinschaft 

_______________________________________________________________________________ 
im Auftragsfalle die erforderlichen Mittel, für deren Nachweis wir vom Bieter zum Nachweis seiner 
Eignung benannt wurden, zur Verfügung zu stellen. 

Zu unterschreiben von qualifiziertem Nachunternehmer:

(Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in Plattform hochladen)

Unterschrift: 

_____________________________________________ 

(Name des Erklärenden, Firmenname und Rechtsform) 
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentlichen Aufträge und Konzessionen 

nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug 

zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, 

Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit 

mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten 

oder Eignungsverleiher. 

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht 

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung

des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines

der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von

Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen

oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder 
Unternehmen mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt 
werden. 

Baumaßnahme 

Leistung 

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c) 
genannten Fälle zutrifft. 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung 

nicht die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder 
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe). 

folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder 
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe). 

Die Leistungen keines Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

Zweitrechenzentrum
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Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).
ke

 
ine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n. 

Die Leistungen keines Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n). 

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n. 

Die Leistungen keines Lieferanten überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Übermittlung: Name der erklärenden Person) 
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Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

Fachaufsicht führende Ebenen in den Ländern 

Sanktionen der EU gegen Russland 

 

Verordnung (EU) 2022/576 

BWI7-70409/2#1 

Berlin, 14. April 2022 

Seite 1 von 3 

I. EU-Sanktionen gegen Russland 

Durch Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der 

Ukraine destabilisieren hat die EU verschärfte Sanktionen gegen Russland erlassen. 

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Europäische Kommission werden nachfolgend 

erste Hinweise dazu gegeben. 

II. Verbot der Auftragsvergabe 

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen an Per-

sonen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift auf-

weisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftre-

ten.  

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht 

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des 

Bewerbers/Bieters in Russland, 
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b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der 

Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im 

Umfang von mehr als 50 Prozent, 

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder 

Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen. 

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Liefe-

ranten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auf-

tragswert, zehn Prozent übersteigt. 

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Verträge, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenom-

men sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145 

Nummer 1 bis 6). 

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage 

beigefügte Eigenerklärung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklärung 

trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschließen (§ 16 EU 

Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A). 

III. Fortführung bestehender Verträge 

Bestehende Verträge mit den unter II. a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen 

wurden, dürfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgeführt werden.  

Das gilt auch für Verträge mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar, 

mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten o-

der Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverlei-

her sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit, 

ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfüllungsverbot zum 

10. Oktober 2022 zu kündigen.  

Auch für bestehende Verträge ist die als Anlage beigefügte Eigenerklärung abzufordern. 

IV. Ausnahmen 

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortführung der Verträge enthält Art 5k Absatz 2 

Ausnahmen. Für den Bundeshochbau können insbesondere Buchstabe a (Baumaßnahmen im 

Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlägig sein. 

Eine Ausnahme bedarf der über mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesminis-

terium für Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zuständigen Behörde. 
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V. Zuwendungsbau 

Die EU-Verordnung gilt für öffentliche Aufträge (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie 

findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfänger öffentlicher Auf-

traggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach 

§ 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwen-

dungsbescheids an. 

VI. Inkrafttreten 

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstre-

ckung auf den Unterschwellenbereich wird noch geprüft. 

 

Im Auftrag 

 

gez. 

Janssen 

 

 

Anlagen 
Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022 

Formblatt für Eigenerklärungen 
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Muster Stand 19.04.2023 

Merkblatt für die Abgabe der Verpflichtungserklärung 
zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen 

nach den Vorgaben 
des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-

Württemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG) 
 
Dieses Merkblatt soll die betroffenen Unternehmen bei der Abgabe der notwendigen 
Erklärung unterstützen. 
 

Allgemeines 
 
Das LTMG verpflichtet öffentliche Auftraggeber, öffentliche Aufträge über Bau- und 
Dienstleistungen ab einem geschätzten Auftragswert von 20.000 Euro (ohne Um-
satzsteuer) nur an solche Unternehmen zu vergeben, die sich bei der Angebotsab-
gabe schriftlich verpflichten, ihren Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen 
Auftrags ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohnge-
setzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsver-
ordnung entspricht, soweit nicht eine Tariftreueverpflichtung besteht und die danach 
maßgebliche tarifliche Regelung für die Beschäftigten günstiger ist. 
 
Die Schätzung des Auftragswertes richtet sich nach der Vergabeverordnung 
(VgV). Danach ist vom voraussichtlichen Gesamtwert der vorgesehenen Leistung 
ohne Umsatzsteuer einschließlich etwaiger Prämien oder sonstiger Zahlungen an 
Bewerber oder Bieter auszugehen. Dabei sind etwaige Optionen oder Vertragsver-
längerungen zu berücksichtigen. Der Wert eines beabsichtigten Auftrags darf nicht in 
der Absicht geschätzt oder aufgeteilt werden, ihn der Anwendung dieser Bestimmung 
zu entziehen. 
 

Informationen zum LTMG 
 
Beim Regierungspräsidium Stuttgart ist eine Servicestelle eingerichtet, die über 
das LTMG umfassend informiert und die Entgeltregelungen aus den einschlägigen 
und repräsentativen Tarifverträgen zur Verfügung stellt (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx). Auf die Internet-
seite der Servicestelle gelangen Sie auch über den QuickLink (Der schnelle Klick) 
„Tariftreue“ auf der Startseite des Regierungspräsidiums Stuttgart (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx). Die Servicestelle gibt auch Muster für die 
Tariftreue- und Mindestentgelterklärungen bekannt. Außerdem fungiert die Service-
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stelle als Geschäftsstelle des Beirats für die Feststellung der repräsentativen Tarif-
verträge im Verkehrsbereich.  
 

Zur Verpflichtungserklärung im Einzelnen: 
 
Ich erkläre/Wir erklären,  
 
 dass meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der 

Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der 
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen ein-
schließlich des Entgelts gewährt werden, die nach Art und Höhe mindestens den 
Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unterneh-
men aufgrund des AEntG gebunden ist; 

 
 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der 

Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der 
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, und die ein Tarifentgelt auf der Grundlage 
des AEntG erhalten oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwen-
dung findet, ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindest-
lohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen 
Rechtsverordnung entspricht. 

 
In § 3 Abs. 1 LTMG wird festgelegt, dass öffentliche Aufträge über Bau- und Dienst-
leistungen, die vom AEntG erfasst werden, nur an solche Unternehmen vergeben 
werden dürfen, die sich vorher verpflichten, ihren Beschäftigten mindestens das auf 
der Grundlage des AEntG für allgemeinverbindlich erklärte Entgelt zu zahlen. Das 
AEntG gilt derzeit für folgende Wirtschaftsbereiche: 
 
 Baugewerbe, Dachdeckerhandwerk, Maler- und Lackiererhandwerk, Elektro-

handwerk, einschließlich der Erbringung von Montageleistungen auf Baustellen 
außerhalb des Betriebssitzes, 

 Gebäudereinigung, 
 Briefdienstleistungen, 
 Sicherheitsdienstleistungen, 
 Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken, 
 Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft, 
 Abfallwirtschaft einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst, 
 Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten Buch 

Sozialgesetzbuch, 
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 Pflegedienstleistungen 
 Schlachten und Fleischverarbeitung. 
 
Voraussetzung ist jedoch, dass das Unternehmen überwiegend in einer dieser Bran-
chen tätig ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Beschäftigten im jeweiligen Kalender-
jahr - bezogen auf die Gesamtarbeitszeit - zeitlich überwiegend die jeweiligen bran-
chentypischen Tätigkeiten erbracht haben. Hierbei sind Hilfs- und Nebenarbeiten 
hinzuzurechnen, wenn sie zu einer sachgerechten Ausführung der Tätigkeit notwen-
dig sind und deshalb mit ihnen in Zusammenhang stehen.  
 
Möglich ist auch, dass im Rahmen eines öffentlichen Auftrags nur ein Teil der Be-
schäftigten des Unternehmens dem AEntG unterfällt. In diesem Fall muss sich das 
Unternehmen hinsichtlich der restlichen Beschäftigten verpflichten, bei der Ausfüh-
rung der Leistung mindestens das nach § 4 des LTMG zu zahlende Mindestentgelt 
(brutto) pro Stunde zu zahlen. 
 
Die Tarifverträge, die nach dem AEntG auf ein Unternehmen Anwendung finden, las-
sen sich z. B. folgender Internetseite der Zollverwaltung entnehmen: 
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-
AEntG-Lohnuntergrenze-AUeG/Branchen-Mindestlohn-Lohnuntergrenze/branchen-
mindestlohn-lohnuntergrenze.html.  
  
 
Ich erkläre/Wir erklären,  
 
 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) im Be-

reich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene bei der Ausfüh-
rung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das insgesamt mindestens dem in Ba-
den-Württemberg für diese Leistung in einem der einschlägigen und repräsentati-
ven mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgesehenen 
Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten, einschließlich der Auf-
wendungen für die Altersversorgung, entspricht;  

 
 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) im Be-

reich des freigestellten Verkehrs gemäß § 1 der Freistellungs-Verordnung bei der 
Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben 
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG er-
lassenen Rechtsverordnung entspricht, wenn die Leistung nicht vom Anwen-
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dungsbereich der einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den stra-
ßengebundenen Personenverkehr umfasst wird; 

 
 dass mein/unser Unternehmen während der Ausführung der Leistung eintretende 

tarifvertragliche Änderungen des Entgelts nachvollzieht. 
 
Öffentlichen Personenverkehrsdienste sind gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 Dienstleistungsaufträge im straßengebundenen öffentlichen Personen-
verkehr mit Bussen und Straßenbahnen, sonstige Dienstleistungsaufträge im schie-
nengebundenen Personenverkehr sowie Dienstleistungskonzessionen in diesen Be-
reichen. Dies umfasst sämtliche, insbesondere auch die nach § 13 des Personenbe-
förderungsgesetzes genehmigten Verkehrsdienstleistungen. Vom LTMG erfasst sind 
auch Auftragsvergaben über die nicht als öffentliche Personenverkehre geltenden Ver-
kehrsaufträge im Sinne der Freistellungsverordnung; hierzu gehören insbesondere der 
freigestellte Schülerverkehr sowie der Transport von körperlich, geistig oder seelisch 
behinderten Personen zu oder von Einrichtungen, die deren Betreuung dienen. 
 
Sind im öffentlichen Personenverkehr mehrere Tarifverträge einschlägig, müssen 
Auftragnehmer ihren Beschäftigten zur Erfüllung ihrer Tariftreuepflichten insgesamt 
mindestens das in einem der einschlägigen und als repräsentativ festgestellten Tarif-
verträge vorgesehene Entgelt zahlen. 
 
Die Feststellung der repräsentativen Tarifverträge erfolgt durch das Wirtschaftsminis-
terium im Einvernehmen mit dem Verkehrsministerium unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen eines mit den im betroffenen Verkehrsbereich tätigen Sozialpartnern 
paritätisch besetzten Beirats. 
 
Die einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge werden vom Auftraggeber in der 
Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen des öffentlichen Auftrags benannt. 
Das Verzeichnis der repräsentativen Tarifverträge für öffentliche Aufträge über Ver-
kehrsdienstleistungen nach § 1 Absatz 3 der Verordnung des Sozialministeriums zur 
Durchführung des § 3 Absatz 4 des LTMG wurde als Verwaltungsvorschrift im Ge-
meinsamen Amtsblatt des Landes Baden-Württemberg veröffentlicht. Zugleich stellt 
die beim Regierungspräsidium Stuttgart eingerichtete Servicestelle das Verzeichnis 
und die darin enthaltenen Tarifverträge im Internet zur Verfügung (https://rp.baden-
wuerttem-
berg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/Repraesentative_Tarifvertraege.aspx). 
Auf die Internetseite der Servicestelle gelangen Sie auch über den QuickLink (Der 
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schnelle Klick) „Tariftreue“ auf der Startseite des Regierungspräsidiums Stuttgart 
(https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx).  
 
Grundsätzlich gilt das LTMG auch für den freigestellten Verkehr. Ob im Einzelfall bei 
öffentlichen Aufträgen über Verkehrsdienstleistungen für den freigestellten Verkehr 
Tariftreue nach den einschlägigen und repräsentativen Tarifverträgen einzuhalten ist 
oder das Mindestentgelt des § 4 LTMG gilt, hängt von der jeweils ausgeschriebenen 
Leistung ab. Es gelten die einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den 
straßengebundenen Personenverkehr, sobald der freigestellte Verkehr vom Anwen-
dungsbereich des jeweiligen Tarifvertrages umfasst wird. 
 
Bei Ausschreibungen über die Beförderung von bis zu neun Personen einschließlich 
des Fahrzeugführers, wird der Verkehr mit Personenkraftwagen im Sinne des 
§ 4 Abs. 4 Nr. 1 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) betrieben. Im Hinblick auf  
Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf der Straße, die  
die Beförderungen der mit Personenkraftwagen i.S.d. § 4 Abs. 4 Nr. 1 PBefG durch-
geführten freigestellten Verkehre erfassen, gelten die Regelungen der WBO-
Tarifwerke, soweit der jeweilige Sachverhalt von deren Geltungsbereich erfasst wird 
und sofern die Vergabe nach dem 1. Januar 2022 eingeleitet wurde. Ansonsten gilt 
für die betreffenden Verkehre zum jetzigen Zeitpunkt nur das derzeit geltende verga-
bespezifische Mindestentgelt. 
 
Bei Ausschreibungen über die Beförderung von mehr als neun Personen einschließ-
lich Fahrer wird der Verkehr mit Kraftomnibussen im Sinne des § 4 Abs. 
4 Nr. 2 PBefG betrieben. Diese Verkehre fallen unter den Anwendungsbereich der 
WBO-Tarifwerke. 
 
Ich erkläre/Wir erklären,  
 
 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der 

Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben 
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG er-
lassenen Rechtsverordnung entspricht  
oder 

 dass mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansässig 
ist und die Leistung ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Beschäftigen 
ausgeführt wird. 

 
Diese Erklärung ist abzugeben, wenn 
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 Unternehmen zwar an das AEntG gebunden sind, aber ihren Beschäftigten weni-
ger als das aktuell gültige Mindestentgelt bezahlen, 

 tarifgebundene Unternehmen im Bereich der Personenverkehrsdienste ihren Be-
schäftigten weniger als das aktuell gültige Mindestentgelt bezahlen, 

 es sich um sonstige Unternehmen handelt, tarifgebunden oder nicht tarifgebunden. 
 
Sofern keine Tariftreue gefordert werden kann, müssen sich Unternehmen nach § 4 
LTMG verpflichten, ihren unter das Mindestlohngesetz (MiLoG) fallenden Beschäftig-
ten bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das mindestens den Vor-
gaben des Mindestlohngesetzes und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlasse-
nen Rechtsverordnung entspricht. Dies gilt jedoch nicht für die Leistungserbringung 
durch Auszubildende. 
 
Die zweite Variante trägt dem EuGH-Urteil vom 18. September 2014, Az.: C-579/13 
Rechnung, in dem dieser entschieden hat, dass die Bezahlung eines vergabespezifi-
schen Mindestlohns nicht verlangt werden darf, wenn ein Auftrag ausschließlich im 
Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmern eines Nachunternehmers ausgeführt wird. 
 
                                                                                                                                                                                                                    
Ich erkläre/Wir erklären,  
 
 dass ich mir/wir uns  

 
 von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Ver-

leihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso 
abgeben lasse/lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihun-
ternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann 
dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n);  
oder 
 von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versi-

cherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschließlich im Aus-
land mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und diese 
Versicherung dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n); 
 

§ 6 Abs. 2 LTMG verpflichtet die Unternehmen dem öffentlichen Auftraggeber Tarif-
treue- und Mindestentgelterklärungen der Nachunternehmen vorzulegen. Gleiches 
gilt, wenn das Unternehmen oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausführung 
des Auftrags Arbeitskräfte eines Verleihunternehmens einsetzt. Dies gilt grundsätz-
lich auch für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der vom be-
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auftragten Unternehmen eingeschalteten Nachunternehmen. Auf die Verpflichtung 
zur Vorlage von Tariftreue- und Mindestentgelterklärungen kann verzichtet werden, 
wenn das Auftragsvolumen eines Nachunternehmens oder Verleihunternehmens 
weniger als 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) beträgt. Hierfür gilt die erste Varian-
te. 
 
Die zweite Variante trägt dem EuGH-Urteil vom 18. September 2014, Az.: C-579/13 
Rechnung, in dem dieser entschieden hat, dass die Bezahlung eines vergabespezifi-
schen Mindestlohns nicht verlangt werden darf, wenn ein Auftrag ausschließlich im 
Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmern eines Nachunternehmers ausgeführt wird. 
 
Ich erkläre/Wir erklären,  
 
 dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nachun-

ternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 
LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und 
den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern ausführen. 

 
Auch wenn auf die Verpflichtung zur Vorlage von Tariftreue- und Mindestentgelterklä-
rungen verzichtet werden kann, wenn das Auftragsvolumen eines Nachunterneh-
mens oder Verleihunternehmens weniger als 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) be-
trägt, muss das beauftragte Unternehmen gleichwohl dafür sorgen, dass Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen die Pflicht zur Tariftreue- und Mindestentgeltzah-
lung einhalten. 
 
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,  
 
• dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber 
die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen, 

 
In § 7 Abs. 1 LTMG sind die Nachweispflichten der Auftragnehmer sowie ihrer Nach-
unternehmen und Verleihunternehmen über die Einhaltung ihrer Verpflichtungen zur 
Tariftreue- bzw. Mindestentgeltzahlung festgelegt. 
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• dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vor-
stehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben, 

 
Die öffentlichen Auftraggeber haben das Recht, Kontrollen durchzuführen. Sie haben 
die Möglichkeit, die Einhaltung der Vorgaben durch ihre Vertragspartner durch an-
lass- oder stichprobenbezogene Prüfungen aufgrund der von den Unternehmen vor-
zulegenden Unterlagen sicherzustellen. Vorbereitend darauf haben die Unternehmen 
entsprechende vollständige und prüffähige Unterlagen bereitzuhalten. 
 
• dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öf-

fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe 
für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,  

 
§ 8 LTMG regelt die Sanktionsmöglichkeiten gegenüber dem Auftragnehmer bei Ver-
stößen.  
 
Im Vertrag werden die Bezahlung einer Vertragsstrafe bei vorsätzlichen oder fahrläs-
sigen Verstößen gegen die §§ 3 bis 7 LTMG und die Voraussetzungen für ihre Ver-
wirkung vereinbart. Die Vertragsstrafe beträgt ein Prozent, bei Verkehrsdienstleistun-
gen beträgt die Vertragsstrafe bis zu einem Prozent des Auftragswerts je Verstoß. 
Die Obergrenze bei mehreren Verstößen beträgt innerhalb eines Auftrags fünf Pro-
zent. 
 
• dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines/unseres Unterneh-

mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung, 
 den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns beauf-

tragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabe-
verfahren zur Folge hat, 

 mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die 
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers 
ausgeschlossen werden kann/können, 

 
Der öffentliche Auftraggeber kann Auftragnehmer, Nachunternehmen oder Verleihun-
ternehmen bei ihm bekannt gewordenen schuldhaften Verstößen gegen ihre Ver-
pflichtungen nach dem LTMG bis zu drei Jahre lang von weiteren Auftragsvergaben 
ausschließen. Die Entscheidung sowie die konkrete Dauer des Ausschlusses stehen 
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im pflichtgemäßen Ermessen des öffentlichen Auftraggebers und haben sich an den 
Umständen des Einzelfalls zu orientieren. Selbstreinigende Maßnahmen der Unter-
nehmen (z. B. arbeitsrechtliche Maßnahmen) werden angemessen berücksichtigt. 
 
 dass der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündi-

gung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auf-
traggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen ha-
be/haben. 

 
Der öffentliche Auftraggeber kann als weitere Sanktion fristlos kündigen, wenn dies 
vereinbart wurde. Der Auftragnehmer ist dann verpflichtet, dem öffentlichen Auftrag-
geber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen (§ 8 Abs. 2 
LTMG). 
 
 dass der öffentliche Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und 

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung 
informiert. 

 
Der öffentliche Auftraggeber ist verpflichtet, die nach dem AEntG für die Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung 
bei entsprechenden Verstößen zu informieren. 
 

 
Sie erhalten weitere Informationen auf der Internetseite der Servicestelle unter 
https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx oder über 
den Quick-Link (Der schnelle Klick) „Tariftreue“ auf der Startseite des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx).  
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Muster Stand 01.02.2021 

 

Verpflichtungserklärung 

für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden 

 

zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen nach den Vorga-

ben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-Würt-

temberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG) 

 

Ich erkläre/Wir erklären,  

 

 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der 

Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der 

jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen ein-

schließlich des Entgelts gewährt werden, die nach Art und Höhe mindestens den 

Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unterneh-

men aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist; 

 

 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden), die 

nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fas-

sung unterfallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung 

findet, bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens 

den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 

Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht. 

 

 dass ich mir/wir uns von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder 

beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden 

Sinne ebenso abgeben lasse/lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und 

Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese 

dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege; 

 

 sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Ver-

pflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen. 

 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,  

 

 dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber 

die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen je-

derzeit nachzuweisen, 
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 dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vor-

stehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben, 

 

 dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öf-

fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe 

für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,  

 

 dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines/unseres Unterneh-

mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-

nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung 

 den Ausschluss meines/unseres Unternehmens oder die von mir/uns be-

auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-

beverfahren zur Folge hat, 

 mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die 

Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers 

ausgeschlossen werden kann/können, 

 der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung 

aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auf-

traggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen 

habe/haben, 

 der öffentliche Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und 

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwal-

tung informiert. 

 

 

___________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift, Firmenstempel 

Sofern die Verpflichtungserklärung in Textform nach § 126b BGB mithilfe elekt-
ronischer Mittel übermittelt wird: 
 
_________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Name der erklärenden Person (in Druckbuchstaben)  
 
__________________________________________ 
Unterschrift (Faksimile oder Scan)  
 
Statt einer Unterschrift kann auch der Zusatz „diese Erklärung ist nicht unterschrie-
ben“ ergänzt werden.  

105



Muster Stand 01.02.2021 

Verpflichtungserklärung  

zum Mindestentgelt  

 

(sofern der öffentliche Auftrag nicht vom AEntG erfasst wird und es sich nicht um 

Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und 

Schiene handelt) 

 

zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen nach den Vorga-

ben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-Würt-

temberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG) 

 

Ich erkläre/Wir erklären,  

 

 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei 

der Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den 

Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 

Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht 

oder 

 mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansässig ist 

und die Leistung ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Beschäftigten 

ausgeführt wird. 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen. 

 

 dass ich mir/wir uns  

 von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten 

Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne 

ebenso abgeben lasse/lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und 

Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und 

diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n);  

oder 

 von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versi-

cherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschließlich im Aus-

land mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und 

diese Versicherung dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n); 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen. 

 

 dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nach-

unternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 

4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind 
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und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern ausführen. 

 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,  

 

 dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber 

die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen je-

derzeit nachzuweisen, 

 dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vor-

stehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben, 

 dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öf-

fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe 

für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,  

 dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines/unseres Unterneh-

mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-

nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung 

 den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns be-

auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-

beverfahren zur Folge hat, 

 mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die 

Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers 

ausgeschlossen werden kann/können, 

 der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung 

aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auf-

traggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen 

habe/haben. 
 

___________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift, Firmenstempel 

Sofern die Verpflichtungserklärung in Textform nach § 126b BGB mithilfe elekt-
ronischer Mittel übermittelt wird: 
 
_________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Name der erklärenden Person (in Druckbuchstaben)  
 
__________________________________________ 
Unterschrift (Faksimile oder Scan)  
 
Statt einer Unterschrift kann auch der Zusatz „diese Erklärung ist nicht unterschrie-
ben“ ergänzt werden. 
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Muster Stand 02.11.2020 

Besondere Vertragsbedingungen zur Erfüllung der Tariftreue- und Mindestent-
geltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz für öffentliche 

Aufträge in Baden-Württemberg 
(Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG) 

 
 
1. Mindestentgelte 

 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 

 
(1) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung unterfällt, seinen 
Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens diejeni-
gen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewäh-
ren, die durch einen für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder eine 
nach den §§ 7 oder 11 des AEntG erlassene Rechtsverordnung für die betref-
fende Leistung verbindlich vorgegeben werden; 
 
(2) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und 
Schiene seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags ein 
Entgelt zu bezahlen, das insgesamt mindestens dem in Baden-Württemberg für 
diese Leistung in einem der einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffä-
higen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgesehenen Entgelt nach den 
tarifvertraglich festgelegten Modalitäten, einschließlich der Aufwendungen für 
die Altersversorgung, entspricht, und während der Ausführung des öffentlichen 
Auftrags eintretende tarifvertragliche Änderungen des Entgelts nachzuvollzie-
hen; 
 
(3) für Leistungen,  
 
• deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils gel-

tenden Fassung unterfallen,  
• die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbe-

reich der einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den straßenge-
bundenen Personenverkehr umfasst werden, 

• die nicht den öffentlichen Personenverkehr betreffen,  
 
seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des öffentlichen 
Auftrags wenigstens ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben 
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des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG 
erlassenen Rechtsverordnung entspricht, es sei denn, bei dem Unternehmen 
handelt es sich um eine anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen, einen 
Inklusionsbetrieb oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes Unter-
nehmen gemäß §§ 224 und 226 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) oder der Auftrag 
wird ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeits-
nehmern eines Nachtunternehmens ausgeführt; 
 
(4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen 
Regelungen erfüllt sind, die für seine Beschäftigten jeweils günstigste Regelung 
anzuwenden. 

 
2. Nachunternehmen 
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
 
(1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfältig auszuwählen, 
 
(2) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die 
Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen, 
 
(3) die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Ver-
pflichtungserklärung oder Versicherung nach den §§ 3 und 4 LTMG dem Auf-
traggeber auf Verlangen vorzulegen,  
 
(4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, 
dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt. 

 
3.  Kontrolle 
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
 

(1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen 
über die Abführung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unterneh-
men und Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgeschlossenen Ver-
träge zum Zwecke der Prüfung der Einhaltung des LTMG vorzulegen, 
 
(2) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen, 
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(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prüfrecht im Sinne des § 7 Absatz 1 
LTMG bei der Beauftragung von Nachunternehmen und Verleihunternehmen 
einräumen zu lassen, 
 
(4) vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Vor-
gaben der §§ 3 und 4 LTMG in erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf 
Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erläutern sowie die Einhaltung 
dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunterneh-
men vertraglich sicherzustellen. 

 
4. Sanktionen 
 

(1) Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtun-
gen nach den §§ 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auf-
tragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe eins von Hundert, bei 
Verkehrsdienstleistungen bis zu einem von Hundert beträgt. Bei mehreren Ver-
stößen gegen das LTMG sowie gegen weitere Verpflichtungen dieses Vertrages 
ist die Vertragsstrafe der Höhe nach insgesamt auf fünf von Hundert des Auf-
tragswertes begrenzt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch ein 
von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunterneh-
men begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß bei Be-
auftragung des Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte 
und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch 
nicht kennen musste. Bei einer unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe kann 
der Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe be-
antragen. 
 
(2) Die schuldhafte Nichterfüllung einer Verpflichtung nach den §§ 3 bis 7 LTMG 
durch den Auftragnehmer berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen Kündi-
gung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den 
durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen.  
 
(3) Die Bestimmungen des § 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberührt. 
 
(4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers sowie der 
von ihm beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die 
Verpflichtungen des LTMG 
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 kann der Auftraggeber diese für die Dauer von bis zu drei Jahren von ihren 
Auftragsvergaben ausschließen, 

 informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung. 
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Merkblatt 

für die Abgabe einer Tariftreueerklärung und/oder 
Mindestentgelterklärung nach dem rheinland-pfälzischen 
Landesgesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und 
Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben 
(Landestariftreuegesetz – LTTG) vom 1. Dezember 2010 (GVBl. S. 
426), zuletzt geändert durch das Landes- gesetz zur Änderung 
haushalts- und vergaberechtlicher Vorschriften vom 
26. November 2019 (GVBl. S. 334) 

Das Landestariftreuegesetz verpflichtet öffentliche Auftraggeber öffentliche Aufträge ab 
einem geschätzten Netto-Auftragswert von 20.000 Euro nur an solche Unternehmen zu 
vergeben, die bei Angebotsabgabe eine Tariftreueerklärung bzw. eine Min- 
destentgelterklärung vorlegen. 

Das Merkblatt soll die betroffenen Unternehmen bei der Abgabe der notwendigen 
Erklärungen unterstützen. Bitte beachten Sie jedoch, dass dieses Merkblatt sowie die 
bereitgestellten Mustererklärungen lediglich Arbeitshilfen darstellen, für die keine Haftung 
übernommen wird. 

1. Gelten die Regelungen zur Tariftreue und zum Mindestentgelt für jeden 
öffentlichen Auftrag? 

Nein. § 2 LTTG beschränkt den Anwendungsbereich auf öffentliche Aufträge ab einem 
geschätzten Netto-Auftragswert von 20.000 Euro. Bei der Schätzung des Auftragswer- 
tes gilt § 3 Abs. 1 Vergabeverordnung (VgV). Danach ist von der geschätzten Ge- 
samtvergütung für die vorgesehene Leistung einschließlich etwaiger Prämien oder 
Zahlungen an Bewerber oder Bieter auszugehen. Dabei sind alle Optionen oder 
etwaige Vertragsverlängerungen zu berücksichtigen. 
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Wenn danach das LTTG grundsätzlich anwendbar ist, kann der öffentliche Auftragge-
ber beim Einsatz von Nachunternehmern oder Beschäftigten eines Verleihers durch 
den Auftragnehmer oder Nachunternehmer auf die Vorlage von Tariftreue- bzw. Min- 
destentgelterklärungen verzichten, wenn das Auftragsvolumen eines Nachunterneh- 
mers oder Verleihers weniger als 10.000 Euro beträgt. Dieser Verzicht tritt jedoch 
nicht kraft Gesetzes ein, sondern bedarf einer gesonderten Erklärung des öffentlichen 
Auftraggebers. 

2. Welche Erklärung muss ich/müssen wir als Bieter/Bewerber abgeben? 

2.1  Tariftreueerklärung 
Es ist vorrangig zu prüfen, ob nach § 4 Abs. 1 oder 3 LTTG eine Tariftreueerklärung 
abzugeben ist. 

a) Tariftreueerklärung nach § 4 Abs. 1 LTTG 
Eine Pflicht zur Abgabe einer Tariftreuerklärung besteht nach § 4 Abs. 1 LTTG für 
solche Unternehmen, die sich um öffentliche Aufträge bewerben, die vom 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) erfasst werden. Diese Unternehmen müssen 
sich bei Angebotsabgabe verpflichten, ihren Beschäftigten bei der Ausführung der 
Leistung ein Entgelt zu zahlen, das in Höhe und Modalitäten mindestens den Vorgaben 
desjenigen Tarifvertrages entspricht, an den das Unternehmen aufgrund des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist. 

Eine Bindung durch das Arbeitnehmer-Entsendegesetz besteht, wenn der Tarifvertrag 
als Tarifvertrag nach § 4 Abs. 1 Nummer 1 AEntG für allgemeinverbindlich erklärt ist 
oder eine Rechtsverordnung nach § 7 oder § 7a AEntG vorliegt. 

Gemäß § 4 Abs. 1 AEntG können Tarifverträge in folgenden Branchen zwingend Anwendung 
finden: 

■ des Bauhauptgewerbes oder des Baunebengewerbes im Sinne der Baube- 
triebe-Verordnung vom 28. Oktober 1980 (BGBl. I S. 2033), zuletzt geändert 
durch die Verordnung vom 26. April 2006 (BGBl. I S. 1085), in der jeweils gel- 
tenden Fassung einschließlich der Erbringung von Montageleistungen auf Bau- 
stellen außerhalb des Betriebssitzes, 

■ der Gebäudereinigung, 
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■ für Briefdienstleistungen, 

■ für Sicherheitsdienstleistungen, 

■ für Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken, 

■ für Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft, 

■ der Abfallwirtschaft einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst, 

■ für Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten 
Buch Sozialgesetzbuch, 

■ für Schlachten und Fleischverarbeitung. 

Voraussetzung dafür, dass ein solcher Tarifvertrag Anwendung findet, ist jedoch, dass der 
Betrieb überwiegend in einer dieser Branchen tätig ist. Dies muss im Einzelfall anhand der 
tatsächlichen Verhältnisse vom Auftragnehmer geprüft werden. 

Für alle anderen als die in § 4 Abs. 1 AEntG genannten Branchen können Tarifverträge nach 
§ 4 Abs. 2 AEntG zwingend Anwendung finden. Auch hier muss eine Einzelfallprüfung durch 
den Bieter/Bewerber erfolgen. 

Ein Muster zur Abgabe der Tariftreuerklärung ist auf den Internetseiten der Servicestelle beim 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung als „Mustererklärung 1“ abzurufen. 

Eine Aufstellung der tariflichen Mindestlöhne im Sinne des AEntG wird durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) herausgegeben und stichtagsbezogen 
aktualisiert. Die Übersicht ist über die Internetseite der Servicestelle LTTG unter 
https://lsjv.rlp.de/themen/arbeit/landestariftreue-nach-dem-lttg/gesetze-und-
verordnungen#c75737 über den Link „Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz“ abrufbar. 

Bei der Verwendung der vorgenannten Übersicht ist indes Folgendes zu beachten: 

■ Da die Allgemeinverbindlichkeit zum Teil mit Rückwirkung ausgesprochen wird, 
wird der Beginn der Allgemeinverbindlichkeit manchmal erst nachträglich 
bekannt. Es kann deshalb vorkommen, dass ein Tarifvertrag im Verzeichnis 
noch nicht aufgeführt ist, obwohl später die Allgemeinverbindlichkeit zu einem 
früheren Zeitpunkt ausgesprochen wird. Ebenso kann der Fall eintreten, dass 
ein 
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Tarifvertrag noch als gültig und allgemeinverbindlich aufgeführt ist, obwohl die 
Allgemeinverbindlichkeit bereits zu einem früheren Zeitpunkt beendet war. 

■ Allgemeinverbindlicherklärungen aufgrund des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes ergehen zum Teil mit Einschränkungen oder Ausnahmen 
vom Geltungsbereich bzw. vom Tarifvertragsinhalt. Führt eine solche 
Ausnahme dazu, dass im konkreten Fall der öffentliche Auftrag nicht vom 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst wird, ist keine Tariftreue-, sondern eine 
Mindestentgelterklärung abzugeben. 

■ Die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales stichtagsweise erstellte 
Übersicht stellt lediglich eine Arbeitshilfe dar, so dass eine Haftung für die in-
haltliche Richtigkeit nicht übernommen werden kann. Dem Bieter obliegt 
daher weiterhin die jeweils eigenverantwortliche Prüfung, ob ein 
tariflicher Mindestlohn im Sinne des AEntG für das Unternehmen gilt. 

Es empfiehlt sich deshalb im Einzelfall Auskunft unter Bezeichnung des in Betracht 
kommenden Tarifvertrages und Zeitraumes beim Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales; Referat IIIa8 in 53107 Bonn einzuholen. 

Wichtig: Wird im Rahmen eines öffentlichen Auftrages nur ein Teil der eingesetzten 
Arbeitnehmer bei der Ausführung der Leistung vom AEntG in der jeweils geltenden 
Fassung erfasst, gilt Folgendes: 

Der Bieter/Bewerber hat zu prüfen, ob hinsichtlich der restlichen, von der Tariftreueerklärung 
nicht erfassten Arbeitnehmer, zusätzlich auch eine Mindestentgelterklärung abzugeben ist. 

Keine Verpflichtung besteht vor allem in folgenden Fällen: 

■ bei der Leistungserbringung durch Auszubildende, 

■ wenn ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beab- 
sichtigt, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme 
dort beschäftigter Arbeitnehmern auszuführen; 

■ falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich 
durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmern auszuführen, die bei einem 
Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschäftigt sind. 
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Die „Mustererklärung 1“ sieht auch ein Feld für die zusätzliche 
Mindestentgelterklärung vor. 

b) Tariftreuerklärung nach § 4 Abs. 3 LTTG 
Nach § 4 Abs. 3 LTTG müssen sich Unternehmen, die sich um öffentliche Aufträge 
über Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und 
Schiene bewerben, zur Tariftreue verpflichten. 

Die Tariftreue bei öffentlichen Aufträgen über Dienstleistungen im Bereich des öffentli-
chen Personenverkehrs auf Straße und Schiene bezieht sich auf einschlägige und 
repräsentative, mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarte Tarifverträge. Diese 
werden vom öffentlichen Auftraggeber in der Bekanntmachung und den 
Vergabeunterlagen des öffentlichen Auftrages benannt. Die Liste wird vom Ministerium 
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie als Verwaltungsvorschrift im 
Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz veröffentlicht und von der 
Servicestelle im Inter- net zur Verfügung gestellt. 

Beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung ist eine Servicestelle 
eingerichtet, die über das Landestarifreuegesetz informiert und die Entgeltregelungen 
aus den einschlägigen und repräsentativen Tarifverträgen unentgeltlich zur Verfügung 
stellt. 

Auf der Internetseite der Servicestelle können weitere Informationen entnommen wer- 
den: https://lsjv.rlp.de/themen/arbeit/landestariftreue-nach-dem-lttg  

Ein Muster zur Abgabe der Tariftreuerklärung ist auf den Internetseiten der 
Servicestelle beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung als 
„Mustererklärung 2“ abzurufen. 

2.2  Pflicht zur Abgabe einer Mindestentgelterklärung: 
Wenn und soweit nach dem unter 2.1 Gesagten keine Tariftreue gefordert werden kann, 
müssen sich Unternehmen nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 LTTG verpflichten, eine 
Mindestentgelterklärung abzugeben. 

Mindestentgelterklärung nach § 4 Abs. 2 LTTG (ab 01.01.2019) 
Da die Höhe des nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 
1348) in der jeweils geltenden Fassung und der gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen 
Rechtsverordnung zu zahlenden Mindestlohns seit 01.01.2019 den Betrag von 8,90 € gemäß 
§ 3 Abs. 2 LTTG übersteigt (Mindestlohn ab 01.01.2019: 9,19 €; ab 
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01.01.2020: 9,35 €; ab 01.01.2021: 9,50 €; ab 01.07.2021: 9,60 €; ab 01.01.2022: 
9,82 €; ab 01.07.2022: 10,45 €; ab 01.10.2022: 12,00 €; ab 01.01.2024:12,41 €; ab 
01.01.2025: 12,82 €; ab 01.01.2026: 13,90 €; ab 01.01.2027: 14,60 € brutto 

je Zeitstunde), muss sich der Bieter/Bewerber, bei Leistungen, die vom Mindestlohn- gesetz 
in der jeweils geltenden Fassung erfasst werden, bei Angebotsabgabe ver- pflichten, seinen 
Beschäftigten, die nicht dem AEntG unterfallen oder auf die der Tarif- vertrag nach dem 
AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das 
mindestens den jeweils geltenden Vorgaben des Mindest- lohngesetzes und der gemäß § 1 
Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht und Änderungen während der 
Ausführungslaufzeit gegenüber den Beschäf- tigten nachzuvollziehen. 

Keine Verpflichtung besteht in folgenden Fällen: 

■ bei der Leistungserbringung durch Auszubildende, 

■ wenn ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beab- 
sichtigt, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme 
dort beschäftigter Arbeitnehmern auszuführen; 

■ falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich 
durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmern auszuführen, die bei einem 
Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschäftigt sind. 

Ein Muster zur Abgabe der Mindestentgelterklärung nach § 4 Abs. 2 LTTG ist auf den 
Internetseiten der Servicestelle beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung als 
„Mustererklärung 3“ abzurufen. 

3. Gelten die Regelungen zur Tariftreue und zum Mindestentgelt auch für 
Nachunternehmer bzw. für eingesetzte Leiharbeitnehmer? 

§ 5 Abs. 2 LTTG verpflichtet die Bieter/Bewerber, Mindestentgelt- und Tariftreueerklä- rungen 
auch für Nachunternehmer, deren Nachunternehmen und Beschäftigte eines Verleihers 
vorzulegen und die Erfüllung der sich hieraus ergebenden Verpflichtungen sicherzustellen. 
Insbesondere ist/sind Bieter/Bewerber verpflichtet, die Kalkulationen der Nachunternehmer 
daraufhin zu überprüfen, ob sie auf der Basis der anzuwendenden Tarife bzw. des 
Mindestentgeltes kalkuliert sein können. 

Die Abgabe einer Mindestentgelterklärung kann allerdings nicht gefordert werden, falls ein 
Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die 
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Inanspruchnahme von Arbeitnehmern auszuführen, die bei einem Nachunternehmen 
mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschäftigt sind. 

4. Was geschieht, wenn keine Tariftreueerklärung bzw. 
Mindestentgelterklärung abgegeben wird? 

§ 4 Abs. 6 LTTG ordnet an, dass dann, wenn die Tariftreueerklärung bei Angebotsab- 
gabe fehlt und sie auch nach Aufforderung nicht vorgelegt wird, das Angebot von der 
Wertung auszuschließen ist. 

§ 4 Abs. 2 i. V. m. § 3 Satz 3 LTTG ordnet an, dass dann, wenn die Mindestentgelter- 
klärung bei Angebotsabgabe fehlt und sie auch nach Aufforderung nicht vorgelegt 
wird, das Angebot von der Wertung auszuschließen ist. 

Herausgeber: 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung – Servicestelle LTTG – 
Postfach 54229 Trier 
Telefon 0651 1447-210 
Telefax 0651 1447-14210 
servicestelle-LTTG@lsjv.rlp.de 
www.lsjv.rlp.de 
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Mustererklärung 1  

für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz  
(AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden 
Fassung erfasst werden, 

nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Ge-
währleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBl. 334)  

Auftragsnummer: 

Vergabestelle: 

Leistung: 

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfälzischen Landesgeset-
zes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftrags-
vergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur 
Kenntnis genommen.  

Der Bieter/Bewerber erklärt hierzu folgendes: 

Die Beschäftigten meines/unseres Unternehmens werden vollständig/teilweise vom 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) erfasst.  

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, 

■ meinen/unseren Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt zu zah-
len, das in Höhe und Modalitäten mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifver-
trages entspricht, an den ich/wir/mein/unser Unternehmen aufgrund des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes gebunden ist – Tariftreueerklärung gemäß § 4 Abs. 1 
LTTG –;

061-26-EK7

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zweitrechenzentrum
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■ meinen/unseren Beschäftigten, die nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz unter-
fallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz keine 
Anwendung findet (vgl. z. B. § 2 Abs. 4 Zehnte Verordnung über zwingende Ar-
beitsbedingungen im Baugewerbe), bei der Ausführung der Leistung gemäß § 4 
Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn nach dem Mindest-
lohngesetz und der gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung  
(ab 01.01.2019: 9,19 €; ab 01.01.2020: 9,35 €; ab 01.01.2021: 9,50 €; ab 
01.07.2021: 9,60 €; ab 01.01.2022: 9,82 €; ab 01.07.2022: 10,45 €; ab 01.10.2022: 
12,00 €; ab 01.01.2024:12,41 €; ab 01.01.2025: 12,82 €; ab 01.01.2026: 13,90 €; 
ab 01.01.2027: 14,60 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen – Mindestentgelterklärung 
gemäß § 4 Abs. 2 LTTG –. 

Dies gilt nicht für eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn 
ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-
nen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme dort beschäf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszuführen; 

■ Nachunternehmen sorgfältig auszuwählen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu überprüfen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein können; 

■ im Falle der Auftragsausführung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-
men, Beschäftigte eines Verleihers sowie Beschäftigte des Verleihers des beauf-
tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und 
dem öffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklärungen sämtlicher 
Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.  

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag 
ausschließlich durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern auszuführen, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat beschäftigt sind; 

■ vollständige und prüffähige Unterlagen über die eingesetzten Beschäftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die 
Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.  

Datum, Firma, Name Erklärender im Sinne des § 126 b BGB  
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Mustererklärung 3 

nach § 4 Abs. 2 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Ge-
währleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBl. S. 334) 

Auftragsnummer: 

Vergabestelle: 

Leistung: 

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfälzischen Landesgeset-
zes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftrags-
vergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur 
Kenntnis genommen.  

Der Bieter/Bewerber erklärt hierzu folgendes: 

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, 

■ meinen/unseren Beschäftigten, die nicht dem AEntG unterfallen oder auf die der 
Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausführung der 
Leistung gemäß § 4 Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn 
nach dem Mindestlohngesetz und der gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen 
Rechtsverordnung (ab 1.1.2019: 9,19 €; ab 1.1.2020: 9,35 €; ab 1.1.2021: 9,50 €; 
ab 1.7.2021: 9,60 €; ab 1.1.2022: 9,82 €; ab 1.7.2022: 10,45 €; ab 
1.10.2022:12,00; ab 1.1.2024: 12,41 €; ab 1.1.2025: 12,82 €; ab 1.1.2026: 13,90 €; 
ab 1.1.2027: 14,60 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen.  

Dies gilt nicht für eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn 
ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-
nen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme dort beschäf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszuführen; 
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■ Nachunternehmen sorgfältig auszuwählen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu überprüfen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein können; 

■ im Falle der Auftragsausführung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-
men, Beschäftigte eines Verleihers sowie Beschäftigte des Verleihers des beauf-
tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und 
dem öffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklärungen sämtlicher 
Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.  

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag 
ausschließlich durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern auszuführen, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat beschäftigt sind; 

■ vollständige und prüffähige Unterlagen über die eingesetzten Beschäftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die 
Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.  

Datum, Firma, Name Erklärender im Sinne des § 126 b BGB  
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung 

22.05.2026 

Verfahren: 061-26-EK7 - Zweitrechenzentrum

SKONTO

Skonto zugelassen Nein 

Zahlungsziel
(falls zugelassen)

  Tag(e)

Skonto __________  %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN

ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

Ausfüllhinweis

Bitte füllen Sie das beigefügte Excel-Preisblatt aus und legen dieses als Excel- sowie als PDF-Datei Ihrem Angebot bei.

Bitte tragen Sie in diesem Leistungsverzeichnis den "Angebotspreis netto" der sich aus den ausgefüllten Excel-Preisblatt errechnet hat,
ein.

1 Betreiben eines Zweitrechenzentrums USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Leistungseinheit

Basisvertragslaufzeit inkl. beider Verlängerungsoptionen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00

Leistungseinheit

Gesamtpreis [EUR]

................

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto) ____________________

Nachlass
(netto) ____________________

____________________

Leistungsverzeichnis - 1/3
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Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer ____________________

Summe
(brutto) ____________________
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung 

22.05.2026 

Verfahren: 061-26-EK7 - Zweitrechenzentrum

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname Größe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung 

22.05.2026 

Verfahren: 061-26-EK7 - Zweitrechenzentrum

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Allgemeine Angaben 
Gewichtung: 0,00%

1.1 Erklärung Insolvenz  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich/wir erkläre(n), dass für mein/unser Vermögen kein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden ist. (keine Weiterführung der
Geschäfte durch Insolvenzverwalter - § 22 InsO).

[    ]  Keine Auswahl getroffen
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2 Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erkläre, daß ich meiner/wir unserer Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung (Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) einschließlich der Unfallversicherung ordnungsgemäß
nachgekommen bin/sind.

[    ]  Keine Auswahl getroffen
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.3 Erklärung des Bieters  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentliche falsche Angabe der vorstehenden Erklärung meinen/unseren Ausschluss von
weiteren Auftragserteilungen zur Folge hat.

[    ]  Keine Auswahl getroffen
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.4 No-Spy-Erklärung  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir rechtlich und tatsächlich in der Lage bin/sind, im Falle eines Zuschlages die dann im Vertrag enthaltene
Verpflichtung einzuhalten, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten vertraulichen Informationen, Geschäfts- und
Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen Zwecken
zu verwerten. Insbesondere bestehen zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebotes keine Verpflichtungen, Dritten solche Informationen
zu offenbaren oder in anderer Weise zugänglich zu machen.
Dies gilt nicht, soweit hierfür gesetzliche Offenlegungspflichten bestehen (etwa gegenüber Stellen der Börsenaufsicht,
Regulierungsbehörden oder der Finanzverwaltung), es sei denn, solche Offenlegungspflichten bestehen gegenüber ausländischen
Sicherheitsbehörden. In Zweifelsfällen werde(n) ich/wir die Vergabestelle auf die gesetzliche(n) Offenlegungspflicht(en) im Rahmen
der Abgabe der vorstehenden Erklärung hinweisen.
Ich/wir werden die Vergabestelle - nach Zuschlag den Auftraggeber - sofort schriftlich benachrichtigen, wenn sich hierzu eine
Änderung ergibt. Dies gilt insbesondere, wenn für mich/uns eine Notwendigkeit oder Verpflichtung entsteht oder ich/wir eine solche
hätte(n) erkennen können, die mich/uns an der Einhaltung der beschriebenen Vertraulichkeit hindern könnte.
Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verständiger Dritter als schützenswert ansehen würde oder die als vertraulich
gekennzeichnet sind; dies können auch solche Informationen sein, die während einer mündlichen Präsentation oder Diskussion
bekannt werden.
Vertrauliche Informationen dürfen ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt werden.
Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die bereits rechtmäßig bekannt sind oder außerhalb des Vertrages
ohne Verstoß gegen eine Vertraulichkeitsverpflich tung bekannt werden.

[    ]  Keine Auswahl getroffen
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2 Eigenerklärung zum nichtvorliegen von Ausschlussgründen 
Gewichtung: 0,00%

2.1 Erklärung gem. §123 Abs. 1 GWB 
Gewichtung: 0,00%

Kriterienkatalog - 1/11
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2.1.1 Erklärung gem. §123 Abs. 1 GWB  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklärung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bewerbers/Bieters/des Mitglieds
der Bewerber-/Bietergemeinsch aft zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt wurde oder gegen das
Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig
festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:
- § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und
terroristische Vereinigungen im Ausland),
- § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
begehen,
- § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter
Vermögenswerte),
- § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden,
- § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt
der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder
in ihrem Auftrag verwaltet werden,
- § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),
- § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),
- den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch
in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale
Bedienstete),
- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder
- den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des
Strafgesetzbuchs (Förderung des Menschenhandels).
Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften
anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen
zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die
Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.2 Falls Erklärung gem. §123 Abs.1 GWB mit nein 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §123 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde:
Erklärung, dass zwar eine solche Situation besteht, jedoch mehr als 5 Jahre ab dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung vergangen
ist.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.3 Falls Erklärung gem. §123 Abs.1 GWB mit nein 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §123 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde und seit dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung weniger als
fünf Jahre vergangen sind:
Erklärung, dass aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund
abgesehen werden sollte. Von einem Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden,
wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist oder das Unternehmen
geeignete Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Gründe aus Sicht des Unternehmens sind in einer separaten Anlage zu erläutern und die etwaigen Selbstreinigungsmaßnahmen
nachzuweisen.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.2 Erklärung gem. §123 Abs. 4 GWB 
Gewichtung: 0,00%

2.2.1 Erklärung gem. §123 Abs. 4 GWB  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklärung, dass sich das Unternehmen nicht in der folgenden Situation befindet:
Das Unternehmen ist seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur
Sozialversicherung nicht nachgekommen und dies wurde durch eine rechtskräftige Gerichts- oder
bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt oder kann durch den öffentlichen Auftraggeber
auf sonstige geeignete Weise nachgewiesen werden.

Kriterienkatalog - 2/11
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[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.2.2 Falls Erklärung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein beantwortet wurde:
Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als fünf
Jahre ab dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung vergangen sind.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.2.3 Falls Erklärung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein beantwortet wurde:
Erklärung, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es
die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur
Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.2.4 Falls Erklärung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein beantwortet wurde und seit dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung weniger als
fünf Jahre vergangen sind und das Unternehmen seinen Verpflichtungen noch nicht nachgekommen ist:

Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist
oder ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre oder
das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Gründe aus Sicht des Unternehmens sind in einer separaten Anlage zu erläutern und die etwaigen Selbsteinigungsmaßnahmen
nachzuweisen.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.3 Erklärung gem. §124 Abs. 1 GWB 
Gewichtung: 0,00%

2.3.1 Erklärung gem. §124 Abs. 1 GWB  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklärung, dass sich das Unternehmen nicht in einer der folgenden Situationen befinden.

- Das Unternehmen hat bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche
Verpflichtungen verstoßen,

- das Unternehmen ist zahlungsunfähig, über das Vermögen des Unternehmens ist ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares
Verfahren beantragt oder eröffnet worden, die Eröffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, das
Unternehmen befindet sich im Verfahren der Liquidation oder hat seine Tätigkeit eingestellt,

- das Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen, durch die die Integrität
des Unternehmens infrage gestellt wird; das Verhalten einer Person ist dem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für
die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die
sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung,

- es bestehen hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die
eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

- es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für
den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch
andere, weniger einschneidende Maßnahmen als einen Ausschluss nicht wirksam beseitigt werden kann,

- eine Wettbewerbsverzerrung resultiert daraus, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens
einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung kann nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen als einen
Ausschluss beseitigt werden,

- das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder
Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt und dies hat zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz
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oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt,

- das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung begangen oder
Auskünfte zurückgehalten oder ist nicht in der Lage, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln,

- das Unternehmen hat versucht, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen
oder hat versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte,
oder das Unternehmen hat fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt, die die Vergabeentscheidung des
öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder hat versucht, solche Informationen zu übermitteln.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.3.2 Falls Erklärung gem. §124 Abs.1 GWB mit nein 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §124 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde:

Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als drei
Jahre ab dem betreffenden Ereignis vergangen sind.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.3.3 Falls Erklärung gem. §124 Abs.1 GWB mit nein 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §124 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde und seit dem Tag des betreffenden Ereignis weniger als drei
Jahre vergangen sind:

Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies bei pflichtgemäßer
Ermessensausübung, insbesondere unter Berücksichtigung des Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit, geboten ist oder das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaßnahmen
gemäß § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Gründe aus Sicht des Unternehmens sind in einer separaten Anlage zu erläutern und die etwaigen
Selbstreinigungsmaßnahmen nachzuweisen

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.4 Erklärung gem. §124 Abs. 2 GWB 
Gewichtung: 0,00%

2.4.1 Zu §19 MiLoG (Mindestlohngesetz)  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund gemäß § 19 MiLoG vorliegt

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.4.2 Zu §98c AuftenthG (Aufenthaltsgesetz)  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund nach § 98c AuftenthG vorliegt.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.4.3 Zu §21 AEntG (Arbeitnehmer-Entsendeges etz)  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund nach §21 AEntG vorliegt.
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[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.4.4 Zu § 21 SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekämpfung )  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 SchwarzArbG vorliegt.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.5 Angaben zum wettbewerbskonformen Verhalten 
Gewichtung: 0,00%

2.5.1 Erklärung zum wettbewerbskonformen Verhalten  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Wir bestätigen, dass das Unternehmen sowie die jeweiligen geschäftsführenden Personen in Bezug auf das vorliegende Verfahren
keine unzulässige, wettbewerbsbeschränkende Abrede getroffen oder in sonstiger Weise wettbewerbswidrig oder unlauter
gehandelt?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

3 Erklärungen zu Nachweisen 
Gewichtung: 0,00%

3.1 Übersicht über beizufügende Nachweise 

Folgende Nachweise / Angaben / Informationen sind beizufügen:
- Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
- Zertifizierung ISO// IEC 27001 für das Informationssicherheitsma nagementsystem oder ein vergleichbarer Nachweis
- Zertifizierung ISO 9001 für das Qualitätsmanagementsystem oder ein vergleichbarer Nachweis
- Zertifizierung DIN EN 50600 für die Verfügbarkeit und physische Sicherheit oder ein vergleichbarer Nachweis

3.2 Handelsregisterauszug 
Gewichtung: 0,00%

3.2.1 Handelsregisterauszug  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ein Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) ist als Anlage beigefügt

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

3.2.2 Wenn Handelsregisterauszug nicht beigefügt 

Ausschlusskriterium

Wenn ein Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) nicht beigefügt ist:
Wurde ein solcher beantragt, ist der Nachweis über die Beantragung beigefügt und wird dieser unmittelbar nach Vorliegen
unaufgefordert über die Nachrichtenfunktion nachgereicht?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

3.3 Informationssicherheitsma nagementsystem 
Gewichtung: 0,00%

3.3.1 Informationssicherheitsma nagementsystem  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ist Ihr Unternehmen gemäß ISO/IEC 27001 oder vergleichbar für das Informationssicherheitsma nagementsystem zertifiziert?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein
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Nur eine Antwort wählbar

3.3.2 Nachweis Informationssicherheitsma nagementsystem  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Wurde ein Nachweis, der Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 für das Informationssicherheitsma nagementsystem oder ein
vergleichbarer Nachweis mit dem Angebot eingereicht?

Sollte ein vergleichbarer Nachweis einreicht werden, so ist die Vergleichbarkeit zur Zertifizierung mit anzugeben.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

3.4 Qualitätsmanagementsystem  
Gewichtung: 0,00%

3.4.1 Qualitätsmanagementsystem   [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ist Ihr Unternehmen nach ISO 9001 für das Qualitätsmanagementsystem zertifiziert oder liegt ein vergleichbarer Nachweis vor?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

3.4.2 Nachweis Qualitätsmanagementsystem   [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Wurde ein Nachweis, der Zertifizierung nach ISO 9001 für das Qualitätsmanagementsystem oder ein vergleichbarer Nachweis mit
dem Angebot eingereicht?

Sollte ein vergleichbarer Nachweis einreicht werden, so ist die Vergleichbarkeit zur Zertifizierung mit anzugeben.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

3.5 Verfügbarkeit und physische Sicherheit 
Gewichtung: 0,00%

3.5.1 Verfügbarkeit und physische Sicherheit  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Hat Ihr Unternehmen ein gültiges Konformitätszertifikat nach DIN EN 50600, welches folgende Anforderungen erfüllt?
- Mindestens Verfügbarkeitsklasse 3 (VK3): Hochverfügbarkeit durch redundante Versorgungswege. Instandhaltung und Fehlersuche
müssen im laufenden Betrieb ohne Unterbrechung der IT-Last möglich sein.
- Mindestens Schutzklasse 3 (SK3): Der Bereich für die Racks muss innerhalb eines gesicherten Brandabschnitts liegen.
Zutrittsschutz muss über ein mehrstufiges System (biometrisch oder RFID mit Protokollierung) erfolgen und gegen unbefugtes
Eindringen sowie Brand- und Umwelteinflüsse geschützt sein.

Oder einen vergleichbaren Nachweis?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

3.5.2 Nachweis Verfügbarkeit und physische Sicherheit   [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Wurde das Konformitätszertifikat oder ein vergleichbarer Nachweis mit dem Angebot eingereicht?

Sollte ein vergleichbarer Nachweis einreicht werden, so ist die Vergleichbarkeit zur Zertifizierung mit anzugeben.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

4 Eigenerklärung zur Akzeptanz von Ausführungsbedingungen zur Versicherungspflicht 
Gewichtung: 0,00%

4.1 Anforderung zur Versicherungspflicht 
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Der Bieter/ Die Bietergemeinschaft muss unverzüglich nach Zuschlagserteilung über eine marktübliche Industriehaftpflichtversi
cherung oder eine vergleichbare Versicherung aus einem Mitgliedsstatt der EU verfügen, die über die gesamte Vertragslaufzeit
aufrecht erhalten bleiben muss.

Zum Nachweis, dass die oben beschriebene Industriehaftpflichtversi cherung rechtzeitig vorhanden sein wird, gibt der Bieter eine
entsprechende Eigenerklärung ab.

Im Falle der Bietergemeinschaft ist die Erklärung durch jedes Mitglied der Bietergemeinschaft zu erbringen.

4.2 Eigenerklärung Versicherungspflicht  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Hiermit bestätigen wir, dass wir spätestens zum Vertragsbeginn, über eine marktübliche Industriehaftpflichtversi cherung oder eine
vergleichbare Versicherung aus einem Mitgliedsstaats der EU verfügen. Der Versicherungsschutz gilt bis zum Ende der
Vertragslaufzeit.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

5 Erklärung erforderliche finanzielle und wirtschaftliche Kapazitäten  
Gewichtung: 0,00%

5.1 Erklärung erforderliche Kapazitäten  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Bieter/die Bietergemeinschaft erklärt, dass er über die erforderlichen finanziellen und wirtschaftlichen Kapazitäten verfügt, um
seinen laufenden finanziellen Verpflichtungen (auch) aus diesem Auftrag ordnungsgemäß nachzukommen.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

6 Erklärungen zur wirtschaftlichen Lage allgemein 
Gewichtung: 0,00%

6.1 Eigenerklärung zu Umsatz 
Gewichtung: 0,00%

6.1.1 Umsatz  

Umsatz des Bieters/der Bietergemeinschaft in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren der erzielt wurde, d.h. für die
Geschäftsjahre, welche in den Jahren [2023, 2024, 2025] abgeschlossen wurden.

Die Umsätze aller Mitglieder einer Bieter-/Bewerbergemeinsch aft werden von der Vergabestelle addiert.

6.1.2 Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft  [Mussangabe]

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2023

6.1.3 Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft  [Mussangabe]

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2024

6.1.4 Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft  [Mussangabe]

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2025

6.1.5 Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft 

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2023

6.1.6 Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft 

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2024

6.1.7 Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft 

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2025

Kriterienkatalog - 7/11
132



6.2 Eigenerklärung zur Mitarbeiteranzahl 
Gewichtung: 0,00%

6.2.1 Mitarbeiteranzahl 

Die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl des Bieters/der Bietergemeinschaft der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre ist
anzugeben.

6.2.2 Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft  [Mussangabe]

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2023

6.2.3 Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft  [Mussangabe]

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2024

6.2.4 Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft  [Mussangabe]

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2025

6.2.5 Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft 

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2023

6.2.6 Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft 

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2024

6.2.7 Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft 

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2025

7 Erklärungen zur Technischen Leistungsfähigkeit 
Gewichtung: 0,00%

7.1 Information zur Technischen Leistungsfähigkeit 

Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit sind mit dem Angebot Referenzprojekte anzugeben, die erkennen
lassen, dass der Bieter zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung im Hinblick auf Art und Umfang in der Lage ist.

Der Bieter hat dazu mindestens 2 Referenzprojekte anzugeben, aus denen sich ergibt, dass der Bieter in der Vergangenheit bereits
nach Art, Komplexität und Umfang vergleichbare Aufträge erfolgreich durchgeführt hat.

Mindestanforderung je Referenzprojekt:
- Betreiben eines Rechenzentrums für einen KRITIS-Kunden.
Die Nachweise können aus den letzten 5 abgeschlossenen Geschäftsjahren eingereicht werden.

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen zu Ihren Referenzen und geben die entsprechenden Informationen an.
Nichtbeantwortung der Fragen kann zum Ausschluss führen.

7.2 Referenz 1 (Pflichtfeld) 
Gewichtung: 0,00%

7.2.1 Mindestanforderung an Referenz  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Wurde das Rechenzentrums für einen KRITIS-Kunden betrieben?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

7.2.2 Rolle des Referenzinhabers  [Mussangabe]

Welche Rolle hat der Referenzinhaber bei Angebotsabgabe bzw. Abgabe des Teilnahmeantrags?

[    ]  Referenzinhaber ist Bieter/Bewerber
[    ]  Referenzinhaber ist Mitglied der Bieter-/Bewerbergemeinsch aft
[    ]  Referenzinhaber ist Eignungsleiher

Mehrere Antworten wählbar
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7.2.3 Referenzinhaber  [Mussangabe]

Welches Unternehmen hat den in der Referenz benannten Auftrag ausgeführt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

7.2.4 Auftraggeber (Referenzgeber)  [Mussangabe]

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben möchten.
Folgende Angaben müssen enthalten sein:
- Name des Auftraggebers
- Anschrift
- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

7.2.5 Leistungszeitraum  [Mussangabe]

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgeführten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022" oder "Juni 2022")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

7.2.6 Auftragsvolumen  [Mussangabe]

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

7.2.7 Projekttitel und Projektbeschreibung  [Mussangabe]

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekräftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.
z.B. welche Leistung wurde ausgeführt

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

7.3 Referenz 2 (Pflichtfeld) 
Gewichtung: 0,00%

7.3.1 Mindestanforderung an Referenz  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Wurde das Rechenzentrums für einen KRITIS-Kunden betrieben?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

7.3.2 Rolle des Referenzinhabers  [Mussangabe]

Welche Rolle hat der Referenzinhaber bei Angebotsabgabe bzw. Abgabe des Teilnahmeantrags?

[    ]  Referenzinhaber ist Bieter/Bewerber
[    ]  Referenzinhaber ist Mitglied der Bieter-/Bewerbergemeinsch aft
[    ]  Referenzinhaber ist Eignungsleiher

Mehrere Antworten wählbar

7.3.3 Referenzinhaber  [Mussangabe]

Welches Unternehmen hat den in der Referenz benannten Auftrag ausgeführt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

7.3.4 Auftraggeber (Referenzgeber)  [Mussangabe]

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben möchten.
Folgende Angaben müssen enthalten sein:
- Name des Auftraggebers
- Anschrift
- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

Kriterienkatalog - 9/11
134



7.3.5 Leistungszeitraum  [Mussangabe]

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgeführten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022" oder "Juni 2022")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

7.3.6 Auftragsvolumen  [Mussangabe]

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

7.3.7 Projekttitel und Projektbeschreibung  [Mussangabe]

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekräftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.
z.B. welche Leistung wurde ausgeführt

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

7.4 Referenz 3 (Optional) 
Gewichtung: 0,00%

7.4.1 Mindestanforderung an Referenz 

Wurde das Rechenzentrums für einen KRITIS-Kunden betrieben?

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (0)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar

7.4.2 Rolle des Referenzinhabers 

Welche Rolle hat der Referenzinhaber bei Angebotsabgabe bzw. Abgabe des Teilnahmeantrags?

[    ]  Referenzinhaber ist Bieter/Bewerber
[    ]  Referenzinhaber ist Mitglied der Bieter-/Bewerbergemeinsch aft
[    ]  Referenzinhaber ist Eignungsleiher

Mehrere Antworten wählbar

7.4.3 Referenzinhaber 

Welches Unternehmen hat den in der Referenz benannten Auftrag ausgeführt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

7.4.4 Auftraggeber (Referenzgeber) 

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben möchten.
Folgende Angaben müssen enthalten sein:
- Name des Auftraggebers
- Anschrift
- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

7.4.5 Leistungszeitraum 

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgeführten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022" oder "Juni 2022")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

7.4.6 Auftragsvolumen 

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

7.4.7 Projekttitel und Projektbeschreibung 
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Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekräftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.
z.B. welche Leistung wurde ausgeführt

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8 KMU 
Gewichtung: 0,00%

8.1 Kleines oder mittleres Unternehmen  [Mussangabe]

Bitte geben Sie Ihre Unternehmensgröße an.
Die Einordnung bezieht sich auf die Definition des Statistischen Bundesamt.
Es gelten folgende Grenzen:

Kleinstunternehmen bis 9 tätige Personen und bis 2 Mio. EUR Jahresumsatz
Kleines Unternehmen bis 49 tätige Personen und bis 10 Mio. EUR Jahresumsatz
Mittleres Unternehmen bis 249 tätige Personen und bis 50 Mio. EUR Jahresumsatz
Großunternehmen über 249 tätige Personen oder über 50 Mio. EUR Jahresumsatz

(Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der
Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.)

Ich bin/Wir sind ein ____________.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Kleinstunternehmen  (0)
[    ]  Kleines Unternehmen  (0)
[    ]  Mittleres Unternehmen  (0)
[    ]  Großunternehmen  (0)

Nur eine Antwort wählbar
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung 

22.05.2026 

Verfahren: 061-26-EK7 - Zweitrechenzentrum

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Lastenheft 
Gewichtung: 50,00%

1.1 Ausfüllhinweis 

Das Lastenheft beinhaltet Muss- und Kann-Kriterien.

Die Musskriterien, sind von Ihrem Unternehmen zwingend zu erfüllen. Werden diese Kriterien nicht erfüllt, muss Ihr Angebot von der
Wertung ausgeschlossen werden.

Die Kann-Kriterien können von Ihrem Unternehmen erfüllt werden und werden durch eine in der einzelnen Position dargestellten
Gewichtung/Bepunktung bewertet. Ihr Unternehmen hat anzugeben, welche Leistungen erfüllt werden, entweder durch setzen
entsprechender Häkchen oder durch Beschreibung der Leistung.

1.2 Verschwiegenheitserklärun g  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ein unterschriebener NDA ist der rnv mit dem Angebot vorzulegen.

Wurde dieser dem Angebot beigelegt?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.3 BSI Anforderungen an KRITIS Unternehmen  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Die Vorgaben des BSI, für die eingesetzten Hardware-Komponenten und Software-Komponenten um ein KRITIS Rechenzentrum
sicher zu betreiben, sind zu garantieren.
Es darf nur Hardware und Software verwendet werden, die grundsätzlich ohne Einschränkungen im Enterprise- sowie
Rechenzentrumsumfeld in Deutschland genehmigt ist. Der rechtliche Rahmen für den Einsatz ist jedoch von sicherheits- und
infrastrukturspezifischen Regelungen abhängig, welche sich in Deutschland aktuell im Wandel befinden.

Vor diesem Hintergrund ist damit zu rechnen, dass sich die, im Sinne des Standes der Technik über die gesamte Hosting-Dauer auf
die jeweils gültigen sicherheits- und infrastrukturspezifischen Anforderungen des Bundes ändern können.

Ist Ihr Unternehmen in der Lage die aktuellen und ggf. zukünftigen sicherheits- und infrastrukturspezifischen Anforderungen des
Bundes einzuhalten?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.4 Transition  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Die Transition in das RZ des Anbieters muss an einem Wochenende von Samstag 00:00 bis Sonntag 18:00 erfolgen. Es handelt sich
hierbei um die lastenschwachen Zeiten bei der rnv.

Kann Ihr Unternehmen die Transition in dem vorgegebenen Zeitrahmen durchführen?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.5 Transitionkonzept  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ein Transition Konzept des Anbieters muss vor Projektbeginn der rnv vorliegen.

Wir bestätigen hiermit, dass wir das Konzept spätestens 2 Wochen vor Projektbeginn vorlegen werden.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein
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Nur eine Antwort wählbar

1.6 Zertifizierung Energiemanagement  [Mussangabe]
Gewichtung: 7,50%
Maximalpunktzahl: 10

Ist Ihr Unternehmen gem. DIN EN ISO 50001 für das Energiemanagementsystem zertifiziert oder erfüllt er dessen Anforderungen?

Wenn ja, ist ein entsprechender Nachweis dem Angebot beizulegen.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (10)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.7 Erneuerbaren Energien  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Wir bestätigen, dass das Rechenzentrum zu 100% mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt wird.
Ein entsprechender (Herkunfts-)Nachweis wird dem Angebot beigelegt.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.8 Entfernung des Zweitrechenzentrums   [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Das Ausweichrechenzentrum darf sich nur in einem Radius mit einer maximalen Entfernung von 25 Minuten zum Hauptrechenzentrum
befinden. Das Hauptrechenzentrum befindet sich in der Möhlstraße in Mannheim. Zwischen den beiden Rechenzentren muss ein
Abstand von mindestens 5 Kilometern eingehalten werden.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.9 Standort Zweitrechenzentrums  [Mussangabe]

Wo befindet sich das angebotene Zweitrechenzentrum? (Straße, PLZ, Ort)

1.10 Betriebsdaten- Präventivschutz  [Mussangabe]
Gewichtung: 3,75%
Maximalpunktzahl: 10

Gewährleistung des Monitorings und der Alarmierung folgender Schwerpunkte.

Welche der genannten Schwerpunkte kann Ihr Unternehmen erfüllen (Mehrfachauswahl möglich)?

[    ]  Präventivschutz von Ausfällen und Energiemanagement (1,5 Punkte)
[    ]  USV-Spannungen, Ströme, Lasten (1,5 Punkt)
[    ]  Batterietemperaturen (1 Punkt)
[    ]  Lastkurven und Lastgänge (1 Punkt)
[    ]  Kühlmitteltemperatur (1 Punkt)
[    ]  Auslastung Kältegeräte (1 Punkt)
[    ]  Zu- und Rücklufttemperatur (1 Punkt)
[    ]  Feuchte (1 Punkt)
[    ]  Leckage Überwachung (1 Punkt)
[    ]  Keine (0 Punkte)

Mehrere Antworten wählbar

1.11 Zugangsberechtigung  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Zugang 24/7 unter eigener Verantwortung.
Der Zugang zu der Infrastruktur muss für rnv-Mitarbeiter rund um die Uhr und allen Tagen im Jahr ohne Dritte möglich sein. Das
bedeutet insbesondere, dass vor Ort keine weiteren Personen zum Schließen des Gebäudes, der Räume und Alarmanlage notwendig
sein dürfen. Sind Dritte, zum Beispiel mit Fernüberwachung oder Fernsteuerung beauftragte, notwendig, ist für diese ebenfalls eine
24/7-Erreichbarkeit sicherzustellen.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar
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1.12 temporäre anmietbare Arbeitsplätze  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ist Ihr Unternehmen in der Lage, der rnv Mannheim temporär anmietbare Arbeitsplätze (Vorbereitungsraum) zur Verfügung zu stellen?
An diesem Ort können dann die Mitarbeiter der rnv, bzw. deren Beauftrage, vorbereitende Arbeiten und Konfigurationsmaßnahmen
vornehmen.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.13 Verfügbarkeitsklasse   [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Das Rechenzentrum muss in der Verfügbarkeitsklasse 3 betrieben werden.
Der Mittelwert der Verfügbarkeit muss bei mindestens 99,9% im Jahresmittelwert liegen.

Wird dies von Ihrem Unternehmen sichergestellt?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.14 Zugangskontrolle - Zaun  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ist das Gelände, auf dem sich das Rechenzentrum befindet, mindestens durch einen Sicherheitszaun geschützt?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.15 Zutrittskontrollsystem  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Es ist ein Zutrittskontrollsystem mit Zugangskarte und PIN nachzuweisen.
(protokollierte Zutritte und Alarmierung), (nicht veränderbar).

Wird dies durch Ihr Unternehmen umgesetzt?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.16 Videoüberwachung  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

In kritischen Bereichen hat eine lückenlose, in das Sicherheitssystem integrierte Videoüberwachung des Rechenzentrums, der
Freiflächen und der Zufahrt zu erfolgen.

Wird dies von Ihrem Unternehmen umgesetzt?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.17 Meldung Alarmüberwachung  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Alarme und Meldungen haben an die hauseigene Zentrale und an externe Sicherheitsfirmen zu erfolgen.

Wir dies von Ihrem Unternehmen umgesetzt?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.18 Stromversorgung  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
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Für die unterbrechungsfreie Stromversorgung der IT-Systeme, bei Ausfall der Allgemeinversorgung müssen zentrale USV-Anlagen
vorhanden sein. Für jeden A- und B-Strang ist jeweils ein zentrales USV-System vorgesehen.
Die USV-Anlagen müssen eine Überbrückungszeit von 10 Minuten bei Volllast für jedes Netz garantieren.
Bei der Kraftstoffbevorratung ist ein Ersatzbetrieb von 72h zu erfüllen. Dabei ist der Mindestfüllstand zugrunde zu legen. Die
Nachbetankung der Kraftstofftanks muss im laufenden Betrieb möglich und sichergestellt sein.

Wird dies von Ihrem Unternehmen umgesetzt?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.19 Kältetechnik & Kühlung  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Das Klimatisierungs-System ist durchgehend redundant (mindestens N+1) ausgelegt. Es besteht eine Fehlertoleranz gegenüber
beliebigen Störungen (z.B. Ausfall einzelner Komponenten, Strom, etc.). Die Durchführung beliebiger Reparatur/Wartungsarbeite n
muss im laufenden Produktionsbetrieb ohne Einfluss auf den IT-Betrieb möglich sein.
Die Klimaversorgung ist vollständig ins Notstromkonzept eingegliedert. Alle Hauptkomponenten sind über die Netzersatzanlage
abgesichert.
Die Klimatisierung des Serverraumes gewährleistet ganzjährig konstante klimatische Bedingungen.

Wird dies von Ihrem Unternehmen umgesetzt?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.20 Photovoltaikanlage  [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Hat das Rechenzentrum eine Photovoltaikanlage und wird dadurch (anteilig) mit Strom versorgt?

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (10)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.21 RZ Infrastruktur  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Es ist eine Redundanz von n+1 für die Kälteanlage nachzuweisen.
Die Auslegung der RZ-Infrastrukturen muss den Ausfall einer Komponente durch einen Fehler sowie für den Zeitpunkt von
durchzuführenden Wartungsarbeiten abfangen. Es muss sichergestellt sein, dass der Betrieb störungsfrei und ohne Unterbrechung
weiterläuft. Um die geforderte IT-Verfügbarkeit erreichen und sicherstellen zu können, ist der Aufbau der technischen Infrastrukturen,
gemäß EN 50600, Verfügbarkeitsklasse 3 erforderlich. Daraus resultieren Vorgaben zu Redundanzen in Form von n+1 bei der
Kühlung (Kälteerzeugung, -verteilung) und Stromversorgung (Netzersatzanlage, USV).
Es wird mit einer hocheffiziente Kältemaschine mit Freikühltechnik geplant.

Wird dies von Ihrem Unternehmen umgesetzt?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.22 PUE Wert  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Für das Rechenzentrum des Anbieters ist ein PUE Wert von kleiner, gleich 1,30 nachzuweisen.

Kann der Nachweis durch entsprechende Anlage sichergestellt werden?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.23 WAN Dienste   [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Die Bereitstellung von WAN-Diensten hat über zwei unabhängige Carrierräume (A/B), in denen jeweils ein nutzbarer
Glasfaseranschluss aktiv sein muss, zu erfolgen Die Zuführung zum Cage der rnv Mannheim hat über redundante getrennte
Kabeltrassen zu erfolgen.

Wird dies von Ihrem Unternehmen sichergestellt?
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[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.24 Latenz  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Die Anbindung zwischen dem rnv-Campus und der Colocation hat über performante Glasfaserleitungen mit einer Latenz von weniger
als 1 ms RTT (Round Trip Time) und einer Bandbreite von insgesamt 3x 10,100 Gbit/s Ethernet, N* 16 Gbit/s FC zu erfolgen. Kanten-
und Knotendisjunkt im Endausbau werden von der rnv benötigt.

Wird dies von Ihrem Unternehmen umgesetzt?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.25 DWDM-System  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Die Gewährleistung der Bereitstellung eines DWDM-Systems, um den Standort des neuen Housing Rechenzentrums mit den
bestehenden rnv Standorten Mannheim aktiv zu verbinden, ist für die rnv notwendig. Das DWDM-System ist zu planen, zu installieren,
in Betrieb zu nehmen und danach durch den Anbieter 24/7/365 zu betreiben und zu entstören. Die Stromanschlüsse (redundant) und
die benötigten Einbauplätze in den WAN-Schränken der rnv Mannheim werden von der rnv bereitgestellt.

Wird dies von Ihrem Unternehmen gewährleistet?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.26 SLA  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Für die beschrieben WAN-Verbindungen wird eine Mindest- SLA von 99,9 % Gesamtverfügbarkeit pro Jahr gefordert. Diese
Verfügbarkeit basiert auf der Bereitstellung von zwei, knoten- und kantendisjunkten Faserverbindungen pro anzubindenden Standort
durch die rnv Mannheim. Der Failover Mechanismus ist bei der rnv angesiedelt.

Wird die Anforderung von Ihrem Unternehmen eingehalten?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.27 Anschlüsse  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Besitzen Sie redundante und hoch performante Anschlüsse an mehreren Internet-Austauschknoten?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.28 Welche Anschlüsse  [Mussangabe]
Gewichtung: 3,75%
Maximalpunktzahl: 10

Der Anbieter sollte redundante und hoch performante Anschlüsse an mehreren Internet- Austauschknoten besitzen.

Welche Punkte können Sie erfüllen?

[    ]  DE-CIX Enabled Site (3 Punkte)
[    ]  Gute Anbindung an verschiedene Clouds (4 Punkte)
[    ]  Viele Carrier-Anbindungen (3 Punkte)
[    ]  Keine (0 Punkte)

Mehrere Antworten wählbar

1.29 Stromversorgung  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
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Die Versorgung der IT-Systeme und zugehöriger technischer Infrastruktur muss über Mittelspannungsanlagen, Transformatoren und
Netzersatzanlagen aufgebaut sein. Es sind zwei voneinander unabhängige Netze (Primär-, Sekundärversorgung) gemäß DIN EN
50600-2-2:2019 nachzuweisen.

Kann Ihr Unternehmen dies nachweisen?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.30 Niederspannung  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Es muss ein A- und B-Netz von der Niederspannungshauptverte ilung bis zum Verbraucher (2N) vorhanden sein. Dabei haben die
IT-Systeme durch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sowohl im A- als auch im B-Netz abgesichert zu sein.

Wird dies von Ihrem Unternehmen sichergestellt?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.31 Redundant  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der IT-Systeme, bei Ausfall der Allgemeinversorgung müssen zentrale USV-Anlagen
vorhanden sein. Für jeden A- und B-Strang ist jeweils ein zentrales USV-System vorzusehen.
Redundante elektrische Versorgung hat aus den folgenden Komponenten zu bestehen:
? Zwei USV-Systeme (2n-Prinzip)
? Netzersatzanlage: Es ist ein Dieselgenerator mit einer Laufleistung von bis 72h, ohne Nachbetankung, nachzuweisen.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.32 Brandfrüherkennung, RAS   [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Einsatz einer automatischen Brandmeldeanlage nach DIN VDE 0833 und DIN 14675 in den Server-/Netzwerk-/Carrier -Räume,
einschließlich der haustechnischen Infrastruktur und seiner Nebenräume, ist zu gewährleisten. Die Brandmeldezentrale (BMZ) ist in
einem eigenen und gesicherten Raum unterzubringen.

Wird dies von Ihrem Unternehmen sichergestellt?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.33 Technische Meldungen  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Alle technischen Meldungen (Störungen, Alarme, Statusänderungen), welche den Betrieb des Rechenzentrums betreffen, sowohl an
die Gebäudeleittechnik als auch an die oben genannte 24x7x365 besetzte Stelle (z.B. Sicherheitszentrale/Leits telle) müssen
gemeldet und dort überwacht werden. Von dieser Stelle muss gewährleistet sein, dass auch direkt Maßnahmen zur Aufrechterhaltung
des ordnungsgemäßen Betriebes und der Entstörung eingeleitet werden können.

Dazu zählen für die rnv Meldungen der:
- Klimatechnik
- Stromversorgung der Versorgung der IT und der RZ Infrastruktur
- Brandschutz- und Löschtechnik
- allgemeinen Gefahrenmeldetechnik (z.B. Einbruchmeldeanlage)
- Betriebszustände
- sonstige Überwachungseinrichtungen
- Nebenmeldungen der Sicherheitstechnik
- Meldungen aus der USV; NEA; etc.

Die auflaufenden Informationen sind mit organisatorischen Handlungsanweisungen für den Gefahrenfall hinterlegt und der rnv auf
Wunsch (z.B. für Audits) zur Verfügung zu stellen.

Wird dies von Ihrem Unternehmen sichergestellt?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar
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1.34 Info Automatische Löschanlage 

Der Serverraum und die Technikräume haben mit einer automatischen Löschanlage ausgestattet zu sein. Dabei ist ein
zukunftsfähiges Löschmittel einzusetzen, welches jederzeit einen ungehinderten IT-Betrieb gewährleistet und für Personen im
Löschbereich keine Gefährdung darstellt. Jegliche Beeinträchtigung der IT-Komponenten, auch durch periphere Bauteile der
Löschanlage muss ausgeschlossen sein.

Punteverteilung:
Automatische Löschanlage wird als Standard angesehen: 0 Punkte
Nachweis von zukunftsfähigen Löschmitteln: 10 Punkte

1.35 Automatische Löschanlage  [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Bitte beschreiben Sie Ihre "automatische Löschanlage".

1.36 Info Remote Hands 

Der Anbieter der Rechenzentrumsdienstleist ung bietet auch, gegen gesondertes Entgelt, "Remote Hands" Services im RZ mit an.
Z.B. Dienste wie Bänderwechsel, Verbindungskabel patchen, bzw. Unterstützung bei Störungen, etc.

Bepunktung:
Je aufgeführte Remote Hands-Leistung 1 Punkt.
Maximal 10 Punkte

1.37 Remote Hands  [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Welche Remote Hands Services bietet Ihr Unternehmen an. Bitte um Aufzählung.

1.38 Support  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ist ein 24 Stunden- / 7 Tage-Support mit einem standardisierten Supportprozess und entsprechendem Ticketsystem vorhanden?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.39 Monitoring (Kaltgangüberwachung)  [Mussangabe]
Gewichtung: 3,75%
Maximalpunktzahl: 10

Welche Kaltgangüberwachung können von Ihrem Unternehmen durchgeführt werden?

Mehrfachnennung möglich.

[    ]  Temperatur (1 Punkt)
[    ]  Luftfeuchte (1 Punkt)
[    ]  Taupunkt (1 Punkt)
[    ]  Bewegung (1 Punkt)
[    ]  Vibration (1 Punkt)
[    ]  Brandfrüherkennung (1 Punkt)
[    ]  Videoaufzeichnung (2 Punkte)
[    ]  Türüberwachung (2 Punkte)
[    ]  Keine (0 Punkte)

Mehrere Antworten wählbar

1.40 Monitoring (Warmbereichsüberwachung)   [Mussangabe]
Gewichtung: 3,75%
Maximalpunktzahl: 10

Welche Warmbereichsüberwachung führt Ihr Unternehmen durch?

Mehrfachnennung möglich

[    ]  Temperatur (1 Punkt)
[    ]  Luftfeuchte (1 Punkt)
[    ]  Taupunkt (1 Punkt)
[    ]  Bewegung (1 Punkt)
[    ]  Vibration (1 Punkt)
[    ]  Brandfrüherkennung (2,5 Punkte)
[    ]  Videoaufzeichnung (2,5 Punkte)
[    ]  Keine (0 Punkte)

Mehrere Antworten wählbar
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1.41 Redundanz  [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Wenn möglich ist eine leistungsfähige 3-phasige PDU-11kw Redundanz, nach Absprache Erweiterung bis 22kW pro Rack, Made in
Germany gewünscht.

[    ]  Wir verfügen über keine Erweiterung (0 Punkte)
[    ]  Wir bieten eine leistungsfähige 3-phasige PDU-11kw Redundanz an (3,5 Punkte)
[    ]  Wir bieten eine leistungsfähige 3-phasige PDU-11kw Redundanz an. Diese kann auf bis zu 22KW pro Rack erweitert werden (3,5
Punkte)
[    ]  Die Teile sind "Made in Germany" (3 Punkte)

Mehrere Antworten wählbar

1.42 Spannungsüberwachungsleis tung  [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Welche Spannungsüberwachungs-Lei stungen führen Sie durch?

Mehrfachauswahl möglich.

[    ]  Keine
[    ]  Stromstärke (2 Punkte)
[    ]  Wirkleistung (2 Punkt)
[    ]  Scheinleistung (2 Punkt)
[    ]  Blindleistung (2 Punkt)
[    ]  Frequenz pro Phase (2 Punkt)

Mehrere Antworten wählbar

1.43 Monitoring Wirkfaktor  [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Kann Ihr Unternehmen das Monitoring des Wirkfaktors (cosphi) erbringen?

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (10)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.44 Messungen  [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Welche Messungen können Sie durchführen?

[    ]  AC/DC-Differenzstrommessu ng (RCM) (2 Punkte)
[    ]  Temperaturmessung (2 Punkte)
[    ]  Luftfeuchtemessung (2 Punkte)
[    ]  Taupunktmessung im Rack (2 Punkte)
[    ]  Vibrationsüberwachung im Rack (2 Punkte)
[    ]  Keine (0 Punkte)

Mehrere Antworten wählbar

1.45 Gesamtleistung Rack  [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Welche Gesamtleistung des Rack können Sie aufzeichnen?

[    ]  Aufzeichnung der Messwerte (2,5 Punkte)
[    ]  Verbrauchsdaten und Umgebungsparameter (2,5 Punkte)
[    ]  Lastverteilung der PDU (2,5 Punkte)
[    ]  Abrechnungstiefe der Racks für jede Phase (2,5 Punkte)
[    ]  Keine (0 Punkte)

Mehrere Antworten wählbar

1.46 gesichertes Rack  [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Können Sie ein alarmüberwachtes und gesichertes Rack mit Zugangskontrolle über 2FA (RFID/PIN) individuell konfigurierbar
(optional) anbieten?

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (10)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar
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1.47 Alarmierung Verbrauchswerte  [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Gibt es eine Alarmierung bei Unter-Überschreiten gesetzter Sollwerte Verbrauchswerte, monatlich pro Rack, PDU und Phase per
CSV-Datei?

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (10)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.48 Azure-Express-Anbindung  [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Können Sie die Azure-Express-Anbindung erweitern?

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Nein.  (0)
[    ]  Ja. Erweiterung der Azure-Express-Anbindung auf 500 MBits/s  (5)
[    ]  Ja. Erweiterung der Azure-Express-Anbindung auf 1000 MBits/s  (10)

Nur eine Antwort wählbar

2 Sicherheitskonzept 
Gewichtung: 50,00%

2.1 Sicherheitskonzept für das Rechenzentrum  [Mussangabe]
Gewichtung: 50,00%
Maximalpunktzahl: 10

Ein effektives Sicherheitskonzept für Rechenzentren (RZ) kombiniert physische Schutzmaßnahmen, technische IT-Sicherheit und
organisatorische Prozesse, basierend auf dem Zwiebelprinzip. Wesentliche Säulen sind der Schutz vor Zutritt (Biometrie,
Sicherheitsschleusen), Brandschutz, redundante Energieversorgung, Firewalls, Netzwerksegmentierung und ein Business Continuity
Plan (BCP). Es dient der Sicherstellung von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit gemäß DIN EN 50600.

Wurde ein entsprechendes Konzept mit dem Angebot eingereicht?

Die Bewertung wird von der Vergabestelle durchgeführt.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (10)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar
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